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Zur Tagesordnung: 

a) Entwurf eines Gesetzes zur Verwirkli-
chung des Rechtes auf Inklusion von 
Schülerinnen und Schülern mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf in der 
Schule 

Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen - Drs. 16/796 

b) Entwurf eines Gesetzes zur Herstellung 
des Rechtsanspruchs auf inklusive Be-
schulung 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD - 
Drs. 16/2702 

c) Entwurf eines Gesetzes zur Einführung 
der inklusiven Schule in Niedersachsen 

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und 
der FDP - Drs. 16/4137 

d) Inklusive Schule verwirklichen - Son-
derpädagogische Förderung in den all-
gemeinen Schulen 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
- Drs. 16/793 

e) Vielfalt ist Bereicherung - für ein sofor-
tiges Aktionsprogramm zur Umsetzung 
inklusiver Bildung 

Antrag der Fraktion der SPD - Drs. 16/2703 

dazu: Eingaben 

Zu a) Erste Beratung: 28. Plenarsitzung am 
15.01.2009 
federführend: KultA; mitberatend: AfRuV; 
mitberatend gem. § 27 Abs. 4 Satz 1 
GO LT: AfHuF;   
mitberatend gem. § 28 Abs. 4 GO LT: 
AfSFFGuI 

Zu b) Erste Beratung: 77. Plenarsitzung am 
17.08.2010 
federführend: KultA; mitberatend: AfRuV; 
mitberatend gemäß § 27 Abs. 4 Satz 1 
GO LT: AfHuF;  
mitberatend gem. § 28 Abs. 4 GO LT: 
AfSFFGuI 

Zu c) Erste Beratung: 119. Plenarsitzung am 
10.11.2011 
federführend: KultA; mitberatend: AfRuV; 
mitberatend gem. § 27 Abs. 4 Satz 1 
GO LT: AfHuF;   
mitberatend gem. § 28 Abs. 4 GO LT: 
AfSFFGuI 

Zu d) Erste Beratung: 28. Plenarsitzung am 
15.01.2009 
federführend: KultA; mitberatend gem. § 27 
Abs. 4 Satz 1 i. V. m. § 39 Abs. 3 Satz 1 
GO LT: AfHuF;  
mitberatend gem. § 28 Abs. 4 i. V. m. § 39 
Abs. 3 Satz 1 GO LT: AfRuV, AfSFFGuI 

Zu e) Erste Beratung: 77. Plenarsitzung am 
17.08.2010 
federführend: KultA; mitberatend gemäß 
§ 27 Abs. 4 Satz 1 i. V. m. § 39 Abs. 3 
Satz 1 GO LT: AfHuF;  
mitberatend gem. § 28 Abs. 4 i. V. m. § 39 
Abs. 3 Satz 1 GO LT: AfRuV, AfSFFGuI 

 

Anhörung (Fortsetzung) 

Behindertenbeauftragter  
des Landes Niedersachsen 

(Vorlage 13) 

Finke: Herr Vorsitzender! Meine Damen und Her-
ren! Es liegen drei Gesetzentwürfe vor. Aufgrund 
der Realisierungsnähe werde ich mich in meinen 
Ausführungen auf den Gesetzentwurf der Fraktio-
nen der CDU und der FDP beschränken, wohl 
wissend, dass die Entwürfe der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen und der SPD-Fraktion weiter-
gehend sind. 

Als Landesbeauftragter begrüße ich zunächst 
einmal, dass es einen Gesetzentwurf gibt, der auf 
die Einführung der inklusiven Schule abzielt. Es 
hat jedoch einen erheblichen Vorlauf gegeben. 
Alle diejenigen, die in meinem Alter sind, werden 
sich noch daran erinnern, dass es früher einmal 
sonderpädagogische Gutachten des Bildungsra-
tes gab. Seitdem ist das Für und Wider der inte-
grativen Bildung wissenschaftlich jedoch weitge-
hend geklärt. Wie Sie wissen: Jeder Verband und 
jede Organisation, der bzw. die bestimmte Inte-
ressen verfolgt, hat auch Wissenschaftler, die das 
entsprechend begründen. Das geht hin bis zu 
Herrn Mersi - nach ihm wurde ja die Sehbehinder-
tenschule hier in Hannover benannt -, dessen 
Kernaussage in den Gutachten seinerzeit immer 
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lautete: Und ist der Sehrest noch so klein, er ist 
trainierbar. - Auch ich habe mich stets darum be-
müht, meinen Sehrest von einem Prozent zu trai-
nieren. 

Die Folgerungen seinerzeit waren genauso nach-
vollziehbar wie jetzt. Die einen sagen: Das ist 
klar. Das ist das Interesse der Menschen, der 
Leute. Verbandsinteressen und auch eigene Inte-
ressen müssen zurücktreten. Das setzen wir um. 
- Andere kommen dann mit Kooperationsformen, 
mit Hinhaltetaktik, Parallelstrukturen und Ähnli-
chem. Das haben wir auch gestern in Teilen 
schon nachvollziehen können. Ich für mich muss 
feststellen: Ich werde mich in meinem Beitrag auf 
die ersten 50 Artikel der UN-Behindertenrechts-
konvention beziehen. Die Artikel 51 bis 80, die 
gestern hier erörtert worden sind, habe ich nicht 
durchgearbeitet. Dabei muss es sich um diejeni-
gen Artikel handeln, mit denen Segregation, För-
derschulen und Parallelsysteme weiterhin ermög-
licht werden. Das ist mir nicht geläufig; die gibt es 
nämlich gar nicht. 

Unsere Stellungnahme ist mit dem Landesbehin-
dertenrat und dem Landesbehindertenbeirat ab-
gestimmt worden. Die werden sich aber auch 
noch gesondert äußern. Unsere Stellungnahme 
bezieht sich ferner auch ganz wesentlich auf die 
Position des Deutschen Instituts für Menschen-
rechte, der Monitoringstelle der Bundesregierung. 
Der Leiter dieser Monitoringstelle, Herr Dr. Eiche-
le, hat in zwei Pressemitteilungen deutlich fest-
gehalten, dass in Deutschland ein erheblicher 
Handlungsbedarf besteht. Er hat die KMK-Emp-
fehlung deutlich kritisiert. In einer Pressemittei-
lung, die ich Herrn Poppe vorab gegeben habe, 
hat er drei Dinge festgestellt: 

Erstens. Wir brauchen ein durchgängig inklusives 
Bildungssystem. 

Zweitens. Der Ausbau, die Förderung und die 
Stabilisierung segregierender Systeme sind ab-
zustellen. 

Drittens. Unabhängig von der KMK-Empfehlung 
haben die Bundesländer aufgrund der Übernah-
me der UN-Behindertenrechtskonvention ein-
schließlich des Fakultativprotokolls die Aufgabe, 
ein inklusives System zu schaffen, damit die 
Trennung von behinderten und nichtbehinderten 
Menschen aufgehoben wird. 

Dies hat Herr Dr. Eichele in zwei Veröffentlichun-
gen deutlich gemacht. Der Inklusionsbeirat, in 

dem Frau Professorin Dr. Degener vertreten ist, 
die für Deutschland an der UN-Behinderten-
rechtskonvention mitgearbeitet hat und jetzt die 
Projekte begleitet, hat die Presseerklärung hierzu 
mit eingebracht und in der Diskussion deutlich 
gemacht: Nein, die Frage von Wahlfreiheit ist von 
der Kommission abgelehnt worden; denn alle wol-
len inklusive Systeme. 

Nun zu den anstehenden Inhalten. Ich habe es 
bereits gesagt: Ich begrüße es, dass Niedersach-
sens Schulen inklusiv werden sollen; egal, auf 
welcher Ebene, und egal, vor welchem Hinter-
grund.  

Ferner begrüße ich, dass in § 4 Abs. 1 der lange 
umstrittene Finanzierungsvorbehalt - sofern die 
räumlichen, personellen und sächlichen Gege-
benheiten …; Sie kennen das alles - gestrichen 
worden ist. Ich hoffe, dass dieser Vorbehalt in 
§ 183 nicht wieder eingeführt wird. Wir haben 
lange überlegt, ob in dieser Vorschrift wieder ein 
kleiner Finanzierungsvorbehalt enthalten ist oder 
nicht. Wir sind uns diesbezüglich aber nicht so 
ganz einig. 

Den § 4 Abs. 2 teile ich in der vorliegenden Fas-
sung nicht; denn sie korrespondiert mit den §§ 59 
und 61. Ein Abschulen an eine Förderschule ist 
meiner Meinung nach nicht hinnehmbar. An die-
ser Stelle reicht meines Erachtens eine Formulie-
rung dahin gehend, dass nach § 61 Sanktionen 
verhängt werden können wie bei jedem anderen 
auch. Also: Kein Abschulen an Förderschulen! 
Das kann auch in einem normalen Schulsystem 
geregelt werden. 

Wichtig ist für uns ferner das Elternwahlrecht. In 
besonderen Fällen soll die Schulbehörde ent-
scheiden können, dass ein Kind da oder dort an-
geblich besser gefördert werden kann. Ich habe 
hier jedoch große Bedenken. Wir haben immer 
folgende Auffassung vertreten: Wenn bestimmte 
Gruppen, die aus dem Umfeld von Förderschulen 
bzw. Sonderschulen kommen, begutachtet wer-
den, dann kommen 90 % auf Förderschulen, und 
ansonsten wird überwiegend integrativ beschult. 

Meine Überzeugung geht in die Richtung, dass 
Lernen voneinander genauso wichtig ist wie das 
Lernen mit Hilfe von Lehrkräften. Gestern ist hier 
mehrfach die Blindenstudienanstalt angespro-
chen worden. Ja, auch ich habe Kontakte zur 
Blindenstudienanstalt und auch zu blinden Men-
schen. Ich selbst war in Marburg an der Blinden-
studienanstalt. Ich habe gute Kontakte zum der-
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zeitigen Leiter dieser Einrichtung. Ich bin weit da-
von entfernt, die dort geleistete Arbeit in Frage zu 
stellen. Ich bin aber der Meinung, dass integrative 
Systeme auch unter dem Aspekt des wechselsei-
tigen Lernens - - - Der Abbau blindentypischer 
Verhaltsweisen - aufrechter Gang, verlorener 
Blick, kein Blickkontakt - ist heute kein Thema 
mehr. Vor 30 Jahren war das aber noch aktuell. 
Dies hat man bei mir entweder durch Sport, Kör-
persprache, elastischen Gang und Ähnliches oder 
auch durch meinen Kreis gleichaltriger Freunde 
gar nicht erst aufkommen lassen. Die haben im-
mer gesagt: Karl, wenn du mit mir redest, dann 
guck mich an. - Das Lernen voneinander ist un-
abdingbar. Das ist auch ein Kriterium für mensch-
liche Bildung und Identitätsbildung sowie eine 
Frage des Ich/Du, der Gleichrangigkeit. Nicht: Es 
- Verdinglichung von Menschen. Weg von der 
Ich/Es-Beziehung gegenüber behinderten Men-
schen hin zu ehrlichen Ich/Du-Beziehungen, die 
die Wertigkeit und auch die Teilhabe behinderter 
Menschen in den Bereichen, die wichtig sind, 
deutlich machen. 

Die Frage der inklusiven Bildung ist auch nach 
den Untersuchungen von Dr. Eichele mehrfach 
erprobt worden und muss nicht ausgeprobt wer-
den. Er fordert in seiner Pressemitteilung, dass 
die existierenden positiven Beispiele aufgegriffen 
werden sollten und dass die breiten Erfahrungs-
hintergründe, wie es sie in benachbarten Ländern 
gibt, in unsere Arbeit mit einfließen mögen. Es 
dürfe keine ausgrenzenden Bemerkungen ge-
macht oder ausgrenzende Entscheidungen ge-
troffen werden. 

Von daher habe auch ich große Bedenken, wenn 
man sagt: Wir werden Parallelstrukturen schaffen. 
- Vorübergehend wird man solche Parallelstruktu-
ren vielleicht vorhalten müssen; man sollte sie 
aber nicht festlegen. Erstens sind Parallelsysteme 
in der Regel teurer als ein einziges System unter 
einem Dach, in dessen Rahmen jeder Einzelne 
entsprechend seinen Fähigkeiten und entspre-
chend seinem Bedarf gefördert werden kann - 
behindert oder nichtbehindert. Die Förderschulen 
halte ich für ein Auslaufmodell. Ich bin der Mei-
nung, dass Förderschulen zum Zeitpunkt X aus-
laufen. 

Zusammengefasst: § 4 Abs. 1 - okay. § 4 Abs. 2 - 
bis auf den Bereich Sanktionsmöglichkeiten und 
Überweisung. § 14 bis auf den Bereich der För-
derzentren streichen. §§ 59 und 61: Elternwahl-
recht stärken und nicht in Frage stellen. Sankti-

onsmöglichkeiten und das „Überweisen an“ strei-
chen. 

Jetzt noch ein oder zwei Punkte, die aus meiner 
Sicht ergänzt werden müssen: Eingangs-, Ar-
beits- und Trainingsbereich. Das gibt es jetzt nicht 
mehr. Es heißt jetzt: Berufsbildungsbereich. - Das 
muss in diesem Sinne geändert werden. Die 
Werkstätten gliedern sich nur noch in den Ein-
gangsbereich, den Bildungsbereich und den Ar-
beitsbereich. - Das ist aber nicht von großer Be-
deutung. 

Die Zeitschiene endet 2018. Begonnen werden 
muss auch nach Ansicht der Monitoringstelle 
bundesweit spätestens 2011 oder 2012. Den Vor-
lagen ist zu entnehmen, dass man drei bis vier 
Jahre Zeit zum Handeln hatte. 

Einzusteigen, Personenkreis Sonderschule, 2011, 
das halte ich für zu kurz gesprungen. Das sind 
gut 55 % der Personen, über die wir reden; aller-
dings alle ohne einen Behindertenausweis - in der 
Regel. Also Personen mit Sprachproblemen, mit 
Verhaltensauffälligkeiten und anderem mehr. 
Wahrscheinlich sind auch blinde Menschen mit 
einzubeziehen. Ich möchte einmal Zahlen nen-
nen: Meines Erachtens gibt es in Hannover noch 
26 oder 30 Personen, die beschult werden. Herr 
Lange, der nach mir sprechen wird, kennt die 
Zahlen genau. Sie schwanken in diesen Berei-
chen. Das gilt für andere Personengruppen aber 
genauso. 

Neulich angesprochen wurden auch noch einzel-
ne Personen, mit denen man noch große Schwie-
rigkeiten hat. Das war im Landtag der Fall. In die-
sem Zusammenhang möchte ich die Geschichte 
von Frank, die dort erzählt wurde, zu Ende brin-
gen:  

Frank geht zur Volkshochschule. Er startet im 
August. Frank wird im November/Dezember von 
den Lehrern wegen einer Konfliktsituation ange-
sprochen: Es gibt große Konflikte. - Frank sagt: 
Hört auf, das und das mit mir zu machen. Sagt, 
was Sache ist, wie es läuft, und ich will mich da-
nach richten. - Selbiger Frank hält die Laudatio 
auf die Lehrer vor 250 Schülern. Es beginnen 
ausbildungsbegleitende Hilfen. Die Lehrer den-
ken: Ja, mal sehen, wie es bei Frank läuft. - Sie 
rufen an. Die Eltern sagen: Sie können sich ja gar 
nicht vorstellen, welche schöne Tage Frank hat. 
Frank wird sich melden. - Frank ruft ein paar 
Stunden später an und sagt: Ich komme prima zu-
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recht. Ich habe eine Freundin. Ich bin einer der 
Klassenbesten. 

Das war der Frank, über den im NDR zeitgleich 
ein Interview gesendet wurde: Welch extrem 
schwierige Schüler gibt es doch an der Verhal-
tensgestörtenschule in Hannover. - Damals hieß 
diese Einrichtung noch so. Interviewt wurde die 
Frau des Direktors der Volkshochschule, eine 
sehr engagierte Lehrerin. Er war eben einer der 
schwierigen Fälle an der Schule. 

Damit das regional auch noch ein bisschen auf-
gefächert wird: Ich war vor wenigen Jahren in Ol-
denburg, um an einer Tagung teilzunehmen. Auf 
einmal tritt im Hintergrund ein Mann auf und ruft 
durch das Ladenlokal: Oh, Herr Finke, dass ich 
Sie noch einmal wiedertreffe! - Selbige Person 
war angeblich extrem verhaltensauffällig. Selbige 
Person ist heute Meister und hat drei erfolgreiche 
Betriebe in Oldenburg. 

Damit möchte ich belegen, dass der direkte Aus-
tausch, die Korrektur in der Gruppe, eine höhere 
Funktion hat, als Dinge einzubeziehen. Meine 
dringende Bitte: Das, was vor 40 Jahren ange-
schoben wurde - Bildungsgutachten -, hat heute 
durch die UN-Behindertenrechtskonvention 
Schubkraft bekommen. Die klare Botschaft lautet: 
Die Wertigkeit zwischen behinderten und nichtbe-
hinderten Menschen ist gleich zu achten, zu för-
dern und zu stärken. Wo sonst lernt man mehr als 
voneinander? - Man lernt 60 % im Seminar oder 
im Unterricht und 40 % im direkten Austausch. 
Das Verhältnis kann auch umgekehrt sein. Stär-
ken wir den direkten Austausch untereinander 
und sorgen wir dafür, dass arbeitsmarktpoli-
tisch - - - Die Dame des Arbeitgeberverbandes 
hat sich vor zwei Wochen im Behindertenbeirat 
deutlich für die inklusive Bildung ausgesprochen. 
Sie hat gesagt: Die arbeitsprozessunabhängigen 
Qualifikationen wie Zuverlässigkeit, Fleiß, Durch-
setzungsfähigkeit, Kontaktfähigkeit, Teamgeist 
und Präsenz sind ganz besonders wichtig. - Das 
lernt man am besten, wenn es eine durchgängig 
inklusive Bildungskette gibt, wie es die UN-
Behindertenrechtskonvention schreibt: Von der 
Krippe über die Schule bis hin zur Erwachsenen-
bildung, bei der wir im Bundesvergleich Vorreiter 
sind. Das Ganze straff organisiert. 

Ich bin froh, dass Sie auch noch einen weiteren 
Punkt einhalten und auch Artikel 4 Abs. 3 Satz 3 
der UN-Behindertenrechtskonvention eingelöst 
haben: Ich hoffe, dass dies im direkten Dialog 
und im nächsten Landtag auch unter Mitentschei-

dung behinderter Menschen umgesetzt wird. - 
Setzen Sie das Inklusionsgesetz um! Nehmen Sie 
die noch vorhandenen Dellen heraus! 

Vielen Dank. 

Abg. Frauke Heiligenstadt (SPD): Vielen Dank 
für Ihr Plädoyer für ein Miteinander von Menschen 
mit und ohne Behinderungen. Damit haben Sie 
uns allen aus der Seele gesprochen.  

Ich habe jetzt aber noch eine Frage zum Eltern-
willen, der auch gestern schon vielfach Gegen-
stand von Stellungnahmen war. Die Monitoring-
stelle hatte, wenn ich mich recht erinnere, gesagt: 
Die Eltern haben nicht das Recht, zwischen einer 
sogenannten Regelschule und einer Förderschule 
zu wählen. - Sie haben jetzt das Elternwahlrecht 
im Hinblick auf die Abschulung von einer Regel-
schule an eine Förderschule - §§ 59 und 61 - an-
gesprochen. Welche Position vertreten Sie hin-
sichtlich des Elternwahlrechts allgemein bezüglich 
Förderschule und Regelschule? - In der Konse-
quenz dessen, was die Monitoringstelle gesagt 
hat, dürfte es ja keine Koexistenz von Förder-
schulen und Regelschulen geben. 

Finke: Die Positionen der Monitoringstelle und 
der Frau Degener - - - Frau Degener saß direkt 
neben mir: Karl, das ist nicht gewollt. Es gibt kein 
Elternwahlrecht mehr bezüglich Förderschule und 
Regelschule. Wir wollen ein inklusives System 
und ein Elternwahlrecht innerhalb dieses Sys-
tems. - So ist das erst in der letzten Woche im In-
klusionsbeirat besprochen worden. Frau Degener 
ist ja nicht irgendwer, sondern eine der führenden 
Professorinnen in diesem Bereich. Sie hat 
Deutschland in den Gremien und den Kommissi-
onen vertreten. 

Abg. Ina Korter (GRÜNE): Herr Finke, Sie haben 
vorhin gesagt, dass Sie ein Parallelsystem nicht 
für richtig hielten. In einigen Bereichen werde 
man als Übergangslösung aber nicht drum he-
rumkommen. Wir haben in unserem Gesetzent-
wurf vorgeschlagen, die drei Bereiche an Förder-
schulen schon jetzt in allgemeine Schulen zu-
rückzuführen, die vom Konzept der sonderpäda-
gogischen Grundversorgung erfasst werden und 
mit denen man schon Erfahrungen hat. Das sind 
die Bereiche Lernen, Sprache und emotionale 
Entwicklung. Was die übrigen Bereiche der Sin-
nesbeeinträchtigung angeht, sollte den Eltern zu-
nächst einmal die Chance gegeben werden, so 
lange zu wählen, wie Bedarf an solchen Förder-
schulen besteht. Erst dann, wenn sie nicht mehr 
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gewollt sind, sollten sie in allgemeine Schulen 
überführt werden. Wie beurteilen Sie den Ansatz 
eines eingeschränkten Parallelsystems, damit wir 
mehr Ressourcen für die inklusive Schule be-
kommen? 

Finke: Sie haben drei Bereiche erwähnt, die vom 
Staat her ins Regelsystem überführt werden sol-
len. Das kann man so machen. Auch Schwer-
punktschulen als Übergangslösung sind vertret-
bar. Sie wissen aber: Übergangssysteme werden 
Dauersysteme. 

Die Frage, wie wir mit dem Landesbildungszent-
rum und anderen Bereichen umgehen, müssen 
wir jetzt überleiten. Zu diesem Bereich haben sich 
gerade die Gehörlosenverbände stark artikuliert. 
Ich möchte jetzt keine Interna vortragen. Es wur-
de aber gesagt: Da geht es auch. - Einige Vertre-
ter der Gehörlosenverbände sind heute hier. Ich 
habe mich durchgefragt. Herr Pöhlker ist Leiter 
einer Gebärdendolmetscherschule in Sachsen. 
Herr Hase ist Sprecher der Hörgeschädigten. Ich 
habe mich bei ihm erkundigt. Er sagte: Natürlich, 
Karl, geht das unter bestimmten Bedingungen. - 
Das werden Herr Förster und Herr Erdmann, der 
nach mir an der Reihe ist, auch noch bestätigen 
und erläutern. Wir müssen sehen, dass wir das 
gemeinsam hinkriegen. Die Umsetzung der inklu-
siven Bildung ist aber nicht Gegenstand des El-
ternwahlrechts. 

 

Deutscher Schwerhörigenbund,  
Landesverband Niedersachsen 

(Vorlage 34) 

Erdmann: Herr Vorsitzender! Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Ich bin taub und trage 
zwei Cochleaimplantate, mit denen ich einiger-
maßen gut kommunizieren kann, aber nur, wenn 
langsam gesprochen wird. Leider muss ich fest-
stellen, dass im Gegensatz zu Gebärdendolmet-
schern keine Schriftdolmetscher hier sind. Das 
heißt: Diese Veranstaltung über Inklusion ist für 
Schwerhörige nicht inklusiv. 

Grundsätzlich sehen wir die Zielsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention und die Umsetzung 
der Inklusion als einen guten und richtigen Weg 
an, den wir aktiv unterstützen. Wir sind von den 
Vorteilen überzeugt, die mit der Umsetzung der 
Inklusion für die Menschen mit Behinderung und 
auch für die nichtbehinderte Gesellschaft verbun-
den sind. Dennoch warnen wir vor überzogener 

Euphorie. Nach unserer Auffassung wird es län-
gere Zeit dauern, bis Inklusion in der Schule voll-
ständig erreicht wird. Sowohl das gesamte 
Schulwesen als auch die Lehrerausbildung müs-
sen grundsätzlich umgestellt werden. Die vorhan-
denen Lehrkräfte in Regelschulen müssen im 
Umgang mit behinderten Kindern geschult wer-
den. Die notwendige Technik muss beschafft 
werden und bedient werden können. Dolmet-
scherdienste müssen vorgehalten werden. Die 
meisten Schulgebäude müssen in Richtung Bar-
rierefreiheit umgestaltet werden. 

Ferner muss bedacht werden, dass die notwendi-
ge Umstellung der Schulen erhebliche Kosten 
verursachen wird. Inklusion wird es nicht zum 
Nulltarif geben. Wir müssen realistisch sein und 
sehen, dass in einer Zeit von Wirtschafts- und Fi-
nanzkrisen leider anderen gesellschaftlichen Bau-
stellen Priorität beigemessen wird. Somit ist Hek-
tik Fehl am Platz. Das Motto muss im Gegenteil 
lauten: Sorgfalt geht vor Eile. - Das heißt aber 
nicht, dass wir Untätigkeit für richtig halten. Die 
Umstellung muss so schnell wie möglich, aber 
auch so behutsam wie nötig geplant werden. Es 
ist zu berücksichtigen, dass der Aufwand zur Er-
reichung von inklusiven Regelschulen je nach 
Behinderungsform sehr unterschiedlich sein kann. 
Daher müssen unterschiedliche Geschwindigkei-
ten bei der Umsetzung der Inklusion hingenom-
men werden.  

Auf keinen Fall dürfen Experimente gemacht wer-
den, wie dies in der Schulpolitik in der Vergan-
genheit schon allzu oft der Fall war. Derartige oft 
ideologisch oder parteipolitisch begründete Aktivi-
täten auf dem Rücken von Kindern mit Behinde-
rungen darf es nicht geben. In diesem Zusam-
menhang möchte ich an die Umstellung auf G8-
Schulen erinnern, die eingerichtet wurden und in 
denen sogar nichtbehinderte Kinder Probleme ha-
ben. In solchen Schulen stünden Kinder mit Be-
hinderungen auf verlorenem Posten. Diese Schul-
form stellt nach unserer Auffassung das Gegenteil 
von Inklusion dar. Hier müsste der Rückwärts-
gang eingelegt werden. 

Bei allen Schritten und Zwischenschritten müssen 
die sich ergebenden Folgewirkungen vorher be-
dacht und bei den Planungen berücksichtigt wer-
den. Als ganz wichtig sehen wir die volle Einbe-
ziehung aller Behindertenfachverbände sowie der 
Elternvertreter an. Es wird zu Recht gesagt: In-
klusion ist ein Menschenrecht. - Bitte, denken Sie 
an die Menschenrechtscharta der UN aus dem 
Jahr 1948. Sie enthält die Forderung nach 
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Gleichberechtigung von Männern und Frauen, 
welche heute, 63 Jahre später, immer noch nicht 
eingelöst ist. So schnell geht es bei der Umset-
zung von Menschenrechten. 

Frau Brammerloh: Ich bin Mutter einer Tochter 
mit Cochleaimplantaten, die an einem Landesbil-
dungszentrum beschult wird. - Ich möchte im Fol-
genden konkret auf den Gesetzentwurf der Frak-
tionen der CDU und der FDP eingehen: Wir 
schließen uns der Forderung des Landeselternra-
tes an und fordern die Mitglieder des Kultusaus-
schusses auf, ein Gesetz zu erarbeiten, das von 
der Breite des Parlamentes getragen wird, damit 
dies nicht nach der nächsten Landtagswahl im 
Falle anderer Regierungsmehrheiten wieder ver-
ändert werden muss. Das ist unser Appell an Sie 
alle. 

Wir begrüßen § 4 des Gesetzentwurfs. Ohne Ein-
schränkung sollen alle Schulen inklusiv werden. 
Wir begrüßen den Erhalt der Förderschulen mit 
dem Schwerpunkt Hören und deren Ausbau zu 
Kompetenzzentren. Wir fordern den Erhalt der 
Schulen mit einem qualifizierten Bildungsangebot. 

Soll es ein Recht auf umfassende Bildung geben, 
muss § 14 Abs. 1 Satz 2 - Förderschule - wie folgt 
geändert werden: 

„An den Förderschulen können alle 
Abschlüsse der allgemeinen Schulen 
erworben werden, einschließlich der 
allgemeinen Hochschulreife.“ 

Bisher gibt es in Niedersachsen weder durchgän-
gige Realschulzweige an den Förderschulen noch 
die Möglichkeit zur Erlangung des Abiturs unter 
Förderbedingungen. Hierauf sollte aber ein 
Rechtsanspruch bestehen, der kurzfristig zu erfül-
len ist. Der derzeitige Zustand stellt eine unzuläs-
sige Diskriminierung hörgeschädigter Kinder dar. 

§ 14 Abs. 3 regelt den Mobilen Dienst. Der Stun-
denpool muss ausgebaut werden. Er muss sich 
an den Bedarfen der Kinder orientieren und un-
abhängig von der Unterrichtsversorgung an den 
Förderschulen bereitstehen. 

Hörbehinderte Kinder werden schon heute häufig 
im Rahmen der Einzelintegration in Regelschulen 
beschult. Diese Beschulung stößt immer wieder 
an Grenzen, die die Kinder aushalten müssen. Es 
kommt immer wieder zu Rückschulungen, aber 
nicht deshalb, weil die Kinder nicht in der Lage 
sind, die kognitiven Anforderungen zu erfüllen, 
sondern deshalb, weil sie an den kommunikativen 

Bedingungen scheitern. Das ist ganz, ganz wich-
tig und sollte bedacht werden, wenn man unsere 
Äußerungen hört, die den Äußerungen von Herrn 
Finke in einigen Punkten widersprechen. 

§ 59 steht unserer Meinung nach in einem kras-
sen Widerspruch zu § 4 und sollte gestrichen 
werden. 

Wir lehnen den § 61 Abs. 5 ebenfalls ab. 

Nun zu § 183 c, der Übergangsvorschrift zur son-
derpädagogischen Unterstützung: Wenn der Ge-
setzgeber die übergangsweise Einrichtung von 
Schwerpunktschulen bis 2018 zulassen möchte, 
dann sollte dies im Gesetz auch entsprechend 
benannt werden. 

Wir begrüßen die Einrichtung von Schwerpunkt-
schulen. Es ist ein enormer Fortschritt, wenn ne-
ben der Einzelintegration und der Förderschule 
ein weiteres Modell entsteht. Sie ermöglichen 
hörbeeinträchtigten Kindern eine Beschulung ge-
meinsam mit in gleicher Weise Betroffenen einer-
seits und nichtbehinderten Kindern andererseits; 
zwar nicht in unmittelbarer Nachbarschaft, aber 
doch in zumutbarer Entfernung. Im Gegensatz zur 
Einzelintegration können hörbeeinträchtigte Kin-
der hier in gleicher Weise betroffene Kinder fin-
den, sich aber auch in der Gemeinschaft mit an-
deren nichtbehinderten Kindern erleben. 

Schwerpunktschulen ermöglichen die Bündelung 
von Ressourcen und Kompetenzen. Die Klassen-
frequenzen an Schwerpunktschulen, aber auch 
bei einzelintegrativer Beschulung müssen sich an 
den kommunikativen Bedürfnissen des hörge-
schädigten Schülers orientieren. Eine Klassengrö-
ße von mehr als 20 Kindern halten wir für absolut 
nicht möglich. 

Zu den kommunalen Aufgaben: Ich habe gelesen, 
dass hinsichtlich der inklusiven Beschulung vieles 
möglich sein soll, ohne dass auch auf die Kom-
munen zusätzliche Aufgaben zukommen. Für 
hörbehinderte Kinder aber ist eine entsprechende 
Ausstattung in einer inklusiven Schule unabding-
bar. Die Verbesserung der Raumakustik durch 
bauliche Maßnahmen ist notwendig, und die not-
wendigen technischen Hilfen müssen bereitge-
stellt werden. Wir fordern, dass die Kommunen 
gesetzlich verpflichtet werden, die technischen, 
sächlichen, räumlichen und eventuell auch per-
sonellen Bedingungen für den Unterricht für Kin-
der mit Unterstützungsbedarf bereitzustellen. Bei 
einer denkbaren Überforderung von Kommunen 
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muss das Land die notwendigen Maßnahmen 
übernehmen. Kommt es bezüglich der Kosten-
übernahme zwischen Kommunen und Kranken-
kassen zu Konflikten, muss auch hier das Land 
die Finanzierung zunächst einmal möglich ma-
chen. Hierzu ist ein Haushaltsposten einzupla-
nen, der in solchen Fällen unbürokratisch und 
ohne Zeitverzögerung finanzielle Hilfestellung 
leistet. 

Ich möchte noch einige andere Punkte erwähnen, 
die für alle hörbeeinträchtigten Kinder wichtig 
sind: Sie haben ein Recht auf Kommunikation. 
Jedem Kind muss es erlaubt sein, die ihm gemä-
ße Kommunikationsform zu verwenden. Dazu ge-
hören auch Gebärden, die lautsprachlich beglei-
tende DGS, aber auch ein Schriftdolmetscher, 
falls dies notwendig ist. Das Personal an den 
Schulen muss in der Lage sein, diese Kommuni-
kationsformen auch anzuwenden.  

Um die für die Zukunft benötigten Fachkräfte 
ausbilden zu können, muss in Niedersachsen so 
schnell wie möglich ein Studiengang für Hörge-
schädigtenpädagogik eingerichtet werden. Es gibt 
in Niedersachsen derzeit keine Ausbildung in die-
sem Bereich. 

Zu den geplanten Regelungen der Förderstun-
den: Hier erklärt sich vielleicht auch unsere Zu-
rückhaltung hinsichtlich der Umsetzung für den 
Bereich der hörbehinderten Kinder. Durch die 
lernzielgleiche Beschulung von hörbeeinträchtig-
ten Kindern in der allgemeinen Schule gibt es ei-
ne Vielzahl von Erfahrungen mit den geltenden 
Fördermaßnahmen. Dass diese nicht ausreichen 
und nicht an den Förderbedarfen der Kinder ori-
entiert sind, sollte Ihnen bekannt sein. Förder-
stunden, die die allgemeinen Schulen bereitstel-
len sollen, enden z. B. als Vertretungsreserve 
oder werden nicht in dem notwendigen Maß ge-
nehmigt. 

Stunden für den Mobilen Dienst - ich wiederhole 
mich - sind nicht an den Förderbedürfnissen und 
Bedarfen der Kinder orientiert. Das Schulgesetz 
und die untergesetzlichen Regelungen müssen 
für alle Schulen umgesetzt werden können. Dies 
gilt auch für die Landesbildungszentren. Hier sind 
entsprechende Regelungen zwischen dem Kul-
tusministerium und dem Sozialministerium zu tref-
fen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Abg. Frauke Heiligenstadt (SPD): Sie haben 
vorgeschlagen, den § 14 so zu formulieren, dass 
auch an Förderschulen alle Abschlüsse erlangt 
werden können. Zu klären wäre in diesem Zu-
sammenhang, ob auch Förderschulen wie die 
Regelschulen inklusiv arbeiten sollten. Wäre das 
aus Ihrer Sicht eine Lösungsmöglichkeit? 

Wissen Sie, in welchen Bundesländern es För-
derschulen gibt, an denen alle Abschlüsse ge-
macht werden können? Oder können auch dort 
die betroffenen Schülerinnen und Schüler das 
Abitur nur an einer Regelschule mit einem ent-
sprechenden Unterstützungsbedarf machen? 

Frau Brammerloh: Zu Ihrer ersten Frage nach 
der umgekehrten Integration: Das wird in anderen 
Bundesländern praktiziert. Der DSB sieht das als 
eine gute Möglichkeit an. Ich möchte es einmal so 
formulieren: Die Landesbildungszentren müssen 
als Kompetenzzentren und in diesem Zusam-
menhang auch als Schulen weiterentwickelt wer-
den, wenn sie die gegenwärtige Qualität beibe-
halten sollen. Wir befürworten in diesem Fall auch 
eine Beschulung von Kindern aus dem - wie soll 
ich das jetzt sagen - Bereich des Kultusministeri-
ums, also von Kindern ohne Förderbedarf. 

Erdmann: Meines Erachtens gibt es hier einen 
sehr erheblichen Bedarf; denn hörgeschädigte 
Kinder sind nicht weniger intelligent als gut hö-
rende Kinder. Es ist eine Frage der Förderung. 
Das betrifft auch die Eignung zum Abitur. Meiner 
Kenntnis nach ist Niedersachsen eines der weni-
gen Bundesländer, die keine Abiturangebote un-
ter Förderbedingungen unterbreiten. Die Landes-
bildungszentren enden mit der mittleren Reife, 
was eigentlich nicht hinzunehmen ist. Kinder, die 
die Befähigung haben, das Abitur zu erlangen, 
werden nach Hamburg oder nach Essen verwie-
sen; denn dort werden entsprechende Angebote 
gemacht. Wir sehen das als erhebliche Diskrimi-
nierung an, die wir ablehnen. Wir erwarten, dass 
sich das im Rahmen der anstehenden Diskussion 
kurzfristig ändert. Das ist ein ganz wichtiges An-
liegen des Deutschen Schwerhörigenbundes. 

Frau Brammerloh: Noch eine Ergänzung: Es wä-
re auch vorstellbar, Züge für hörgeschädigte Kin-
der an Gymnasien einzurichten, wie dies etwa in 
Hamburg am Lohmühlengymnasium geschehen 
ist. Auch das wäre eine Alternative. Uns geht es 
an dieser Stelle darum, dass sich in diesem Be-
reich etwas bewegt und dass Kinder unter För-
derbedingungen Abitur machen oder einen quali-
fizierten Realschulabschluss mit einer zweiten 
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Fremdsprache erwerben können. Es müssen 
durchgängig Realschulklassen vorgehalten wer-
den, was im Augenblick aber auch nicht der Fall 
ist. 

Abg. Dörthe Weddige-Degenhard (SPD): Ich 
habe eine fachliche Frage an Sie. Ihre Forderun-
gen kann ich in vollem Umfang nachvollziehen. 
Mich würde aber noch Folgendes interessieren: 
Wie wird sich die Gesamtzahl der Hörgeschädig-
ten in Zukunft Ihrer Auffassung nach entwickeln? 
- Inzwischen gibt es das Neugeborenen-Hör-
screening. Wir haben die Möglichkeit der Coch-
leaimplantate. Glauben Sie, dass die Anzahl der 
Hörgeschädigten insgesamt zurückgehen wird? 

Erdmann: Das glaube ich eher nicht; denn gera-
de das Hörscreening wird offenbaren, dass viele 
Kinder, die bisher durchs Raster gefallen sind, als 
Hörgeschädigte entdeckt werden. Es wird sicher-
lich zur Frühförderung kommen. Es wird sicherlich 
auch zur Förderung mit Hörhilfen - dazu gehören 
auch Cochleaimplantate - kommen. Dadurch 
werden die Kinder aber nicht automatisch zu gut 
hörenden Kindern. Wer ein Cochleaimplantat 
oder zwei Cochleaimplantate trägt, der ist kein gut 
hörender Mensch. Er ist nach wie vor hörbehin-
dert. Er kann alles nicht so gut hören wie Sie mit 
Ihrem guten Gehör. Das weiß ich als Betroffener 
sehr gut. Deshalb darf man sich nicht hinstellen 
und meinen: Die haben jetzt ein Cochleaimplantat 
und brauchen deshalb keine Hilfe mehr. - Das ist 
falsch. Deshalb erwarte ich, dass die Zahl der 
hörbehinderten Kinder ansteigen wird. Wie ge-
sagt: Die werden durch das Hörscreening früher 
entdeckt. Auf diese Weise fällt kein Kind mehr 
durchs Raster, wie das in der Vergangenheit im-
mer der Fall war. 

Frau Brammerloh: Wir haben in unserer Stel-
lungnahme sehr viele Maßnahmen aufgeführt, die 
hörbehinderten Kindern den Besuch einer inklusi-
ven Schule erleichtern bzw. die Bedingungen für 
eine erfolgreiche Beschulung darstellen. Ich sage 
es noch einmal: Das alles kostet Geld, das nicht 
so nebenher zu haben ist. Unserer Meinung nach 
ist das System aktuell komplett unterfinanziert. 
Ich möchte darauf hinweisen, dass die Regelun-
gen, über die wir jetzt diskutieren und die allen 
Kindern weiterhelfen sollen, im Interesse derjeni-
gen Kinder, die aktuell einzelintegrativ beschult 
werden, ganz schnell umgesetzt werden müssen, 
damit die betroffenen Kinder schon jetzt davon 
profitieren können. 

Abg. Karl-Heinz Klare (CDU): Zunächst eine 
Anmerkung: Die Forderung nach dem Abitur gibt 
es schon seit 20 Jahren. Sie ist über alle Regie-
rungen hinweg erhoben worden. Irgendwie wird 
sie aber nicht angegangen. Das mit Hamburg und 
Essen ist sicherlich kein glücklicher Weg. Das 
heißt: Die Kinder werden aus ihrem Umfeld geris-
sen und fahren nach Hamburg, wie immer das 
auch organisiert werden mag. Ich bin vor langer 
Zeit darauf angesprochen worden. Ich weiß es 
noch. Ich wusste nicht, wie weit wir hier sind. Von 
daher bin ich dankbar, dass Sie uns gesagt ha-
ben, dass wir in dieser Frage nicht weiter voran-
gekommen sind. Ich glaube, wir können dieses 
Thema ohne großen Aufwand angehen. 

Jetzt noch eine Frage: Wie sieht die Ausstattung 
einer Integrationsklasse aus? Was steckt da alles 
drin, wenn ein gehörloses Kind unterrichtet wer-
den muss? - Dort gibt es sicherlich zwei Pädago-
gen, nämlich einen Gehörlosenpädagogen und 
einen normalen Pädagogen. Wie viele Förder-
stunden kommen dazu? Gibt es einen Integrati-
onshelfer? Was machen die anderen Schüler, 
wenn ein gehörloses Kind in einer Klasse ist? Wie 
viele Gehörlose werden überhaupt in Integrati-
onsklassen beschult? 

Erdmann: Wir wollen keine Integration, sondern 
wir wollen Inklusion. Das als Antwort auf Ihre Fra-
ge. Ihre Frage enthält an dieser Stelle meines Er-
achtens einen Fehler. 

Abg. Karl-Heinz Klare (CDU): Wir haben ja eine 
Reihe von Integrationsklassen, die mehr oder 
weniger gut laufen. Sie sagen aber, dass die Kin-
der dort häufig scheiterten. Woran sind sie ge-
scheitert? 

Frau Brammerloh: Hörbehinderte Kinder werden 
lernzielgleich unterrichtet. Das heißt: Sie sind Teil 
einer Realschul- oder Gymnasialklasse; eventuell 
auch einer Hauptschulklasse. Laut Erlass be-
kommen sie Stundenzuweisungen und anderes 
mehr. Sie bekommen Förderstunden von der 
Schule. In der Grundschule sind es drei Stunden, 
und in der Sekundarstufe I sind es dreieinhalb 
Stunden. Diese Stunden sollen ihnen von Allge-
meinlehrern zur Verfügung gestellt werden. Das 
heißt: In drei Stunden pro Woche findet eine 
Doppelbesetzung statt. 

Es gibt keine Integrationsklassen. Auch wir haben 
damals gedacht, wir könnten unser Kind in eine 
Integrationsklasse geben oder als Teil einer Inte-
rationsklasse sehen. Das ist aber so nicht vorge-
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sehen; denn mein Kind ist lernzielgleich integriert 
worden. 

Welche Bedingungen vorzuhalten sind, haben wir 
in unserer Stellungnahme aufgeführt. Es gibt 
auch eine Stellungnahme der Schulelternräte der 
Landesbildungszentren. Auch die müsste Ihnen 
zugegangen sein. Auch in dieser Stellungnahme 
ist noch einmal aufgeführt worden, welche Bedin-
gungen erfüllt sein müssen, damit hörbeeinträch-
tigte Kinder gut lernen können, und zwar sowohl 
an Förderschulen als auch an allgemeinen Schu-
len. Ganz wichtig sind die räumlichen Bedingun-
gen und die technische Ausstattung. Wenn Sie 
ein Kind mit DGS als Muttersprache haben, dann 
brauchen Sie natürlich Gebärdendolmetscher. Sie 
müssen diesbezüglich aber Herrn Förster fragen; 
denn er kann Ihre Fragen sicherlich kompetenter 
beantworten. Der kann Ihnen auch sagen, ob es 
schon ein gehörloses Kind gibt, das integriert be-
schult wird. Dazu kann ich Ihnen nichts sagen. 

Abg. Ina Korter (GRÜNE): Habe ich Sie jetzt rich-
tig verstanden, dass Sie gesagt haben, dass die 
Schwerpunktschulen mit Blick auf die schwerhöri-
gen Kinder ein gutes Modell wären? - Die wären 
dann ja auch gut ausgestattet, und außerdem 
kämen versierte Leute dorthin, die die Kinder aus-
reichend unterstützen. Ich habe schon einige 
Schulen gesehen, die von einzelnen Kindern be-
sucht werden, die mit ihren Lehrkräften über eine 
FM-Anlage kommunizieren. Das läuft zwar lang-
samer, aber relativ gut, und die Kinder können 
wohnortnah beschult werden. Es ist ja ein großes 
Problem, die kleinen Kinder die ganze Woche 
lang in ein Internat zu schicken. 

Jetzt noch eine Anmerkung: Ich glaube, die 
Raumausstattung mit besseren akustischen Ge-
räten ist das A und O. Gute akustische Geräte 
kommen ja nicht nur den schwerhörigen Kindern 
zugute, sondern auch vielen anderen Kindern. 
Wir wissen ja: Wer in der Klasse nicht gut hört, 
der macht häufig mehr Fehler. Wer akustisch 
nicht alles gut versteht, der kann schlechter in 
Deutsch sein, weil er vieles nicht richtig versteht. 
Eine gute technische Ausstattung würde allen 
Kindern zugute kommen. So wahnsinnig teuer 
werden solche Geräte ja auch nicht sein. Auch 
Lehrkräfte hören mit zunehmendem Alter schlech-
ter. Ferner werden auch noch viele Schülerinnen 
und Schüler als Problem auf uns zukommen, weil 
die ja pausenlos mit irgendwelchen Knöpfen im 
Ohr herumlaufen und ihr Gehör auf diese Weise 
freiwillig schädigen. 

Frau Brammerloh: Aus unserer Sicht wären 
Schwerpunktschulen - ausgehend von der derzei-
tigen Lage - ein Riesenschritt nach vorn. Das 
heißt aber nicht, dass Einzelintegration dann 
ausgeschlossen ist. Einzelintegration muss in ers-
ter Linie und auch wohnortnah möglich sein. 
Schwerpunktschulen wären dann ein weiteres 
Angebot an Eltern und Kinder - oder eben auch 
die Beschulung an einem Förderzentrum. Ich 
möchte hier noch einmal auf das Elternwahlrecht 
pochen. Wir Eltern sind meines Erachtens Exper-
ten für unsere Kinder und können sehr gut beur-
teilen, in welchem System sie am besten zurecht-
kommen und welche Hilfen sie benötigen. 

Erdmann: Technik ist gut, sie ist aber nicht alles. 
Wir müssen darauf achten, dass auch die Lehr-
kräfte gute Kenntnisse über den Umgang mit hör-
geschädigten Kindern haben. Insbesondere müs-
sen wir darauf achten - deshalb sind wir auch für 
Schwerpunktschulen -, dass die Kinder gleichartig 
behinderte Kinder in ihrer Klasse haben. Deshalb 
die Zusammenfassung in Schwerpunktschulen. 
Es ist unendlich wichtig, dass sie sehen, dass an-
dere Kinder das gleiche Problem haben. Sie 
müssen miteinander kommunizieren können. Sie 
dürfen in ihrer Klasse nicht allein sein. Ich kann 
hier aus Erfahrung sprechen. Während meiner 
Schulzeit war ich in meiner Klasse immer das 
einzige schwerhörige Kind. Was meinen Sie, wie 
einsam das macht? Was meinen Sie, wie schwer 
der Umgang mit Lehrern und Schülern ist, die 
nicht akzeptieren, dass man schwerhörig ist? - 
Deshalb ist es so wichtig, mehrere zusammenzu-
fassen, die die gleichen Probleme haben. Das 
führt auch zu einer besseren Akzeptanz. Deshalb 
halten wir die Schwerpunktschulen für wirklich 
unverzichtbar. 

 

Gehörlosenverband Niedersachsens e. V. 
(Vorlage 10) 

Förster: Herr Vorsitzender! Liebe Anwesende! 
Bevor ich ins Thema einsteige, möchte ich mich 
gern vorstellen. Ich selbst wurde taub geboren. 
Aus medizinischer Sicht bin ich hochgradig 
schwerhörig. Als ich Kind war, habe ich eine För-
derschule besucht. Ich habe aber auch ein Gym-
nasium, eine Regelschule, besucht und habe dort 
das Abitur erlangt. Von Beruf her bin ich Pädago-
ge, und ich arbeite mit tauben und schwerhörigen 
Kindern. Ich bin aber auch wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an einer renommierten Universität. 
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Das Thema „Inklusion“ ist auch Teil meines For-
schungsbereiches. 

Was unser Positionspapier angeht, werde ich jetzt 
versuchen, möglichst viel meiner eigenen Biogra-
fie mit einzubringen. Ich habe im Vorfeld mit vie-
len Leuten gesprochen: Mit Lehrern, Betroffenen 
und anderen. Auch deren Meinungen habe ich 
mit in unser Positionspapier aufgenommen. 

Nun zu unserer Stellungnahme: Der Förder-
schwerpunkt Hören sollte eigentlich um den Be-
reich Kommunikation erweitert werden. Ich sehe, 
dass das Schulgesetz hier einer Änderung be-
darf. Bisher blieb es beim Förderschwerpunkt Hö-
ren. Wir möchten den Förderschwerpunkt Hören 
aber gern um den Förderschwerpunkt Kommuni-
kation ergänzt wissen. Dafür haben wir auch eine 
Begründung; denn wenn man sich nur auf das 
Hören beschränkt, bekommt man so das Gefühl: 
Na ja, die fördern das Hören, und irgendwann 
können die hören. Dann kann man sie integrie-
ren. - So aber ist es nicht. Die Kinder brauchen 
eine Kommunikationsstrategie. Die Pädagogik hat 
nun die Aufgabe, ihnen diese Strategie beizubrin-
gen. Sie müssen lernen, in der hörenden Welt zu 
kommunizieren. Sie müssen diese Strategien er-
lernen und auch anwenden können. Das sollte 
ein wichtiges Bildungsziel sein. Deshalb ist diese 
Kommunikation für uns sehr, sehr wichtig und 
sollte in den Förderschwerpunkt mit aufgenom-
men werden. 

Taube oder schwerhörige Menschen müssen ler-
nen, zu kommunizieren. Diese Kommunikation ist 
unheimlich wichtig. Vor allem brauchen wir visuel-
le Informationen. Wir sind visuelle Menschen. Die 
Kommunikation ist entspannter, wenn wir mit Hilfe 
der Gebärdensprache kommunizieren können. 
Wir brauchen außerdem andere Betroffene, die 
quasi unsere Peergroup bilden und mit denen wir 
uns austauschen können. Die Kommunikation mit 
Hörenden ist für uns immer mit Barrieren und 
Einschränkungen verbunden. Das ist ganz klar. 
Deshalb müssen die betreffenden Kinder lernen, 
wie sie mit Hörenden kommunizieren können. 

Es ist unheimlich wichtig, eine Peergroup zu ha-
ben. Es ist wichtig, sich innerhalb dieser Peer-
group austauschen zu können. 

Ich persönlich habe das Abitur, wie gesagt, an ei-
ner Regelschule absolviert. Ich war dort der einzi-
ge hörgeschädigte, taube Schüler. Ohne die Un-
terstützung aus meinem privaten Bereich bzw. 
durch meine Freunde, die meine Peergroup bilde-

ten, hätte ich das Abitur nie geschafft. Dafür bin 
ich ihnen sehr dankbar. 

Ich möchte jetzt gern auf das Thema „Förder-
schulen“ mit dem Schwerpunkt Hören übergehen. 
Künftig vielleicht: Hören und Kommunikation. - 
Herr Finke hat eben gesagt, es gebe vielleicht 
Übergangslösungen insofern, als diese Schulen 
zunächst einmal bleiben und die LBZHs als Über-
gangslösungen vorgesehen werden sollten. Ich 
glaube, wir haben eine andere Idee: Die von 
Herrn Finke angesprochene Übergangslösung ist 
für uns nicht denkbar. Die Förderschulen sind für 
uns essenziell wichtig. Es gibt ganz spezielle An-
gebote, die auf die Bedarfe der Kinder zuge-
schnitten sind. Die Kommunikationsbedürfnisse 
hörgeschädigter Kinder sind nämlich sehr, sehr 
vielfältig. Man kann sie nicht auf wenige Bedürf-
nisse begrenzen. 

Die Integration von gehörlosen oder schwerhöri-
gen Kindern hat eine sehr lange Tradition. Im Be-
reich der Hörgeschädigtenpädagogik sind in den 
letzten 50 oder 60 Jahren immer wieder Überle-
gungen angestellt worden, ohne dass bisher wirk-
lich gute Lösungen gefunden worden sind. Es 
wird tatsächlich geforscht. Erwähnen möchte ich 
hier insbesondere Frau Professor Leonhardt aus 
München, die in dem in Rede stehenden Bereich 
schon sehr viel geforscht hat. Ich möchte Ihnen 
jetzt einige ihrer Forschungsergebnisse präsentie-
ren:  

Gehörgeschädigte Kinder werden in Regelschu-
len enorm belastet. Diese Erfahrung habe auch 
ich selbst gemacht. Die Kommunikationsbelas-
tung ist fürchterlich. Viele Informationen gehen 
verloren, weil sie lautsprachlich gegeben werden. 
Häufig ist es so, dass die Kommunikationsfähig-
keit der Kinder von den Lehrern falsch einge-
schätzt wird. Man sagt immer: Das klappt ja ganz 
gut. Die verstehen doch ganz gut. Die können gut 
antworten. - Leider aber ist dem nicht so. Häufig 
ist es so, dass die Lehrer die Kommunikationsfä-
higkeit der betreffenden Kinder völlig falsch ein-
schätzen. Auch Eltern schätzen die Kommunika-
tionsfähigkeit ihrer Kinder häufig falsch ein. Das 
ist auch meine Erfahrung. Von daher glaube ich, 
dass ein paralleles System, das auch Integration 
beinhaltet, mit hörenden Kindern sicherlich funkti-
onieren kann. Der Aufwand ist aber verhältnis-
mäßig hoch. Hörende Kinder können sich ganz 
entspannt hinsetzen und das Vorgetragene ein-
fach auditiv erfassen. Hörgeschädigte oder taube 
Kinder aber müssen einen doppelt oder dreifach 
so hohen Aufwand betreiben, wenn sie das, was 
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ihnen im Unterricht abhanden gekommen ist, auf-
holen müssen. Wenn sie es nicht verstanden ha-
ben, müssen sie es nacharbeiten. Damit verbun-
den ist ein enormer Aufwand. Sie werden zu Hau-
se viele Stunden sitzen. Ich selbst bin betroffen. 
Es gibt auch andere Betroffene, die das erzählt 
haben. Auch Lehrer, die hörgeschädigte Kinder 
unterrichtet haben, haben gesagt: Man muss al-
les wiederholen. - Auch der sozial-emotionale Be-
reich wird bei den betreffenden Kindern stark be-
lastet. Die Belastung ist also sehr, sehr groß. 

An einer Förderschule gibt es sehr gute Angebo-
te; vielleicht auch in einer inklusiven Schule. Man 
muss sich aber wirklich den Kommunikationsbe-
dürfnissen der Kinder anpassen. Das heißt: Die 
Lichtverhältnisse müssen stimmen. Die akusti-
schen Verhältnisse müssen stimmen. Die Lehrer 
müssen eventuell gebärden können, und vieles 
mehr. Ob das alles machbar ist, ist jedoch die 
große Frage. Es wäre aber unsere Forderung. 

Jetzt möchte gern noch etwas zu den §§ 59 und 
61 sagen: In unserer schriftlichen Stellungnahme 
haben wir zum Ausdruck gebracht, dass diese 
Vorschriften sehr kritisch zu betrachten sind. Der 
Bund für Inklusion hat hierzu ebenfalls eine Stel-
lungnahme abgegeben, mit der wir in vollem Um-
fang übereinstimmen. Wir möchten aber noch ei-
nige Punkte hinzufügen. Ich glaube, dass darüber 
schon gestern gesprochen worden ist. Ich weiß 
es aber nicht genau. Es geht um das Elternwahl-
recht. Die §§ 59 und 61 schränken das Eltern-
wahlrecht erheblich ein. Sie aber geben das 
Wahlrecht wieder an die Schulbehörde zurück, 
die dann sagen kann: Dieses oder jenes Kind 
muss in eine Förderschule gehen. - Das ist unse-
rer Auffassung nach nicht in Ordnung. Inklusion 
sollte absolutes Elternwahlrecht beinhalten. Für 
uns besteht hier ein Widerspruch bezüglich der 
Inklusion. Deshalb sollten diese Vorschriften 
komplett gestrichen werden. 

Einem Kind, das sich irgendwie falsch verhalten 
hat, anzudrohen, dass es auf eine Förderschule 
geschickt wird, halten wir für absolut nicht fair. Es 
darf wegen seiner Behinderung nicht auf eine 
Förderschule geschickt werden. Stattdessen 
schlagen wir vor, dass die allgemeine Schule eine 
spezielle Klasse einrichten sollte für Kinder, die 
verhaltensauffällig waren. Diese Kinder sollen in 
jene Klasse kommen, damit sie ihr Verhalten dort 
trainieren können. Sie dürfen aber nicht aus der 
Schule genommen werden, sondern sie sollen 
auch weiterhin in dem ihnen vertrauten Schulver-
band bleiben. Das ist enorm wichtig, weil der So-

zialraum erhalten bleiben muss. Es kann nicht 
sein, dass diese Kinder auf eine andere Schule 
wechseln und sich dort wieder in einen anderen 
Klassenverband einfügen müssen. Im Vorder-
grund sollte immer das Ziel stehen, dass das 
betreffende Kind wieder in seinen alten Klassen-
verband zurückkehren kann. Wir sind der Mei-
nung, dass die betreffende Vorschrift in ihrer jet-
zigen Fassung keine optimale Lösung darstellt.  

Nun einige Worte zur Qualifizierung des Perso-
nals. An einer allgemeinbildenden Schule müssen 
die Lehrer auf jeden Fall Weiterbildungsmaßnah-
men auf sich nehmen. Wir meinen, dass es ganz 
wichtig ist, sonderpädagogische Grundlagen zu 
kennen bzw. gleich Sonderpädagogen mit hinzu-
zuziehen, die speziell für den Bereich der Hörge-
schädigtenpädagogik ausgebildet worden sind. 
Wir haben an den Landesbildungszentren hoch-
qualifizierte Kräfte, die an einer allgemeinbilden-
den Schule eingesetzt werden könnten. Die Leh-
rer selbst sollten aber auch entsprechend ge-
schult werden, damit sie wissen, wie sie mit hör-
geschädigten Kindern umzugehen haben. Trotz-
dem brauchen wir die Sonderpädagogen. Die 
müssen von den allgemeinbildenden Schulen mit 
herangezogen werden. 

Man darf nicht vergessen, dass die an einer all-
gemeinbildenden Schule tätigen Lehrkräfte dop-
pelt belastet werden, wenn sie eine zusätzliche 
Ausbildung absolvieren müssen. Der Lehrbetrieb 
muss ja weitergehen, und die Stunden können 
nicht reduziert werden. Von daher entsteht für sie 
eine Mehrbelastung. Das muss irgendwie organi-
siert werden. Sie müssen den Lehrbetrieb auf-
rechterhalten und gleichzeitig an Weiterbildungs-
maßnahmen teilnehmen. Das wird notwendig sein 
und eine Doppelbelastung darstellen. Die GEW 
wird dagegen protestieren; denn die Belastung 
der Lehrkräfte muss irgendwie mit beachtet wer-
den. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ich 
weiß nicht, ob diese Weiterbildung ein halbes 
Jahr oder gar ein ganzes Jahr dauern soll. Wie 
auch immer. Ich weiß nicht, ob ein Lehrer an ei-
ner allgemeinbildenden Schule in dieser Zeit alle 
sonderpädagogischen Inhalte erfassen und erler-
nen kann. Das weiß ich nicht. 

Es gab auch den Vorschlag, den Pool für sonder-
pädagogische Stunden zu erweitern. Man könnte 
aber auch einen Lehrkräftepool aufbauen. Dann 
wüsste man, dass man einen Pool von Lehrkräf-
ten mit sonderpädagogischen Fähigkeiten hat. 
Sie wissen aber, dass Niedersachsen kein kleines 
Bundesland wie Hamburg oder Bremen ist, son-
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dern wir sind ein Flächenland. Überall im Land 
gibt es Schulen, und wir müssen die Sonder-
schulpädagogen auf diese Schulen verteilen, was 
ein großes Problem ist. Wir brauchen von daher 
noch mehr Lehrer mit sonderpädagogischer Zu-
satzausbildung. Auch darüber muss diskutiert 
werden. In diese Diskussion muss nicht zuletzt 
auch die Frage einbezogen werden, ob es För-
derschulen auch weiterhin geben soll oder nicht. 
Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es hier zu 
Missständen kommen kann. 

Es wird immer wieder gesagt, dass ein Parallel-
system teuer wäre. Der Bedarf an sonderpädago-
gischen Kräften ist aber so hoch, dass ich mich 
frage: Wie soll das gehen? Wie sollen diese Kräf-
te auf die Schulen verteilt werden? Wie soll das 
funktionieren? - Das sind Fragen, die man sich 
dann stellen muss. 

Ich habe noch eine Bitte an Sie: Es gibt auch vie-
le Stimmen gegen die Förderschulen bzw. För-
derzentren. Förderzentren sind aber keine ge-
schlossenen Anstalten. Die Förderzentren für Hö-
ren sind offene Schulen. Man kann einfach hi-
neingehen und sich dort umsehen, um zu erfah-
ren, wie der Unterricht abläuft. Ich selbst war vor 
Kurzem in einer solchen Schule. Ich kenne solche 
Schulen, weil auch ich sie einmal besucht habe. 
Ich sage immer: Das sind Gehörlosen- oder 
Schwerhörigenschulen, aber nicht Förderzentren 
oder Ähnliches. Die sind immer offen für Hörende. 
Man kann sich dort stets informieren. Alle LBZHs 
führen Projekte durch. Sie wollen auch selbst im-
mer mehr inklusiv werden. Es gibt auch internati-
onale Inklusionsprojekte. Beispielhaft erwähnen 
möchte ich das Comenius-Projekt an den Hörge-
schädigtenschulen. Das ist ein ganz tolles Pro-
jekt. 

Ich vertrete folgende Auffassung: Wer der Mei-
nung ist, dass Förderzentren sofort geschlossen 
werden sollten, dem empfehle ich, sich einmal ein 
solches Förderzentrum anzusehen, damit er 
weiß, was geschlossen werden soll. Ich selbst bin 
Betroffener. Ich war in einer Förderschule. Ich 
habe es geschafft. Ich habe meinen Weg ge-
macht. Ich bin kein dummes Kind geblieben. Mehr 
als 95 % der tauben oder hörgeschädigten Kinder 
schaffen einen Schulabschluss. 95 %! Sie schaf-
fen es bis zur mittleren Reife. Das ist doch was. 

Jetzt noch ein weiterer wichtiger Punkt, nämlich 
zur Gebärdensprache in der Schule. Es muss in 
der Schule Gebärdensprache angeboten werden. 
Ich habe die bisherige Debatte verfolgt. Dabei 

wurde folgender Punkt immer ein wenig vernach-
lässigt: Die UN-Menschenrechtskonvention hat 
auch einen Artikel 24 Abs. 3 Buchst. b) und c). In 
diesem Artikel stehen ganz wichtige Dinge. Auch 
Artikel 30 Abs. 4 ist wichtig. Lesen Sie diese Arti-
kel bitte einmal durch! - Wo bleibt die Gebärden-
sprache? - In der UN-Behindertenrechtskonven-
tion steht sie. Bisher wurde aber immer gesagt: 
Ja, wir wollen die Gebärdensprache irgendwie mit 
einbeziehen. - Sie ist ein Inklusionsziel. In den 
Förderzentren Hören und Kommunikation wird bis 
heute jedoch keine Gebärdensprache unterrich-
tet. Es gibt auch kein Unterrichtsfach „Deutsche 
Gebärdensprache“. Es gibt dafür auch keinen 
Lehrplan. Auch in der Vorschule gibt es keine kla-
ren Regelungen dafür, wie Eltern ihre Kinder mit 
Gebärdensprache unterstützen können oder wie 
die Lehrkräfte Gebärdensprache anwenden kön-
nen. Es gibt dafür keinerlei Vorgaben. Ein Kind, 
das einen entsprechenden Kommunikationsbe-
darf in Gebärdensprache hat, muss damit auch 
bedient werden. Die Gebärdensprache ist für die 
Inklusion aus meiner Sicht absolut notwendig. 
Gebärdensprache muss gefördert werden. Es ist 
eine sprachliche Identität der Tauben. Es gibt 
keine Gehörlosenkultur. Bisher wurde darüber in 
der Schule nie referiert. Allgemein gibt es einmal 
im Jahr einen Tag der Gehörlosen, an dem die-
ses Thema erörtert wird. Es muss aber auch ein 
Unterrichtungsfach „Gehörlosenkultur“ bzw. „Ge-
hörlosengeschichte“ geben. - Jetzt haben wir 
2012, und es gibt dieses Unterrichtsfach immer 
noch nicht. 

Es gibt auch Untersuchungen über bilinguale 
Schulsysteme, in denen gehörlose und schwerhö-
rige Kinder gemeinsam beschult werden. Das ist 
meines Erachtens das optimale System. Für ein 
Bildungssystem, das inklusiv sein soll, ist Gebär-
densprache unheimlich wichtig. Inklusion ohne 
Gebärdensprache ist für mich keine Inklusion. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Abg. Frauke Heiligenstadt (SPD): Der Aus-
schuss ist im letzten Jahr zum Thema „Inklusion“ 
nach Südtirol gereist. Dort gibt es, wie uns gesagt 
wurde, keine Förderschulen mehr. Auf die Frage, 
wie taube und gehörlose Kinder beschult werden, 
wurde uns geantwortet: Sie sind in vollem Um-
fang in das Regelschulsystem integriert. - Außer-
dem wurde darauf hingewiesen, dass die Gebär-
densprache nicht als vorrangige Sprache genutzt 
wird. Stattdessen wird sie als erste Fremdsprache 
eingesetzt. Kennen Sie diese Diskussion? Wird 
die Gebärdensprache in den einzelnen Ländern 
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unterschiedlich genutzt? - Mich interessiert das. 
Dort wurde gesagt, dass Gebärdensprache keine 
Muttersprache sei. Sie aber haben es eben deut-
lich anders ausgedrückt.  

Förster: Auch ich habe mir im Rahmen meiner 
Forschung das Bildungssystem in Südtirol ange-
sehen. Die haben vor 30 Jahren beschlossen, die 
Förderschulen abzuschaffen. Sie haben alle Kin-
der integriert. Ich selbst habe es erlebt. Ein klei-
nes Mädchen aus Südtirol kam in meine Klasse. 
Ich muss sagen: Es ist eine sehr interessante 
Entwicklung, die Förderschulen aufzulösen. In Ita-
lien gibt es keine Förderschulen mehr. Das ist so. 
Italien hat jetzt aber bilinguale Gruppen gebildet 
und führt jetzt wieder das bilinguale System ein. 
Italien ist politisch etwas anders gestaltet als 
Deutschland. Dort gibt es auch Bezirke oder Ähn-
liches. Ich weiß nicht, wie es dort genannt wird. 
Dort gibt es Integrationsbeauftragte speziell für 
Taube und Schwerhörige. Die haben festgestellt, 
dass die italienischen Gehörlosen oder Tauben 
im Fall der Einzelintegration sehr benachteiligt 
sind. Sie gehen in diesem Schulsystem regelrecht 
unter. Das bestätigt unsere Befürchtungen bezüg-
lich dessen, was passieren könnte. Man braucht 
einen Bereich, in dem es Peergroups gibt, die für 
die Identitätsbildung essenziell wichtig sind. In Ita-
lien hat man ganz schnell gemerkt, dass das rela-
tiv schief läuft. Dort sind die tauben Schülerinnen 
und Schüler sehr überfordert. Es gibt dort keine 
sozial-emotionale Sicherheit. Die Kinder hängen 
immer wieder dazwischen und wissen nicht so 
recht, ob sie alles richtig verstanden haben oder 
nicht. Sie haben eine permanente Unsicherheit in 
der Kommunikation. Auch die Kommunikation mit 
den Mitbürgern ist sehr, sehr schwierig. 

Für das Mädchen, das ich kennengelernt habe, 
war es unheimlich wichtig, Gebärdensprache zu 
erhalten. Sie ist inzwischen erwachsen, und sie 
nutzt die Gebärdensprache. Sie hat alles, was ihr 
im italienischen System abhanden gekommen ist, 
über die Gebärdensprache nachgeholt. 

Ihre zweite Frage ist eine Frage der Perspektive. 
Ich muss ganz ehrlich sagen: Es ist schon fast ein 
Glaubenskrieg. Es gibt Leute, für die die Gebär-
densprache unheimlich wichtig ist; es gibt aber 
auch solche, die sagen, dass Gebärdensprache 
nicht wichtig sei. Ich persönlich bin in einer Ge-
bärdensprachgemeinschaft beheimatet, sodass 
ich natürlich für die Gebärdensprache bin. Es gibt 
aber nicht nur taube Menschen, die gebärden-
sprachlich behaftet sind. Die brauchen auch ein 
Cochleaimplantat und müssen ein Gehörtraining 

ablegen. Für Taube ist die Gebärdensprache 
aber unheimlich wichtig, wenn sie sie nutzen. Für 
die inklusive Schule ist Gebärdensprache essen-
ziell. 

 

Arbeitskreis der Förderschulen Emotionale 
und Soziale Entwicklung 

(Vorlage 17) 

Pöhlker: Herr Vorsitzender! Meine Damen und 
Herren! Bevor ich unsere Stellungnahme abgebe, 
möchte ich sagen, dass ich die soeben gemachte 
Aussage, dass Förderschulen keine geschlosse-
nen Einrichtungen seien, sehr gut finde und der 
Meinung bin, dass man es eigentlich gar nicht 
besser sagen kann. - Im Übrigen möchte ich dar-
auf hinweisen, dass ich bezüglich der inklusiven 
Schule ganz nah bei Herrn Finke bin. Dass wir in 
wesentlichen Positionen aber eine andere Auf-
fassung vertreten als er, liegt in der Natur der Sa-
che. 

Zunächst zu Artikel 24 der UN-Behindertenrechts-
konvention. In dieser Vorschrift steht nicht, dass 
Förderschulen eine Existenzberechtigung haben. 
Es heißt dort aber auch nicht, dass sie keine sol-
che Berechtigung haben. Wenn man den Arti-
kel 24 genauer liest, dann heißt es dort: Es sollen 
bestimmte Räume geschaffen und auch bestimm-
te Kompetenzen erworben werden, damit man die 
Fähigkeit erlangt, inklusiv beschult zu werden. - 
Soviel allgemein vorweg. 

Meine Damen und Herren, ich war vor zweiein-
halb Jahren schon einmal hier, als es um eine 
Gesetzesinitiative der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen ging. Damals haben wir im Ergebnis for-
muliert: Ja, der Weg der inklusiven Beschulung ist 
der richtige Weg. - Wir haben aber auch deutlich 
dafür plädiert, dass bestimmte Förderschulset-
tings für Kinder und Jugendliche mit massiven ex-
ternalisierenden oder internalisierenden Stö-
rungsbildern erhalten werden müssen. Ich erinne-
re an den Marcel, den ich hier vorgestellt habe. 

Von Herrn Finke wurde hier gerade so niedlich 
gesagt, dass es verhaltensauffällige Kinder und 
Jugendliche gebe. Die haben wir allerdings nicht. 
Die können in allen Schulen bleiben. Die können 
auch mit normalen Fördermitteln betreut werden. 
Mit denen haben wir keine Probleme, und die 
sind auch nicht gemeint. 

Seit dieser Zeit gab es erhebliche Diskussionen 
sowohl pädagogischer als auch politischer und 
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wissenschaftlicher Natur. Erfreulich ist, dass es 
nicht so sehr ideologisierende Diskussionen wa-
ren, sondern es wurde nach pragmatischen Lö-
sungen gesucht. Schaut man sich die vorliegen-
den Gesetzentwürfe der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen und der SPD-Fraktion an, so erkennt man 
schon einige Annäherungen. Dies gilt insbeson-
dere für die SPD-Fraktion, die mit ihrer Gesetzes-
initiative zum Ausdruck bringt: Wir brauchen Zeit, 
um die Inklusion umzusetzen. - Sie sprechen von 
einer Art Vorschaltgesetz für die Zeit bis zur Her-
stellung einer endgültigen inklusiven Beschulung. 
So ist es auch von Ihnen gemeint.  

Was die Gesetzesinitiative der Grünen angeht, 
bleibt es dabei, Frau Korter, dass Sie auch jetzt 
wieder sagen: Wir möchten die Förderschulen 
Emotionale und Soziale Entwicklung, Lernen und 
Sprache abschaffen und in das allgemeine 
Schulwesen überführen. - Im Zusammenhang 
damit wird immer gern auf Italien und Finnland 
verwiesen. Auch eben erst wurde Italien wieder 
erwähnt. Ich darf dazu jedoch Folgendes ergän-
zen: In Italien gibt es seit 30 Jahren tatsächlich 
keine Förderschulen mehr. Italien hat aber eine 
Schulabbrecherquote von 20 %. Die Frage, ob es 
hier einen kausalen Zusammenhang gibt, lasse 
ich einmal so im Raum stehen. 

Auch Finnland wird immer gern als diejenige Na-
tion erwähnt, die hinsichtlich der inklusiven Bil-
dung am weitesten vorangeschritten ist. Ja, das 
ist richtig. Finnland betreibt aber auch eine sozia-
le Selektion. Die haben ein Dreistufensystem, das 
ich an dieser Stelle noch einmal kurz ansprechen 
möchte. Zum einen gibt es Part Time Special 
Education. Das ist eine stundenweise Förderung 
durch Sonderpädagogen in allgemeinen Schulen. 
Ferner gibt es die Full Time Special Education; 
das sind Spezialklassen in allgemeinen Schulen. 
Schließlich gibt es die Special Schools, die auf 
die verschiedensten Behinderungsarten ausge-
richtet sind. Wenn man nun fragt, wird gesagt: Ja, 
das ist alles inklusiv. - Das gehört zur Inklusion. 
Insofern gibt es dort auch keine Diskussion über 
Selektion. 

Wir haben uns damals deutlich positioniert und 
haben gesagt: Die Fähigkeit zum inklusiven Ler-
nen kann nicht verordnet oder vorausgesetzt 
werden. Das Wohl des Kindes steht im Mittel-
punkt, nicht aber das System. Das heißt: Wir 
brauchen eine Vielfalt an Förder- oder Unterstüt-
zungsmöglichkeiten; durchaus aber auch an un-
terschiedlichen Förderorten. Was weiterhin for-
ciert werden muss, sind die Beratung und die Un-

terstützung von Schülerinnen und Schülern, aber 
auch von Lehrkräften und Eltern vor allem in de-
ren lebensweltlichen Systemen. 

Förderschulen in freier Trägerschaft müssen wei-
terhin zu Förderzentren ausgebaut werden. 

Soweit mein Vorspann. Weitere Einzelheiten kön-
nen Sie unserer schriftlichen Stellungnahme ent-
nehmen. Im Folgenden beziehen wir uns auf die 
§§ 4, 14, 21, 59, 60, 61 und 67:  

Wenn wir uns den § 4 genauer ansehen, dann 
heißt es dort: Öffentliche Schulen sind zugleich 
inklusive Schulen. - Angesichts dieser Formulie-
rung liegt der Verdacht nahe, dass die freien 
Schulen damit nicht gemeint sind. Ich möchte an 
dieser Stelle aber noch einmal Folgendes deutlich 
sagen: Wenn man den § 141 hinzunimmt, dann 
gilt § 4 auch für freie Schulen. Von daher kann 
man im Ergebnis sagen: Jawohl, auch die freien 
Schulen einschließlich der Förderschulen für 
Emotionale und Soziale Entwicklung sind inklusi-
ve Schulen. 

Eine wesentliche Vorschrift ist § 14, nach dem 
Förderschulen zugleich Sonderpädagogische För-
derzentren sind. Das klinkt wunderbar und ist 
auch toll. Wir alle wünschen uns dies. Das ist 
aber nichts Neues. So steht es auch schon im 
geltenden Gesetz. Ich könnte Ihnen nun erzählen, 
wie mühsam es war, dies als freie Schule hinzu-
bekommen. Wenn man in Niedersachsen in die 
Landschaft schaut, dann findet man dort nur eine 
freie Schule mit dem Schwerpunkt Emotionale 
und Soziale Entwicklung, die auch Beratungsauf-
gaben wahrnimmt. Das ist die Lotte-Lemke Schu-
le in Braunschweig. Der Versuch, im Laufe der 
Zeit andere Beratungszentren unter Beteiligung 
von freien Förderschulen einzurichten, war jedoch 
sehr langwierig. Inzwischen hat sich ein kleiner 
Erfolg insofern eingestellt, als es nunmehr auch in 
der Grafschaft Bentheim gelungen ist, eine Kom-
bination zwischen der freien Eylardus-Förder-
schule und dem öffentlichen Förderschulverband 
der Grafschafter Schulen für Lernen hinzubekom-
men. Dort ist es gelungen, auf der Basis dieser 
beiden Partner ein Beratungs- und Unterstüt-
zungssystem zu integrieren. Das war ein langer 
Weg. 

Wir möchten, dass in Zukunft auch freie Schulen 
ohne große Probleme Förderzentrumsarbeiten 
wahrnehmen können. Sie sollen dies auch tun. 
Das ist für uns eine sehr wichtige Forderung; 
denn erst dann, wenn wir diesen Bereich vernünf-
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tig realisieren können, können wir auch inklusiv 
arbeiten. 

§ 21 ist uns zunächst gar nicht aufgefallen; wir 
haben ihn zunächst überlesen. Beim zweiten Hin-
schauen haben wir jedoch gedacht: Oh, in dieser 
Vorschrift könnte Zündstoff stecken; denn mit 
dem § 21 haben Sie den § 21 a ersatzlos gestri-
chen. Unserer Überzeugung nach - vielleicht ist 
sie ja falsch; das müssen wir zunächst klären - 
hat diese Streichung erhebliche Probleme für die 
existierenden Sonderberufsschulen zur Folge: 
Bestandsschutz, Einrichtung neuer Schulen. - Ich 
spreche hier von Freistadt und auch von Börger-
moor. Hier besteht Klärungsbedarf. Unserer Mei-
nung nach muss hier eine verbindliche Erklärung 
zu den Gesetzesmaterialien in der Form abgege-
ben werden, dass die Schülerinnen und Schüler 
mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf 
trotz der Streichung auch weiterhin in eigenen 
Klassen und Schulen unterrichtet werden dürfen 
und dass vor allem auch die Finanzierung unver-
ändert bleibt. Dahinter steckt der gesetzgeberi-
sche Wille: Es soll so bleiben wie bisher. 

§ 59 enthält Aussagen über den Bildungsweg. 
Neu eingefügt wurde hier der Begriff „Überwei-
sung“. Meine Damen und Herren, durch die Auf-
hebung des § 68 sind die Begrenzungen für die 
Eltern weggefallen. Das heißt: Die Eltern können 
somit zwischen den zur Verfügung stehenden 
Schulformen und Bildungswegen wählen. - Wenn 
man dies zu Ende denkt, bedeutet dies, dass das 
Wahlrecht auch die freien Förderschulen für Emo-
tionale und Soziale Entwicklung mit einschließt. 
Einschränkend: Eine Überweisung an eine För-
derschule kann aber nur mit Zustimmung der El-
tern erfolgen. - Ich weise schon jetzt darauf hin, 
dass der Elternwille in § 61 und auch in § 59 - 
Überweisung an eine geeignete Schulform - be-
grenzt wird. Dort steht im Grunde darin, dass dies 
auch möglich ist. 

Der Paragraph, der aus unserer Sicht für den 
meisten Diskussionsstoff gesorgt hat, ist § 61 
Abs. 5. „Aufnahme in Ordnungsmaßnahmen“ 
heißt - - - 

(Zuruf von Abg. Ina Korter [GRÜNE]) 

- Ja, das ist so nicht zu halten. Wenn man eine 
grundsätzliche Betrachtung anstellt, bevor man 
auf die Einzelheiten eingeht, kann man zu dem 
Ergebnis kommen, dass der Gedanke zunächst 
einmal gar nicht so falsch war, dass der Elternwil-
le begrenzt werden muss, wenn das Menschen-

recht auf körperliche Unversehrtheit verletzt wird. 
In solch einem Fall müsste der Elternwille be-
grenzt werden. Dann könnte u. a. eine Überwei-
sung an eine Förderschule in Frage kommen. 
Vom Grundsatz her. Aber: Gleichzeitig bedeutet 
dies, dass es zu einer Kriminalisierung der För-
derschulen kommt. Meines Erachtens dürfen die 
Förderschulen nicht als Sanktionsmaßnahmen 
genutzt werden. Das kann so nicht sein. 

Dieser Einschub bedeutet, dass der Unterstüt-
zungsbedarf nur auf externalisierende Auffällig-
keiten wie Aggression, dissoziale Verhaltenswei-
sen, Beziehungsunfähigkeit und Uneinsichtigkeit 
reduziert wird. Wo bleiben dann aber die Kinder 
mit den internalisierenden Störungen? - Angststö-
rungen, spezifische Phobien, traumatische Belas-
tungsstörungen und somatische Symptome wie 
einkoten, einnässen, tiefgehende Depressionen, 
schneiden, ritzen und suizidale Tendenzen. Wo 
sind denn die? - Das kann in dieser Absolutheit 
nicht so stehen bleiben. Ich sage es noch einmal: 
Es besteht die Gefahr, dass die Förderschule für 
Emotionale und Soziale Entwicklung als Straf-
maßnahme und nicht als Chance begriffen wird 
und von ihrer Außenwirkung her ein kriminelles 
Image erlangt. 

Wenn man diesen Gedanken konsequent zu En-
de bringt, dann erübrigt sich der Einschub, da es 
nach § 59 möglich ist, Unterstützungsbedarf und 
Förderort für ein Kind aufgrund eines Fördergut-
achtens mit Zustimmung der Landesschulbehörde 
zu ermitteln. Wenn diese Ordnungsmaßnahme 
erhalten bleiben soll, dann müssen die Kriterien in 
den entsprechenden Verordnungen erheblich 
präzisiert werden. Es kann nicht sein, dass eine 
Klassenkonferenz beschließt: Der geht ab mor-
gen in die Förderschule für Emotionale und So-
ziale Entwicklung. - Hier muss ein Filter davorge-
schaltet werden, wie wir ihn auch jetzt schon ha-
ben. Insofern sind wir der Überzeugung, dass be-
sagter Einschub weggelassen werden kann, 
wenn deutlich wird, dass der § 59 entsprechend 
gilt. 

Nun noch einmal zurück zu § 60: Dort wird ein 
Begriffswechsel vorgenommen. Dort wird jetzt 
nicht mehr von „sonderpädagogischer Förderung“ 
oder von einem „sonderpädagogischen Förder-
bedarf“ gesprochen, sondern von einem „sonder-
pädagogischen Unterstützungsbedarf“. Ob mir 
diese Sichtweise nun besser gefällt, kann ich 
nicht sagen. Für mich war es immer sehr positiv, 
wenn durch den Begriff der Förderaspekt zum 
Ausdruck gebracht wird. Das ist für mich präziser, 
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als wenn gesagt wird, dass jemand unterstützt 
werde. Das ist mir zu allgemein. 

Diese veränderte Sichtweise darf nicht dazu füh-
ren, dass künftig auf eine individuelle Untersu-
chung des Unterstützungsbedarfs verzichtet wird. 
Aus unserer Sicht wäre das eine nicht hilfreiche 
Pauschalisierung des Unterstützungsbedarfs und 
somit kontraproduktiv. Hier steht nämlich nicht 
mehr das spezifische Kindeswohl im Vorder-
grund. Darum soll es aber eigentlich gehen. 

Für uns ist wichtig, dass auch weiterhin ein indivi-
dueller Unterstützungsbedarf ermittelt wird. Dann 
erst können wir zielgenaue Förderpläne aufstel-
len. 

Wenn der Elternwille mit dem definierten Unter-
stützungsbedarf und dem Förderort nicht kompa-
tibel ist und in einem deutlichen Widerspruch zur 
Empfehlung im Gutachten steht, muss es so et-
was wie eine interdisziplinäre Beratungspflicht für 
Eltern geben. Das heißt: Es muss versucht wer-
den, in einem Gespräch mit den Erziehungsbe-
rechtigten eine Annäherung zu finden und nach 
Alternativen zu suchen. Letztendlich muss es 
aber auch möglich sein, zu sagen: Das Kind ist 
dort völlig deplatziert. 

Ich muss hier anmerken, dass die Finanzhilfesys-
tematik für freie Schulen eine pauschale Sicht-
weise des Unterstützungsbedarfs gar nicht vor-
sieht. Die Finanzhilfe greift nämlich erst dann, 
wenn der Förderbedarf E/S festgestellt worden 
ist, der sonderpädagogische Förderort E/S emp-
fohlen worden ist und die Eltern dem zugestimmt 
haben. Das sind die Voraussetzungen. Das heißt: 
In diesem Zusammenhang muss berücksichtigt 
werden, dass gleichzeitig auch die Finanzhilfe re-
formiert werden muss. 

Zu § 67, in dem es um die alternative Schul-
pflichterfüllung geht: Wir begrüßen sehr, dass die 
Qualifizierung der Schnittstelle zum Übergang in 
die berufliche Eingliederung verbessert und ver-
deutlicht wird. Hier gibt es ein Problem insofern, 
als es auch in Deutschland viele Schulabbrecher 
gibt, die nicht in den berufsbildenden Bereich ge-
langen können, weil sie dafür nicht hinreichend 
qualifiziert sind. 

Bedenkenswert ist, dass wir in den Förderschulen 
für Emotionale und Soziale Entwicklung in der 9. 
und gegebenenfalls auch in der 10. Klasse Ju-
gendliche haben, die insofern äußerst schwierig 
sind, als sie psychiatrisch erkrankt sind und unter 

posttraumatischen Belastungsstörungen leiden 
und es von daher nicht schaffen, diesen Schritt in 
die Berufsschule zu gehen. Sie müssen diesen 
Schritt aber für ein Jahr gehen, um die Berufs-
schulpflicht zu erfüllen und um in besondere För-
dermaßnahmen z. B. in Berufsbildungswerken zu 
gelangen. 

Deshalb unsere Bitte an Sie: Geben Sie den För-
derschulen in Einzelfällen die Möglichkeit, z. B. in 
Kooperation mit den berufsbildenden Schulen vor 
Ort unter bestimmten Bedingungen die Berufs-
schulpflicht zu erfüllen, damit die betroffenen Ju-
gendlichen dieses eine Jahr überbrücken und in 
eine gezielte Förderung gelangen können. Das 
wäre aus unserer Sicht eine Möglichkeit, um den 
betreffenden Jugendlichen gerecht zu werden. 
Maxime: Es darf kein Kind verloren gehen.  

Es gibt weiterhin Klärungsbedarf bezüglich der 
Qualifizierung der Lehrkräfte. Man wird nicht von 
heute auf morgen inklusiver Lehrer. Man wird 
nicht von heute auf morgen inklusive Eltern. Man 
wird nicht von heute auf morgen inklusiver Schü-
ler. Hier ist ein Vorlauf notwendig; denn hier geht 
es auch um eine Haltungsänderung insgesamt. 
Wir können hier nicht einfach so tun, als sei das, 
was wir jetzt haben, in ein völlig inklusives Sys-
tem hinüberzuretten. Das geht nicht. Deshalb 
müssen Mittel in die Weiterqualifizierung von 
Lehrkräften investiert werden, die dann auch eine 
andere Haltung gegenüber dem Gesamtproblem 
entwickeln. Das kann in der Folge dazu führen, 
dass Kinder mit allen Behinderungsarten mit dem 
Einverständnis der Eltern in inklusiven Schulen 
unterrichtet werden. Hier müssen auch die freien 
Schulen für Emotionale und Soziale Entwicklung 
mit einbezogen werden. 

Es wird immer davon gesprochen - das ist auch 
richtig so -, dass die inklusiven allgemeinen Sys-
teme künftig entsprechend ausgestattet werden 
müssen. Völlig richtig; das sehe ich genauso. Es 
müssen personelle, sachliche und finanzielle Vor-
aussetzungen geschaffen werden, damit man 
überhaupt inklusiv unterrichten kann. Andernfalls 
ist das System gescheitert. Aber wo steht, dass 
z. B. auch die Förderschulen für Emotionale und 
Soziale Entwicklung so qualifiziert werden müs-
sen, dass sie ihren künftigen Aufgabenbereichen 
besser gerecht werden können? - Ich denke in 
diesem Zusammenhang ganz einfach an eine 
Senkung der Klassenfrequenzrichtwerte und auch 
an die Möglichkeit, Individualmaßnahmen für Kin-
der, die solcher Maßnahmen bedürfen, zu finan-
zieren. Auch daran sollte gedacht werden, wenn 
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es darum geht, das gesamte Schulsystem umzu-
stellen. 

Weiterhin ist zu klären, wie dann, wenn eine För-
derschule für Emotionale und Soziale Entwicklung 
inklusiv wird - dann nimmt sie letztendlich ja auch 
nichtbehinderte Kinder auf, wenn die Eltern damit 
einverstanden sind -, die Finanzierung aussehen 
soll. Das ist die Frage. Hier ist gesagt worden, 
dass es nicht dazu kommen wird, dass nichtbe-
hinderte Kinder an einer Förderschule E/S be-
schult werden. Meines Erachtens kann es aber 
durchaus möglich sein, weil die Eltern dieses be-
sondere Fördersystem so schätzen. Das kann 
möglich sein. Wenn es hier so steht, muss man 
aber auch konsequent zu Ende denken und sa-
gen: Jawohl, wenn Förderschulen inklusiven Cha-
rakter haben, muss die Finanzhilfe reformiert 
werden, und es muss gesagt werden, wie man 
mit den nichtbehinderten Kindern in den Förder-
schulen umgehen will. Ich kann nicht sagen: Die 
bekommen einen vollen Finanzhilfesatz. - Und 
anschließend schließe ich sie von den Förder-
maßnahmen, die die sehr stark auffälligen Kinder 
bekommen, aber völlig aus. Das kann nicht sein. 
Das ganze System ist noch nicht zu Ende durch-
dacht. 

Ich möchte an dieser Stelle schließen. Sie haben 
unsere schriftliche Stellungnahme sicherlich gele-
sen. Abschließend möchte ich noch anmerken - 
ich habe es beim VDS gefunden, möchte es aber 
noch einmal ergänzen -: Inklusion braucht Pro-
fessionalität, Zeit und Fahrpläne. - Ich ergänze: 
Und Personal und Geld. - Meine Damen und Her-
ren Abgeordneten, wir befinden uns erst am An-
fang des Weges und nicht schon am Ende. 

Abg. Karl-Heinz Klare (CDU): Herr Pöhlker, ha-
ben Sie Informationen über die Regionalen Inte-
grationskonzepte und darüber, ob das mit emoti-
onal- und sozial zu fördernden Kindern in den 
Regionalen Integrationskonzepten funktioniert? 

Pöhlker: Bei uns funktionieren die Regionalen In-
tegrationskonzepte gut. Schwierig wird es bei den 
Kindern mit dem Schwerpunkt Emotionale und 
Soziale Entwicklung. Die fallen auch aus den Re-
gionalen Integrationskonzepten sehr schnell her-
aus. 

Abg. Karl-Heinz Klare (CDU): In meinem Wahl-
kreis liegt die Schule Freistadt. Dort gibt es ja die-
se Sonderberufsfachschule. Die sind nicht tan-
giert. Die bleiben bestehen. Ich habe das den 
Freistädtern schon erklärt. Ich erkläre es jetzt 

auch hier, damit es in der Niederschrift steht. Wir 
haben das abgeklärt. Der Satz, der im Gesetz ge-
strichen werden soll, tangiert besagte Schulen 
nicht. Die bleiben unverändert bestehen. Jeden-
falls ist das die Aussage des Kultusministeriums. 

Pöhlker: Möglicherweise ändern sich die Regie-
rungsverhältnisse im Jahr 2013. Dann wird es 
plötzlich anders ausgelegt. Deshalb ist es wichtig, 
dass wir hier Klarheit haben. 

Abg. Karl-Heinz Klare (CDU): Ich habe hier er-
klärt, was wir mit unserer Änderung bewerkstelli-
gen wollen. - Soweit mir bekannt ist, gibt es in 
den Förderschulen für Emotionale und Soziale 
Entwicklung so etwas wie eine 1 : 1-Betreuung. 
Sonst gibt es eine 1 : 7,x-Betreuung. Was ist die-
se 1 : 1-Betreuung? 

Pöhlker: Das sind Kinder und Jugendliche, die 
aufgrund ihrer erheblichen Auffälligkeiten - exter-
nal und internal; beides ist möglich - nicht in der 
Lage sind, auch in Kleinstgruppen, wie wir sie 
haben, unterrichtet zu werden. Für diese Kinder 
und Jugendlichen ist zunächst eine Einzelbetreu-
ung erforderlich. Das heißt: Ein einzelnes Kind ist 
zunächst gar nicht in der betreffenden Klasse, 
sondern wird von einer Person einzeln betreut mit 
dem Ziel, es ganz vorsichtig an das System der 
Förderschule heranzuführen und zunächst eine 
Teilintegration und später auch eine Vollintegrati-
on zu ermöglichen. Diese Kinder haben einen be-
sonders hohen Anspruch auf individuelle Unter-
stützung. 

Leider müssen diese Maßnahmen mit Bordmitteln 
bestritten werden. In Einzelfällen springen jedoch 
auch die Jugendämter mit ein, weil sie die 
Betreuung der betreffenden Kinder auch als ihre 
Aufgabe ansehen. Oft wird aber auch gefragt: Ist 
es eigentlich nicht Aufgabe des Landes Nieder-
sachsen, entsprechende Unterstützungsmaßnah-
men anzubieten? Oder werden diese Kinder ein-
fach nicht gesehen? - Das sind Fragen der Ju-
gendämter, mit denen wir tagtäglich konfrontiert 
werden. 

Frau Treitz: Dort geht es inhaltlich nicht nur dar-
um, dass viel Personal für wenige Kinder zur Ver-
fügung gestellt wird, sondern es geht auch dar-
um, dass diese Kinder und Jugendlichen eine 
ganz andere Form des Lernens brauchen. Mit 
dem klassischen Sitzen auf dem Stuhl, einem Ma-
thebuch vor sich und einem Wochenplan kommen 
die noch gar nicht zurecht. Ich sage es jetzt ein-
mal so übertrieben negativ. Sie waren lange Zeit 
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nicht in der Schule, sondern in geschlossenen 
Abteilungen der Psychiatrie. Manchmal waren sie 
aber auch für zwei Jahre ganz verschwunden. Die 
setzen keinen Fuß in ein Schulgebäude. Man 
könnte auch acht Lehrer zu acht Schülern setzen, 
aber trotzdem würden die nicht in die Schule ge-
hen. Sie werden dort einfach nicht reingehen, weil 
es sich bei dem betreffenden Gebäude um ein 
Schulgebäude handelt oder weil acht Kinder in 
einer Klasse eine totale Überforderung darstellen. 
Gelegentlich braucht man Menschen, die eine 
völlig andere Form des Lernens anberaumen, um 
die betreffenden Kinder langsam in einer Förder-
schule inklusiv zu beschulen. Das an sich ist auch 
schon ein merkwürdiger Begriff, aber damit haben 
wir sehr wohl zu tun. 

Der Kampf, den wir immer wieder führen müssen, 
geht darauf zurück, dass das Jugendamt sagt: 
Die Landesschulbehörde muss bezahlen. - Die 
Landesschulbehörde und das Kultusministerium 
sagen: Das Jugendamt muss bezahlen. - Das ist 
grundsätzlich ein Problem. Ich glaube nicht, dass 
die Zahl der betreffenden Schülerinnen und Schü-
ler abnehmen wird.  

Vorhin wurde gesagt, dass Kinder ohne Förder-
bedarf nicht an eine Förderschule gehen werden. 
Ich glaube das nicht. Wir haben sehr wohl mit au-
tistischen Kindern zu tun, die in zunehmendem 
Maße an Förderschulen unterrichtet werden, weil 
sie in einer Regelschule aufgrund der Größe der 
Schulgebäude und aufgrund des Nichtwissens 
der Lehrkräfte nicht klarkommen. Sie waren zum 
Teil lange krankgeschrieben. Seit Neuestem wer-
den sie nicht mehr suspendiert, sondern aufgrund 
ihres Autismus krankgeschrieben. Wie auch im-
mer ein Arzt so etwas begründet. Es funktioniert 
allerdings. Den Förderbedarf „Autismus“ gibt es in 
Niedersachsen nicht. In der Praxis ist es meistens 
so, dass diese Kinder massiv verhaltsauffällig 
werden. Wenn sie einen Autisten lange genug 
nicht angemessen fördern, dann wird er verhal-
tensauffällig, und es kommen psychiatrische Stö-
rungsbilder hinzu. 

Eigentlich ist der primäre Bedarf der Autismus in 
Kombination mit emotionalen und sozialen Prob-
lemen. Es wird eine Förderschule gesucht. Der 
Förderbedarf wird obendrauf gepackt. Wenn es 
nun um Unterstützungsbedarf geht, kann es pas-
sieren, dass gesagt wird: Okay, das ist ein autisti-
scher Bedarf, und es gibt dafür keinen speziellen 
Bereich. - Frage: Warum muss man dann einen 
anderen Förderbedarf obendrauf packen? Fällt 
der vielleicht unter den Tisch und ermöglicht den 

betreffenden Kindern dann nicht mehr den Zu-
gang zu uns? - Von daher kann es sehr wohl 
sein, dass einige Eltern auch sagen: Ja, wir 
möchten für unser Kind eine Förderschule, weil 
die Klassen und die Gruppen einfach kleiner sind. 

Abg. Ina Korter (GRÜNE): Uns allen ist klar, dass 
der Förderbereich E/S ein sehr schwieriger Be-
reich ist. Ich habe aber Rückmeldungen dahin 
gehend bekommen, dass es klappen kann, in re-
gionalen Integrationszentren auch Kinder mit dem 
Schwerpunkt E/S inklusiv zu beschulen. Ich höre 
immer wieder, dass der Einsatz der Mobilen 
Dienste für diese Fälle nicht ausreicht. Deshalb 
muss man hier auch nachsteuern können. Ich 
könnte mir vorstellen - das habe ich in zahlrei-
chen Gesprächen gehört -, dass man flexiblere 
Klassengrößen einführt; auch einzelfallabhängig, 
weil einige Schülerinnen und Schüler wirklich 
schwieriger sind. 

In der Diskussion werden uns häufig die Extrem-
fälle vorgeführt. Auch der Kollege Klare hat dies 
im Landtag schon so gemacht. Wie viele dieser 
Extremfälle, die eine 1 : 1-Betreuung erfordern, 
haben Sie denn in Ihren Schulen? - Ich selbst ha-
be in einer solchen Schule gearbeitet und hatte 
nur einen Extremfall in der Klasse. Aber sonst wa-
ren das häufig Fälle, die man auch mit Mobilen 
Diensten, guter Unterstützung und in nicht zu 
großen gut funktionierenden Klassen inklusiv be-
schulen könnte; allerdings auch mit fachlicher Un-
terstützung. 

Die erste Anhörung zu diesem Thema haben wir 
bereits im Jahr 2009 durchgeführt. Schon damals 
habe ich gefragt: Wie können sich die freien 
Schulen, die im Bereich E und S ja die größte 
Kompetenz besitzen, besser in den Inklusions-
prozess einbringen? - Die freien Schulen sagen: 
Wir brauchen Kooperationsverträge. - Dazu finde 
ich im Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen 
aber nichts. Haben Sie dazu irgendeine Vorstel-
lung? - Sie haben doch die kompetenten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die an den Schulen 
dringend benötigt werden; denn für den Bereich E 
und S haben wir fast keine Ausbildungskapazitä-
ten. Wir haben in diesem Bereich auch nur ganz 
wenige ausgebildete Sonderpädagogen.  

Pöhlker: Zu Ihrer ersten Frage: Eine Reduktion 
auf die Intensivfälle, die eine 1 : 1-Betreuung 
brauchen, reicht nicht aus. Es ist so, dass die 
Zahl dieser Fälle zugenommen hat. Wir haben 
nicht mehr nur einen dieser Fälle in der Schule, 
sondern hier hat sich eine gesellschaftliche Ent-
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wicklung aufgetan - aus welchen Gründen auch 
immer -, die diese Kinder „produziert“. Wir haben 
es in zunehmendem Maße mit Kindern mit psy-
chiatrischen Störungsbildern, die nicht zu errei-
chen und auch nicht fähig sind, bestimmte Dinge 
umzusetzen, zu tun. Denen fehlen die grundle-
genden Kompetenzen des Zusammenlebens. Die 
müssen erst entwickelt werden. 

Sie haben völlig recht: In den regionalen Integra-
tionszentren wird eine gute Arbeit geleistet. Dort 
werden auch viele Kinder auf- und abgefangen, 
die nicht in eine Förderschule für Emotionale und 
Soziale Entwicklung gehen müssen. Das ist völlig 
richtig. 

Der zweite Gedankengang ist, dass wir eine 
Schule sind, die nicht nur Kinder und Jugendliche 
betreut, die einer Einzelbetreuung bedürfen, son-
dern auch solche, die kleine Gruppensettings mit 
den entsprechenden Trainings benötigen, um die 
Kompetenzen zu erlangen, die benötigt werden, 
um inklusiv beschult zu werden. 

Es heißt immer so schön: Ja, wunderbar, alle 
Kinder sollen inklusiv beschult werden, und jeder 
gibt dem anderen etwas. - Ich frage mich - ich 
habe an dieser Stelle einige Kinder im Hinter-
kopf -: Was bringen unsere Kinder und Jugendli-
chen in das inklusive System ein? Wie lösen un-
sere Jugendlichen, wenn sie ausreichend kompe-
tent sind, in einem inklusiven System Konflikte auf 
friedliche Art und Weise? - Meine Damen und 
Herren, all das müssen Sie mit bedenken. Es 
müssen die Voraussetzungen geschaffen wer-
den. Eine der wesentlichen Aufgaben unserer 
Schulform besteht darin, diese Kinder inklusivfä-
hig zu machen. Denen fehlen notwendige Grund-
lagen. Sie können sich diese Schulen gern anse-
hen. Wir möchten Ihnen gern zeigen, was wir 
meinen. Es ist immer recht schwierig, die Proble-
me verbal zu erläutern. 

Ja, Frau Korter, völlig richtig: Wir brauchen einen 
weiteren Bereich, nämlich die Beratung und die 
Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen in 
anderen Schulen. Das ist eine Hautaufgabe, auf 
die wir uns künftig konzentrieren müssen. Uns als 
freien Schulen ist es bislang aber sehr schwer 
gemacht worden, unser Know-how, unsere Kom-
petenzen und unsere Ressourcen in den Prozess 
einzubringen. Das ist - ich habe es gerade schon 
einmal betont - aber eine ganz wichtige Ressour-
ce, die hier berücksichtigt werden muss, wenn 
beabsichtigt ist, Hindernisse zu beseitigen. 

Frau Treitz: Weil immer auf die Gymnasien ge-
schimpft wird, möchte ich Folgendes ergänzen: 
Bei uns im Ammerland sehe ich einen ganz gro-
ßen Bedarf bei den Gymnasien. Zurzeit kooperie-
ren zwei Gymnasien mit uns. Diese Kooperation 
kriegen wir aber nicht in irgendein Konzept und 
auch nicht finanziert. Das machen wir untereinan-
der im Prinzip für „lau“.  

Die Gymnasien treten an uns heran und haben 
bei uns zwei Schüler mit Erlaubnis für ein halbes 
Jahr geparkt. Wir haben diese Kinder dann geco-
acht und fit gemacht. Die sind jetzt wieder erfolg-
reich im Gymnasium. Dies nun aber offiziell zu 
machen, wird uns bislang immer verweigert. Es 
ist ungemein schwierig. Es ist nicht so, dass wir 
es nicht wollen, sondern es wird immer gesagt: 
Freie Schule, das ist schwierig. 

Abg. Karl-Heinz Klare (CDU): Ich habe keinen 
Intensivfall angesprochen, sondern ein ganz nor-
males Kind in einer Schule für emotional und so-
zial zu fördernde Kinder. Die intensiv zu fördern-
den Kinder sind eine Kategorie schwieriger. Wenn 
man sich einmal ansieht, wie die beschult wer-
den, dann kann ich nur sagen: Das ist in einer In-
tegrationsmaßnahme nicht zu machen, sondern 
das ist erst dann machbar, wenn sie darauf vor-
bereitet werden. - Wie groß ist die Rückschu-
lungsquote - oder wie nennt man das? - bei Ihnen 
an der Schule? 

Pöhlker: Wir haben das vor einiger Zeit einmal 
statistisch festgehalten. Ich glaube, es ist drei, 
vier oder fünf Jahre her. Seinerzeit hatten wir für 
unseren Schultyp einen Zeitraum von drei Jahren, 
um unsere Kinder zurückzuführen. Wir stellen 
aber immer mehr fest, dass wir diesen Zeitraum 
nicht mehr einhalten können. Wir haben noch 
nicht alle Konzepte so realisiert, dass diese Kin-
der rechtzeitig wieder in das System eingeführt 
werden können. Den aufnehmenden Schulen feh-
len häufig aber auch die Voraussetzungen, die 
sie benötigen, um mit etwas schwierigeren Kin-
dern arbeiten zu können. Hier muss der Ansatz 
genauso sein.  

Die Rückschulungsquote - ich glaube, da spreche 
ich für alle - erhöht sich bei den tatsächlich unter-
stützungsbedürftigen Kindern und Jugendlichen. 
Die Lotte-Lemke Schule in Braunschweig könnte 
einiges dazu sagen. Dort gibt es ein ausgebautes 
Beratungssystem. Dennoch ist deren Schule voll. 
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Verband LERNEN FÖRDERN,  
Landesverband Niedersachsen e. V 

(Vorlage 25) 

Triller: Herr Vorsitzender! Meine Damen und Her-
ren! Der Verband LERNEN FÖRDERN sagt un-
eingeschränkt Ja zur Inklusion. Nur durch die 
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 
kann eine gesellschaftliche Teilhabe von Behin-
derten und Beeinträchtigten dauerhaft gesichert 
werden. Wir geben allerdings zu bedenken, dass 
Inklusion insbesondere im Förderbereich Lernen, 
aus dem viele Schüler, deren Eltern wir betreuen, 
stammen, zu geschehen hat. Wir finden hier aber 
ein Schulsystem vor, das in sich und per se nicht 
inklusiv, sondern gegliedert strukturiert ist.  

Ich möchte das an einem Punkt deutlich machen: 
Anlässlich einer Anhörung zur Inklusion, die hier 
in diesem Hause an anderer Stelle schon einmal 
durchgeführt wurde, wurde das Gymnasium in 
Bad Harzburg vorgestellt, in das Kinder mit dem 
Schwerpunkt Geistige Behinderung integriert 
sind. Die jetzt vorgesehenen gesetzlichen Be-
stimmungen hätten allerdings zur Folge, dass 
geistig behinderte Schülerinnen und Schüler ein 
Gymnasium besuchen könnten, ein Kind aber, für 
das am Ende der 4. Klasse der Grundschule fest-
gestellt wird, dass es nur für die Hauptschule ge-
eignet sei, ein Gymnasium nicht besuchen dürfte; 
im Extremfall noch nicht einmal eine Realschule. 
Da scheint mir etwas nicht stimmig zu sein. Die-
sen Zusammenhang wird man bedenken müssen. 

Nach unserem Eindruck sind die allgemeinen 
Schulen nicht hinreichend darauf vorbereitet, 
auch Schülerinnen und Schüler mit erheblichem 
Förderbedarf hinreichend inklusiv zu beschulen. 
Die vom Kultusministerium angedachten Qualifi-
kationsmaßnahmen sind sicherlich gut und richtig. 
Ob diese Maßnahmen aber auch ausreichen, wa-
ge ich zu bezweifeln.  

Grundsätzlich zur Frage des Elternwillens: Wir als 
Verband, der Eltern unterstützt, bejahen die Stär-
kung des Elternwillens. Wir fragen uns, welchen 
Sinn es gerade auch für Schülerinnen und Schü-
ler aus dem Förderbereich, in dem sich viele un-
serer Schülerinnen und Schüler befinden, macht, 
dass der Elternwille z. B. im Grundstufenbereich 
für die Förderschule Lernen aufgehoben wird; 
denn die Förderschule Lernen soll künftig ja erst 
in Klasse 5 beginnen, sodass die Eltern in der 
Grundstufe kein Wahlrecht haben.  

Nun noch eine Anmerkung zur Förderdiagnostik: 
Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf der Koali-
tionsfraktionen soll das Verfahren zur Feststellung 
des sonderpädagogischen Förderbedarfs gestri-
chen werden. Diese Streichung lehnen wir ab. Wir 
meinen, dass es wichtig ist, eine intensive und 
fachlich abgesicherte Förderdiagnostik auch wei-
terhin zu betreiben, um die Förderbedürfnisse zu 
benennen und um diesem Förderbedarf aufgrund 
der festgestellten Förderbedürfnisse Rechnung 
tragen zu können. 

Ich blicke an dieser Stelle einmal zu Herrn Dr. 
Wachtel. Es gibt natürlich das Ressourcenzu-
schreibungsdilemma. Wir befinden uns einfach 
noch in der Situation, dass die Schulen noch nicht 
so genuin inklusiv bedenken, dass es selbstver-
ständlich ist, dass jedes Kind dort nach seinen 
Bedürfnissen gefördert werden kann. Von daher 
scheint es mir zum gegenwärtigen Zeitpunkt not-
wendig zu sein, Förderbedürfnisse deutlich zu 
benennen, um daraus die entsprechenden Kon-
sequenzen abzuleiten. 

Ferner sollte festgestellt werden, dass es - zu-
mindest in neuerer Zeit - kritische Anfragen aus 
der Wissenschaft nach inklusiven Konzepten gibt. 
Professor Hillenbrand von der Universität Olden-
burg hat anlässlich des großen Teilhabekongres-
ses in Berlin festgestellt, dass es ganz deutlich 
auch Inklusionsverlierer gibt. Das ist in ausländi-
schen Untersuchungen festgestellt worden. Die 
Verlierer der Inklusion sind ganz eindeutig Kinder 
aus bildungsfernen und sozial nicht sehr abgesi-
cherten Familien.  

Viele in Deutschland angestellte Untersuchungen 
belegen, dass gemeinsames Lernen für behinder-
te wie auch für nicht behinderte Kinder Vorteile 
mit sich bringt. International werden diese Unter-
suchungen wegen fehlender Validität aber nicht 
anerkannt. In der Diskussion wird zudem zu we-
nig berücksichtigt, dass die Ausstattungsmerkma-
le - also die Förderbedingungen, unter denen die 
Untersuchungen angestellt wurden - günstiger 
waren als die Realität.  

Unser Verband spricht sich sehr deutlich gegen 
die Erweiterung des § 61 aus. Das haben Sie 
eben schon von Herrn Pöhlker gehört. Auch wir 
sind der Meinung, dass diese Vorschrift auf eine 
Kriminalisierung abweichenden Verhaltens hi-
nausläuft. Wir lehnen sie deshalb ab.  

Inklusion bejahen wir, wie ich bereits eingangs 
gesagt habe. In unserer schriftlichen Stellungnah-
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me finden Sie einige Anmerkungen dazu. Bei der 
Inklusion sind pädagogische Standards abzusi-
chern, und zwar sowohl im personellen als auch 
im sächlichen Bereich. 

Ich möchte meine Ausführungen schließen: Es 
gibt eine inklusive Schule in Brandenburg, die 
sich aus einer Förderschule heraus entwickelt 
hat. Diese Schule könnte für mich ein gangbarer 
Weg sein. In Brandenburg sind die Förderschulen 
zu inklusiven Schulen erklärt worden. Das heißt, 
sie sind auch für andere Schülerinnen und Schü-
ler geöffnet worden. Die Bedingungen, die uns 
anlässlich eines Kongresses von dem Leiter die-
ser Schule vorgestellt worden sind, haben mir 
sehr zugesagt. Er hat berichtet, dass die Klassen 
mit 19 Schülerinnen und Schülern besetzt seien. 
Neun davon hätten einen besonderen Förderbe-
darf. Für diese Klassen stünden drei volle Stellen 
zur Verfügung, nämlich ein Förderschullehrer, ein 
Grund- und Hauptschullehrer sowie ein Pädago-
gischer Mitarbeiter. Mir ist völlig klar, dass diese 
Bedingungen nicht überall vorgehalten werden 
können. Meines Erachtens muss es aber erlaubt 
sein, auch einmal zu träumen und zu sagen: Das 
könnte ein Weg sein.  

Ich möchte Sie bitten, auch Förderschulen zu er-
möglichen. Gerade L-Schulen - das ist ja die häu-
figste Schulform im Lande - sollen die Möglichkeit 
bekommen, sich zu inklusiven Schulen zu entwi-
ckeln. Von daher soll die Inklusion auch in Nie-
dersachsen vorangebracht werden. 

 

Berufsverband Deutscher Hörgeschädigten-
pädagogen, 

Landesverband Niedersachsen 
(Vorlage 31) 

Harke: Herr Vorsitzender Poppe! Meine Damen 
und Herren! Liebe Landtagsabgeordnete! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einige Worte 
zu meiner Person: Ich bin seit 40 Jahren im Bil-
dungsgeschäft. Ich war in verschiedenen Regel-
schulen und Förderschulen unterschiedlicher Art 
tätig. Seit 20 Jahren bin ich im Behindertenforum 
der Stadt Osnabrück. Ich bin auch selbst schwer-
behindert und glaube, dass ich einen kleinen Ein-
blick in die Problematik von Menschen mit Behin-
derungen habe.  

Hier geht es um die Hörgeschädigten. Wir haben 
heute Morgen schon eine Menge über Hörge-
schädigte gehört. Unser Verband befasst sich al-

lerdings nicht nur mit den Hörgeschädigten an 
sich, sondern auch mit allen anderen Gruppen, 
die unter diesem Begriff subsumiert werden. Das 
sind Schwerhörige, Gehörlose, Spätertaubte und 
Kinder mit einer auditiven Verarbeitungs- und 
Wahrnehmungsstörung. Die betreffenden Kinder 
befinden sich entweder in Hörgeschädigtenför-
derzentren oder in Regelschulen. Die Gruppe der 
schwerhörigen Kinder bildet in Niedersachsen die 
weitaus größere Gruppe. Auf die Spätertaubten 
und die Gehörlosen entfallen weitaus weniger 
Schülerinnen und Schüler und Kinder. 

Hinzu kommen die Kinder mit auditiven Verarbei-
tungs- und Wahrnehmungsstörungen. Diese 
Gruppe von Schülerinnen und Schülern wird 
meistens nicht wahrgenommen. Hierbei handelt 
es sich um Kinder, die keine periphere Hörschä-
digung haben und oft auch kein Hörgerät brau-
chen, sondern sie haben eine Verarbeitungsprob-
lematik vom Innenohr hin zum Hörzentrum. Auch 
diese Kinder sind zentral hörgeschädigt und ha-
ben deshalb einen besonderen sonderpädagogi-
schen Förderbedarf, einen Förderbedarf oder wie 
auch immer. - So viel zu unserer Klientel, mit der 
wir uns beschäftigen.  

Wir sind für alle Gruppen von Kindern mit Hör-
schädigungen da. Die Hörschädigung, so sagt 
man immer, ist eine unsichtbare Beeinträchti-
gung. Sie hat eine Mehrfachbetroffenheit zur Fol-
ge. Sie kennen sicherlich das Zitat von Helen Kel-
ler oder Immanuel Kant: Blindheit trennt von Din-
gen, Taubheit trennt von Menschen. - Dieses Zitat 
macht deutlich, welche Auswirkungen eine Hör-
schädigung gerade für Menschen hat. 

Ich möchte jetzt kurz drei Aspekte ansprechen: 

Erstens. Ein Kind mit einer Hörschädigung ist in 
seinem Hör-Sprach-Erwerb gestört. 

Zweitens. Ein Kind mit Hörschädigung ist von der 
akustischen Wahrnehmung abgeschnitten. 

Drittens. Ein Kind mit Hörschädigung ist in be-
sonderer Weise auch sozial abgeschnitten.  

Sie wissen jetzt aus Ihrem Verwandtenkreis, dass 
alte Menschen mit Hörschädigungen häufig nach-
fragen, weil sie Schwierigkeiten haben, etwas zu 
verstehen. Genauso ist es bei Kindern oder Ju-
gendlichen mit einer Hörschädigung. Wenn die 
Kinder nicht vernünftig mit Hörgeräten oder mit 
einem Cochleaimplantat versorgt werden und 
dann in die Frühförderung kommen, um das Hö-
ren zu erlernen, dann haben sie häufig erhebliche 
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Schwierigkeiten. Das sind Auswirkungen, die man 
nicht sieht, die aber in der sozialen Situation des 
betreffenden hörgeschädigten Menschen zum 
Tragen kommen.  

Ein großes Problem ist das vorhin bereits ange-
sprochene Neugeborenen-Hörscreening. Das gibt 
es aber schon seit Längerem. Es ist vom Bun-
desausschuss verabschiedet worden, in Nieder-
sachsen aber leider immer noch nicht umgesetzt 
worden. Es gibt in Niedersachsen zwar ein Neu-
geborenen-Hörscreening, aber das anschließen-
de Tracking und das Follow-up gibt es bisher 
nicht. Hier gibt es noch einen großen Nachholbe-
darf, damit die neugeborenen Kinder, die im 
Rahmen des Neugeborenen-Hörscreenings als 
Hörgeschädigte entdeckt werden, nachverfolgt 
und vernünftig mit Hörgeräten versorgt werden 
können. Das heißt: Wenn die die Klinik verlassen 
haben, bedeutet das noch lange nicht, dass sie 
päd-audiologisch versorgt werden oder in die 
Frühförderung kommen. Der Kontakt zum HNO-
Arzt, zu Päd-Audiologen, zu niedergelassenen 
Ärzten und den Kliniken ist hier sehr wichtig. Das 
Neugeborenen-Hörscreening ist also immer noch 
eine Baustelle, die bearbeitet werden muss. 

Dies gilt vor allem dann, wenn wir an die Präven-
tion denken. Davon steht in den Gesetzentwürfen 
aber nichts. Die Prävention ist ein wichtiger As-
pekt, von dem z. B. auch in der KMK-Empfehlung 
und auch im Nationalen Aktionsplan die Rede ist. 
Prävention ist das, was wir alle wollen. Prävention 
kann Behinderung verhindern oder auch die Fol-
gekosten sehr stark reduzieren. Darum müsste 
auch der Präventionsaspekt viel deutlicher her-
vortreten und in § 3 des Niedersächsischen 
Schulgesetztes berücksichtigt werden.  

Kurz zu den Zahlen: Im Augenblick befinden sich 
in Niedersachsen rund 780 hörgeschädigte Kin-
der in einer Fördereinrichtung Hören und 1 300 
Kinder in Regelschulen. Man spricht davon, dass 
60 % der hörgeschädigten Kinder integrativ oder 
inklusiv beschult werden bzw. sich in Vorschulein-
richtungen befinden. Also: 60 % plus/minus; es 
gibt dazu unterschiedliche Angaben. Hinzu 
kommt noch eine gewisse Grauzone; denn es gibt 
noch viele Kinder, die ohne jegliche Diagnostik 
und ohne jegliche Versorgung sind. Sie sind auch 
nicht an einen Mobilen Dienst gemeldet worden 
mit der Folge, dass sie erst sehr spät in einen 
Kontakt mit Förderschulen gebracht werden. Hier 
besteht ein großer Nachholbedarf, auf den Herr 
Gregor gleich noch eingehen wird. 

Wir unterstützen ganz einhellig den Elternwunsch. 
Wenn ein Kind nach dem Neugeborenen-Hör-
screening recht früh gefördert wird - oder auch 
erst zu einem späteren Zeitpunkt nach einer spä-
teren Diagnose, was leider häufig immer noch der 
Fall ist -, sollte der Elternwunsch respektiert wer-
den; denn die Eltern betreuen ihre Kinder sehr 
kompetent. Sie wissen am besten, welche Ein-
richtung für ihr Kind die beste ist. Im Zusammen-
hang damit ist es unerlässlich, dass die Beratung 
mit der Frühförderung durch die Förderzentren 
Hören hinzukommt.  

Ein weiterer Aspekt ist die vorschulische Bildung 
und Beratung, wozu die Frühförderung als eine 
Hauptaufgabe der Förderzentren Hören gehört. 
Man muss berücksichtigen, dass die Rahmenbe-
dingungen sehr unterschiedlich sind. Es gibt spe-
zielle Kindergärten für sprachauffällige Kinder und 
für hörgeschädigte Kinder. Ferner gibt es heilpä-
dagogische Kindergärten, integrative Kindergär-
ten und auch Regelkindergärten. Sie kennen die 
Bedingungen in Regeleinrichtungen: 25 Kinder, 
sehr schlechte Schallisolation, ein großer Ge-
räuschpegel von etwa 70 dB. - In solchen Einrich-
tungen werden auch sprachauffällige Kinder be-
treut. Auch die sind in ihren Kommunikationsmög-
lichkeiten beeinträchtigt. Vor allem aber sind hör-
geschädigte Kinder betroffen, und zwar in doppel-
ter Weise. 

Darum ist es schwierig, hörgeschädigte Kinder in 
einem sogenannten Integrationskindergarten un-
terzubringen. Dort sind die Bedingungen aufgrund 
der heilpädagogischen Betreuung zwar etwas 
besser. Die Gruppen sind mit 18 Kindern auch 
etwas kleiner. Ich erlebe aufgrund meiner Tätig-
keit jedes Jahr mehrere tausend Kinder mit 
Sprach- und Hörauffälligkeiten. Die Eltern wün-
schen sich immer eine spezielle Einrichtung, und 
zwar auf Zeit und nicht auf Dauer. Dort haben die 
Kinder einen Schonraum, einen speziellen päda-
gogischen Raum, in dem sie optimal gefördert 
werden können. Das heißt: Sie bekommen dort 
eine heilpädagogische Förderung, eine logopädi-
sche Förderung usw. Das alles ist für diese Kin-
der sehr wichtig, weil sie in den Regeleinrichtun-
gen oder auch in den Integrationskindergärten ein 
Störungsbewusstsein bzw. ein Vermeidungsver-
halten entwickeln und sich dort zum Teil zurück-
ziehen. 

Wenn wir inklusive Konzepte auch für den vor-
schulischen Bereich wollen - egal, ob für sprach-
auffällige oder hörgeschädigte Kinder - dann 
müssen sich auch diese Bedingungen ändern. Es 
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muss auch die Beratung der Erzieherinnen und 
Erzieher in den Einrichtungen sichergestellt sein. 
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Die Eltern, die 
ich jeden Tag sehe, möchten diese speziellen 
Fördereinrichtungen, weil sie wissen, dass ihre 
Kinder dort optimal gefördert werden. Das geht 
auch aus unserer schriftlichen Stellungnahme so 
hervor. 

Die Rahmenbedingungen im vorschulischen Be-
reich habe ich kurz erläutert. Wichtig ist, dass sich 
die Eltern dafür entscheiden und dass die Kinder 
in den vorschulischen Einrichtungen entspre-
chend ihrem individuellen Förderbedarf optimal 
gefördert werden. Diesen Förderbedarf muss man 
feststellen, egal wie er oder das Verfahren sich 
nennen. Wir kommen gar nicht umhin, einen För-
derbedarf festzustellen. In diese Feststellung 
müsste aber auch der kinder- und jugendärztliche 
Dienst mit einbezogen werden. Außerdem müss-
ten Kind-Umfeld-Analysen erstellt werden. All das 
sind wichtige Aspekte, die dazu führen, dass bei 
den Kindern ein Bedarf festgestellt wird, und zwar 
sowohl im vorschulischen als auch im schulischen 
Bereich. 

Wichtig ist ferner, dass es auch zu einer gewissen 
Flexibilität kommt; denn diese Flexibilität beinhal-
tet, dass der betreffende Förderbedarf aufgrund 
der Entwicklung des Kindes und aufgrund der 
Bedingungen, unter denen es lebt, und auf auf-
grund der Elternwünsche immer wieder korrigiert 
werden kann. Manchmal heißt es: Hörgeschädig-
tenkindergarten, Sprachheilkindergarten oder wie 
auch immer; das Kind hat sich positiv entwickelt. - 
Das ist eine Maßnahme auf Zeit. Das Kind wird 
dort für allgemeine Einrichtungen fit gemacht.  

Das ist doch unser Ziel, meine Damen und Her-
ren. Auch wenn Kinder nur einen bestimmten 
Zeitraum in solch einer Einrichtung verbringen, 
um fit gemacht zu werden, so bleibt die Flexibilität 
dennoch das A und O dafür, dass verschiedene 
Angebote vorgehalten werden. Darum denke ich 
mir: Inklusion ist ein langfristiger Prozess. Man 
kann nicht alle Kinder und alle Menschen mit För-
derbedarfen und Behinderungen über einen 
Kamm scheren. Jedes Kind hat einen individuel-
len Förderbedarf bzw. Teilhabebedarf. Darum 
muss der Bedarf bei jedem Kind individuell fest-
gestellt werden. Man muss verschiedene Mög-
lichkeiten anbieten, die dem Kind gerecht werden.  

Gregor: Meine Damen und Herren, ich bin am 
Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte in 
Osnabrück tätig. Es geht immer wieder um den 

Erhalt dieser Einrichtungen. Letzten Endes denke 
ich, dass Sie von den Verbänden der Betroffenen 
selbst gehört haben, dass diese Einrichtungen, 
sehr, sehr sinnvoll sind. Das erlebe ich in meiner 
täglichen Arbeit. Ich möchte jetzt nicht als Lobby-
ist meiner Einrichtung sprechen, sondern ich 
möchte lediglich darauf hinweisen, dass ich diese 
Einrichtungen für sehr wichtig halte. Auch die 
Kompetenzzentren müssen erhalten bleiben. Die 
Kompetenzen, die dort gebündelt sind, beinhalten 
ein enormes Fachwissen: Audiogramme lesen, 
Sprachentwicklung, Zusammenarbeit mit der päd-
agogischen Audiologie. All diese Dinge sind aus 
meiner Sicht äußerst wichtig. 

Ich möchte ganz kurz auf Südtirol eingehen: Frau 
Heiligenstadt hat gesagt, dass es dort nicht so 
viele Probleme gebe und dass die Inklusion dort 
sehr gut funktioniere. Ich möchte an dieser Stelle 
auf die Hörgeschädigten hinweisen: Zwei meiner 
Kollegen waren neulich im Rahmen ihres Aufbau-
studiums in Südtirol. Sie haben dort gefragt: Wie 
ist das mit den hörgeschädigten Kindern bei 
euch? Wie funktioniert das? - Die waren in zwei 
inklusiven Schulen. Dort wurde gesagt: Das ist al-
les gar kein Problem. Wenn es ein Problem gäbe, 
würden die sich schon melden.  

Aber genau das ist der Fehler. Das ist ein Denk-
fehler. Es muss genau andersherum sein. Die 
Lehrer und auch die Eltern wissen aber nichts 
über Hörschädigungen und deren Auswirkungen. 
Das erlebe ich in meiner Praxis immer wieder. Ich 
arbeite im Mobilen Dienst, im Beratungsdienst. 
Die glauben tatsächlich, dass das Tragen eines 
Hörgerätes wie das Gucken mit einer Brille ist. 
Wenn man ein Hörgerät hat, ist alles wieder gut. 
Genau das aber ist falsch. Ich trage ein Hörgerät, 
mein Sprachverständnis bleibt aber trotzdem bei 
ungefähr 10 % oder 0 % in der besonderen Situa-
tion Schule. Das ist der Riesenunterschied. Das 
Sprachverständnis sinkt in diesen großen Klassen 
mit einer Geräuschkulisse von 60 oder mehr De-
zibel extrem. 60 und 65 dB sind Durchschnitts-
werte. Ich messe diese Werte mit meinem Lärm-
schallpegelmessgerät immer wieder. Angesichts 
dieser Lautstärkepegel sind hörgeschädigte Kin-
der verloren. 

Was tun diese Kinder? - Die sitzen ganz brav da, 
lächeln freundlich und nicken. Der Lehrer denkt: 
Alles ist gut. - Was machen die betreffenden Kin-
der zu Hause? - Die arbeiten vor und nach. Die 
müssen sich extrem anstrengen. Im Unterricht 
selbst aber verstehen die gar nicht so viel. Von 
daher muss hier ganz viel Beratungs- und Aufklä-
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rungsarbeit geleistet werden. Ein ganz entschei-
dender Punkt ist das Sprachverständnis in großen 
Klassen. 

Kommen wir zum nächsten Punkt: Unzureichende 
organisatorische und inhaltliche Voraussetzun-
gen. - Die Klassen sind einfach zu groß. Wir alle 
wollen moderne Unterrichtsformen. Das ist schön 
und gut. Ich muss immer wieder hören: Eine Re-
gelschule ist für ein hörgeschädigtes Kind ein  
pädagogischer Kompromiss. - Machen Sie dort 
aber mal Gruppenarbeit. Schauen Sie einmal, wie 
schnell die Lautstärke in der Klasse steigt. Wenn 
ich ein leichtgradig hörgeschädigtes Kind aus ei-
ner nicht allzu großen Entfernung anspreche und 
es frage, worum es gerade geht, dann werde ich 
gefragt: Was hast du gesagt? - Bei Gruppenarbeit 
und Partnerarbeit in einem geschlossenen Klas-
senraum mit einem Lärmpegel um die 70 dB oder 
mehr hören die betreffenden Kinder nichts. Von 
daher muss ich zusätzliche Gruppenräume ha-
ben. Ich muss das Kind herausnehmen können. 
Das ist ganz entscheidend.  

Oder die Tischordnung. Ich sage immer: Grup-
pentische - wunderbar. - Was macht das hörge-
schädigte Kind? - Sie sehen meinen Mund gar 
nicht mehr. Auch das ist ein Problem. Das heißt: 
Moderne Unterrichtsmethoden sind nicht immer 
auch für hörgeschädigte Kinder geeignet. Die 
müssen ganz genau hingucken können. Das be-
deutet Beratungsarbeit, die ich vor allem mit den 
Lehrern betreiben muss. Dann sagen die: Das 
passt nicht zu unserem pädagogischen Konzept. 
Nachteilsausgleich? - Weiß ich nicht. Eigentlich 
schon. Aber passt nicht zum pädagogischen 
Konzept der Schule. Von daher gibt es viele gro-
ße Schwierigkeiten. 

Jetzt überlegen Sie einmal - ich selbst bin Hörge-
schädigtenpädagoge -, was das für einen Regel-
schullehrer bedeutet. Ich weiß das. Ich sage mei-
nen Schülern in meiner Klasse auch immer wie-
der: Schimpft mit Herrn Gregor. - Das klappt. Das 
ist menschlich. Jeder vergisst das ganz schnell. 
Aber ein Regelschullehrer, der nicht entspre-
chend ausgebildet ist, der macht das noch zehn-
mal mehr. Das ist echt ein Problem. 

Kommen wir zum Betreuungsschlüssel: Wie oft 
bin ich als Mobiler Dienst in einer Regelschule? - 
Ich sage den Eltern immer: Schönen guten Tag, 
ich bin Herr Gregor. Wenn Sie Probleme haben, 
rufen Sie mich an. - Bei einem Schulwechsel tref-
fen wir uns wieder; dann berate ich die Lehrkräfte. 
- Das zu den Ressourcen. Das ist aber nicht In-

tegration, inklusive Beschulung und begleitende 
Beratung. Dazwischen liegen Welten. Das ist 
wirklich ein Problem. Ich habe überhaupt nicht die 
Möglichkeiten. Ich betreue zusätzlich zu meiner 
eigenen Klasse mehr als 30 Kinder an einem Tag. 
Überlegen Sie einmal, mit wie vielen HNO-Ärzten, 
Logopäden und Lehrern ich sprechen muss. Ich 
kann mir die Namen gar nicht merken. Letzten 
Endes geht es um die Vernetzung. Vernetzung ist 
total wichtig.  

Vorhin ist auch schon über die Klassenräume ge-
sprochen worden. Die Sprachverständlichkeit 
sinkt. Ich sage manchmal in den Schulen: Das ist 
ja eine schöne Kathedrale, die Sie hier haben. - 
Das hallt dort ohne Ende. Dann sage ich: Ich 
kann Ihnen eine raumakustische Stellungnahme 
schreiben. - In den meisten Fällen bezahlt der 
Schulträger solche Stellungnahmen aber nicht. 
Ich habe es innerhalb von fünf Jahren, die ich in 
diesem Bereich tätig bin, gerade erst dreimal er-
lebt, dass etwas gemacht worden ist. Das ist jetzt 
nicht unbedingt die höchste Quote. Es wird ein-
fach gesagt: Nein, machen wir nicht. Dafür haben 
wir gerade kein Geld.  

Wie gesagt: Hörschädigung ist eine unsichtbare 
Behinderung. Es wird gar nicht der Bedarf gese-
hen. Das Kind sitzt doch da. - Ja. Dass es aber 
nicht versteht, wird nicht gesehen. 

Nun zu den Mobilen Diensten: Wir haben bei Wei-
tem nicht ausreichend große Ressourcen. Das ist 
das Problem. Außerdem haben wir kein Melde-
system. Ich habe in dem Bereich, den ich 
betreue, in Zusammenarbeit mit Akustikern ein 
Netzwerk aufgebaut. Aufgrund dieser Zusam-
menarbeit bekomme ich die meisten Kinder ge-
meldet. Die meisten Kinder laufen durch das 
Schulsystem, ohne dass sie uns als Hörgeschä-
digte bekannt sind. Da spielen alle psychosozia-
len Folgen mit, die damit einhergehen können: 
Soziale Auffälligkeiten und kognitive Einschrän-
kungen. - Das darf man nicht unterschätzen. Was 
tut das Kind? - Es versteht im Unterricht nichts. 
Es sitzt da, lächelt. - Was passiert? - Wird eine 
Frage gestellt - keine Ahnung. Mündliche Note: 
Dumm, hast eine Fünf.  

Also auch hier: Beschulung eine Stufe tiefer. Aber 
nicht Realschule, sondern Hauptschule. - Wenn 
die Eltern nicht im Boot sind und wir die Eltern 
nicht darüber aufklären können, dann gibt es ein 
riesengroßes Problem. Ganz fatal. Meiner Mei-
nung nach brauchen wir ein Meldesystem. Wir 
haben aber Datenschutz. Die Akustiker dürfen 
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uns die Namen der betreffenden Kinder gar nicht 
nennen. Das ist richtig. Was machen die Akusti-
ker? - Im besten Fall geben sie den Eltern unsere 
Flyer, und die Eltern melden sich. Aber selbst die 
Schulen kennen uns nicht. Ich habe in unserem 
Landkreis einen Tag pro Woche. Ich kann nicht 
zu jeder Schule gehen und sagen: Es gibt eine 
Hörgeschädigtenschule und ein Kompetenzzent-
rum, das die Kinder betreut. - Das heißt: Die 
meisten Grundschulen kennen uns gar nicht. 
Auch dort laufen die Kinder herum. Eine FM-An-
lage wird nicht verwendet. Warum auch? - Das 
Kind kriegt doch alles mit. - Nein, kriegt es eben 
nicht!  

Es geht immer um die Frage: Kann ich das Ganze 
für das Kind nicht stressfreier gestalten? - Das ist 
meines Erachtens ganz, ganz wichtig.  

 

Deutsche Gesellschaft für  
Sprachheilpädagogik e. V., 

Landesgruppe Niedersachsen 
(Vorlage 22) 

Frau Fischer: Herr Vorsitzender! Meine Damen 
und Herren! Wir haben Ihnen unsere schriftliche 
Stellungnahme vorgelegt. Diese Stellungnahme 
ist aber nicht nur die Stellungnahme der Deut-
schen Gesellschaft für Sprachheilpädagogik. Wir 
treffen uns in Niedersachsen mit den Förderschul-
leitungen in Arbeitsgruppen und tauschen uns 
aus. Von daher ist unsere Stellungnahme ein 
gemeinsames Papier. Wir haben eine gemeinsa-
me Sorge, wir haben aber auch gemeinsame po-
sitive Standpunkte entwickelt.  

Zu meiner Person: Ich bin die neu gewählte Lan-
desvorsitzende der Deutschen Gesellschaft für 
Sprachheilpädagogik, Landesgruppe Niedersach-
sen, und ich leite eine Förderschule mit dem 
Schwerpunkt Sprache in Celle. Unsere Schule hat 
185 bis 200 Kinder. Es ist eine Grundschule, die 
sich mit einer weiteren Grundschule ein Gelände 
teilt. Mit dieser Grundschule kooperieren wir sehr 
eng, und wir haben auch gemeinsame Integrati-
onsklassen eingerichtet.  

Ich kann mich auf meine Vorredner beziehen und 
möchte Sie deshalb gar nicht mehr so lange in 
Anspruch nehmen. Grundsätzlich begrüßen wir 
den Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen. Wir 
sagen: Es gibt jetzt ein bisschen Zeit, um weiter-
hin konzeptionell zu arbeiten. Ich freue mich dar-
über, dass der Gesetzentwurf der SPD-Fraktion 

einiges relativiert. Ich habe vor drei Jahren das 
erste Mal an einem Kongress zum Thema „Au-
tismus“ teilgenommen. Dort habe ich von dem 
Plan gehört, dass Kinder mit den Förderbedarfen 
Soziale und Emotionale Entwicklung sowie Spra-
che und Lernen in der Grundschule mit anderen 
Kindern gemeinsam unterrichtet werden sollen. 
Das heißt, dass das Regionale Integrationskon-
zept flächendeckend eingeführt werden soll.  

Ich habe sehr viele Veranstaltungen besucht. Wir 
alle haben sehr viele Veranstaltungen besucht 
und Arbeitsgruppen gegründet. Sie können sich 
sicher sein, dass auch in den Regionen gearbei-
tet wird. In der Stadt Celle ist eine Arbeitsgruppe 
„Inklusion“ gegründet worden. Wir überlegen, wie 
wir die Inklusion umsetzen können. Wir gehen 
positiv damit um. Wir finden dieses Konzept gut 
und können es nur unterstützen. Für mich bietet 
es einen Weg in eine humane Gesellschaft. 

Es ist an der Zeit, dass sich in den normalen 
Schulen etwas ändert. Es gibt immer mehr Kinder 
mit Entwicklungsproblemen. Wir stellen immer 
mehr einzuschulende Kinder mit motorischen 
Entwicklungsverzögerungen, mit Sprachentwick-
lungsverzögerungen und mit Verhaltsauffälligkei-
ten fest. Auch in den Grundschulen haben die 
Lehrer große Probleme mit den Kindern. Die Ver-
haltensauffälligkeiten nehmen zu. Vor diesem 
Hintergrund ist es gut, dass die Sonderpädagogik 
mit in den Regelschulbereich geht und dort ihre 
Kenntnisse vermehrt weitergibt.  

Aber: Es gibt viele hörbehinderte und auch 
sprachbehinderte Kinder, die vorübergehend eine 
separate Beschulung benötigen. Sie müssen wei-
ter gefördert werden. Sie brauchen rehabilitative 
Einrichtungen. In den Regionen sind die Hilfen 
unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt Förderschu-
len mit dem Schwerpunkt Sprache, es gibt 
Sprachheilklassen, die an Grundschulen oder 
Lernhilfeschulen angegliedert sind. Die zuletzt 
genannten Schulen werden übrigens nicht so ak-
zeptiert. Es gibt Sprachheilinternate, ein breit ge-
fächertes Unterstützungssystem und im vorschu-
lischen Bereich die Sprachheilkindergärten und 
auch Sprachheilkuren, die dazu dienen, den Kin-
dern zu helfen.  

Im letzten Jahr wurden mir 90 Kinder vorgestellt. 
52 davon konnten wir aufnehmen. Wir gucken 
ganz genau, welches Kind in einer Grundschule 
beschult werden kann. In manchen Fällen muss 
der Schulbesuch zurückgestellt werden. Wir se-
hen, dass diese Kinder - häufig Frühchen, Kinder 
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mit Geburtstraumata usw. - tiefgreifende Störun-
gen haben. Diese Kinder kommen mit einer Fülle 
von Berichten. Nicht: Da waren nicht die sprachli-
chen Vorbilder, mit denen wurde nicht genügend 
gelesen. - Das ist zu einfach gedacht. Das stimmt 
so nicht. Das sind Kinder, die ihre Sprachthera-
pien und ihre Ergotherapien bekommen haben. 
Die wurden in speziellen Einrichtungen betreut. 
Trotzdem sind sie noch so sprachbehindert - ich 
verwende jetzt einmal diesen alten Begriff -, dass 
sie vorübergehend eine Sprachheilschule oder 
eine fachlich gute Betreuung bzw. Beschulung 
brauchen. Das ist für mich das Thema. 

Deshalb sagt auch die Deutsche Gesellschaft für 
Sprachheilpädagogik, dass die Fachlichkeit erhal-
ten bleiben muss. Wir haben eine Spezialausbil-
dung. Wir alle sind speziell ausgebildete Förder-
schulkollegen. Man kann nicht sagen - wie das in 
den Regionalen Integrationskonzepten häufig der 
Fall ist -: Ein Förderschulkollege geht dort hin und 
kann alles richten. - Das reicht nicht. Kinder mit 
schwereren Behinderungen gehen dann unter. 
Das ist unsere Sorge.  

Wir bitten darum, dass der Weg in die Inklusion 
beschritten wird. Darüber sind sicherlich wir alle 
uns einig. Wir meinen aber, dass die erforderli-
chen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden 
müssen, damit die Fachlichkeit erhalten bleibt und 
damit die Förderschulkollegen schon im Ausbil-
dungsbereich entsprechend qualifiziert werden. 
Der Grundschulpädagoge muss stärker sensibili-
siert werden. Ich finde es gut, dass all dies im 
Schulgesetz erwähnt wird. Im universitären Be-
reich müssen wir intensiv arbeiten. Auch im 
Sprachbehindertenbereich steht das Thema „In-
klusion“ im Vordergrund. 

Alle unsere Veranstaltungen - wir planen auch ei-
nen Sonderschultag in Celle - befassen sich mit 
dem Thema „Inklusion“. Aber nicht nur theore-
tisch, und alles wird gut. Ich setze die Kinder in 
die Grundschule, und dann wird es sich schon 
richten. Dann kommt ab und zu mal ein Förder-
schulkollege mit ein paar Stunden vorbei. Ich sa-
ge es einfach einmal so, wie wir es in den Kolle-
gien diskutieren: Das reicht nicht. Wir werden 
durchschnittlich intelligente Kinder mit einer Bar-
riere zur gesellschaftlichen Teilhabe verlieren. Die 
werden das Lesen und das Schreiben nicht richtig 
erlernen. Die werden keine vernünftigen Schulab-
schlüsse erlangen. Ich bin der Meinung, dass wir 
uns das nicht leisten können. Das kann so nicht 
sein. 

Vor diesem Hintergrund halten wir es für gut, 
dass ein duales System erhalten bleiben soll. Wir 
stellen uns vor, dass die Grundschulen besser 
ausgestattet werden und dass auch die mobilen 
Dienste sowie die regionalen Integrationskonzep-
te so ausgestattet werden, dass man die Sonder-
pädagogik auch für das sprachbehinderte und 
das hörbehinderte Kind mit hineinträgt. Die sollen 
zielgleich durch das Schulsystem hindurch. Es ist 
ja nicht so, dass man die irgendwo hinsetzt und 
möglichst gut betreut. Die müssen mit all ihren 
Einschränkungen durch das leistungsorientierte 
Schulsystem hindurch. Das ist für mich ein ganz 
wesentlicher Hinweis. Im Grunde genommen 
müssen wir sagen: Wir machen uns auf in Rich-
tung inklusive Schule, haben während einer ge-
wissen Übergangszeit aber noch die Möglichkeit, 
Kinder in Förderschulen zu betreuen, wenn es die 
Eltern wünschen. Die wünschen dies - das kann 
ich Ihnen sagen. Die wissen nämlich, welche 
Schwierigkeiten ihre Kinder haben. Die Schulen 
sind noch nicht so weit, dass sie alle Kinder adä-
quat fördern können. 

Ganz wichtig ist für uns auch noch Folgendes: 
Wir haben überwiegend Einschulungskinder. Wie 
sieht es dort mit der Feststellung des sonderpä-
dagogischen Förderbedarfs aus? Sind dort auch 
die Fachleute gefragt? Wie organisieren wir das? 
- Entscheidend ist nicht der Gesetzentwurf, son-
dern entscheidend ist, welche Erlasse und sonsti-
gen Ausführungsbestimmungen folgen werden. 
Welche Möglichkeiten bekommen wir, um diese 
Kinder frühzeitig zu entdecken und um ihren Weg 
durch die Schule zu kanalisieren? - Früherfas-
sung, Früherkennung und Frühförderung sind in 
den letzten 30 Jahren immer noch nicht flächen-
deckend umgesetzt worden, was ich immer wie-
der betone. Es fehlt immer wieder an Ressour-
cen. Damit steht und fällt alles. 

Wir in Celle befinden uns, wie gesagt, auf dem 
gleichen Gelände wie eine Grundschule. Wir ko-
operieren mit dieser Grundschule und benutzten 
auch die gleichen Räume wie sie. In den Köpfen 
der Eltern ist Inklusion aber noch lange nicht an-
gekommen. Wir alle haben jetzt die Chance, un-
sere Gesellschaft so zu bauen und zu organisie-
ren - häufig fängt das im schulischen Bereich 
an -, dass die Inklusion auch in den Köpfen der 
Menschen stattfindet. Wir müssen Gelingensbe-
dingungen schaffen, damit Inklusion positiv auf-
genommen wird. Diese Chance haben wir jetzt. 
Ich finde den anstehenden Umbruch gut; ich kann 
ihn nur unterstützen. Wir alle sind uns darüber ei-
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nig. Die Frage aber ist: Wie wird dieser Umbruch 
ausgestattet? 

Ich habe in drei Bundesländern als Lehrerin ge-
arbeitet, nämlich in Hamburg, in Hessen und in 
Niedersachsen. Integrationsklassen, integrative 
Maßnahmen und sonderpädagogische Konzepti-
onen sind schon lange ein Thema. Immer wieder 
scheitert die Umsetzung dieses Themas aber an 
den Mitteln. Ich weiß, dass die Finanzen stets ei-
ne große Rolle spielen. Das muss aber gewähr-
leistet sein. Dann kann man auch positiv arbeiten 
und auch alle mitnehmen. 

Ansonsten kann ich nur sagen, dass wir den vor-
liegenden Gesetzentwurf begrüßen. Dies gilt auch 
für die Beachtung des Kindeswohls. In unserer 
schriftlichen Stellungnahme ist alles enthalten, 
was uns am Herzen liegt. Wir können immer wie-
der nur darauf hinweisen, dass kindliche Sprach-
entwicklungsstörungen und kindliche Sprachbe-
hinderungen eine ganz komplexe Angelegenheit 
sind. Die Kinder, die ein bisschen schlecht spre-
chen, kommen in die Grundschule und zum Lo-
gopäden. Das machen wir jetzt schon. Es gibt 
aber auch Kinder mit Sprachverständnisstörun-
gen. Es gibt Kinder, die sprachlos sind, die bei 
schlechter Akustik nicht richtig hören können. 
Deshalb weisen wir noch einmal darauf hin, dass 
auch für sprachbehinderte Kinder eine entspre-
chende Akustik gewährleistet sein muss. Die ha-
ben nämlich häufig diese zentralauditiven Verar-
beitungs- und Wahrnehmungsstörungen.  

Vorsitzender Abg. Claus Peter Poppe (SPD): In 
Ihrer Vorlage 22 nehmen Sie noch auf einige Pa-
ragrafen Bezug. Das werden wir zur Kenntnis 
nehmen. Ihre Hinweise gehen auch in die ein-
schlägigen Erlasse und Verordnungen mit ein, die 
dazu wichtig sind. Auch die werden Gegenstand 
der Gesetzesberatungen sein. 

 

ERIK-Goslar 
(Vorlage 6) 

Hehlgans: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Unser Verein besteht 
aus Eltern, die beeinträchtigte Kinder haben und 
gern wollen, dass ihre Kinder so normal wie mög-
lich aufwachsen. Frau Feickert, Frau Sommer und 
ich haben selbst beeinträchtigte Kinder, die inzwi-
schen alle in der Integration aufgewachsen sind. 
Mein Kind befindet sich in der heute schon er-
wähnten Integrationsklasse am Werner-von-Sie-

mens-Gymnasium in Bad Harzburg. Sollte es da-
zu noch Fragen geben, werden wir gern bereit 
sein, dazu noch etwas zu sagen.  

Nun zum Gesetzentwurf: Wir haben hier schon 
einmal im Jahr 2009 zu diesem Thema Stellung 
genommen. Insofern möchte ich jetzt nur kurz un-
sere Stellungnahme vortragen und darauf hinwei-
sen, dass wir den § 4 Abs. 1 in der vorliegenden 
Fassung uneingeschränkt begrüßen. Das ist viel 
mehr als das, was damals diskutiert worden ist. 
Lassen Sie sich einmal auf der Zunge zergehen, 
was in dieser Vorschrift alles steht. Dort steht 
wirklich, dass alle Schulen für Kinder mit Beein-
trächtigungen geöffnet werden sollen und dass 
diesen Kindern ein barrierefreier Zugang zu allen 
Schulen ermöglicht werden soll. Mit „barrierefrei“ 
ist nicht nur ein mit Rollstühlen zu befahrender 
Zugang gemeint, sondern auch all das, was wir 
heute sonst noch gehört haben. Diese Zielset-
zung ist dort eindeutig formuliert worden. Wir 
können diese Vorschrift absolut begrüßen.  

Jetzt kommt aber das „Aber“. Ich beziehe mich an 
dieser Stelle auf einen Punkt, den wir nicht ver-
stehen und nicht nachvollziehen können. Letzt-
endlich wird die Aufrechterhaltung von zwei 
Schulsystemen verfestigt. Wir haben viel über 
den Zeitraum gehört. Der vorliegende Gesetzent-
wurf sieht aber ganz eindeutig die Beibehaltung 
von zwei Schulsystemen vor. Das halten wir für 
eine absolute Sackgasse und sind der Meinung, 
dass diese Absicht nicht im Einklang mit der 
UN-Behindertenrechtskonvention steht.  

Ich möchte bei dieser Gelegenheit darauf hinwei-
sen, dass die UN-Behindertenrechtskonvention 
nicht nur etwas über die Beschulung aussagt, 
sondern sie bezieht sich auch auf alle anderen 
Lebensbereiche wie etwa den Sport, die Freizeit 
und auch die Arbeit. Es ist doch klar, dass wir ei-
ne gesellschaftliche Änderung bewirken wollen, 
wenn wir Inklusion wollen. Das bedeutet, dass wir 
auch in der Schule eine grundlegende Änderung 
herbeiführen müssen. Von daher wünschen wir 
uns die Entwicklung eines eindeutigen Ausstiegs-
szenarios aus dem Förderschulsystem.  

Wir sind der Meinung, dass zwei Systeme zu teu-
er sind. Angesichts der damit verbundenen Res-
sourcenschieberei befürchten wir, dass die Inte-
gration noch schlechter gestellt sein wird als 
schon bisher. Dadurch wird das System gegen 
die „Wand gefahren“, wogegen wir uns als betrof-
fene Eltern auf jeden Fall wehren.  
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Förderschullehrer kritisieren sehr häufig die aktu-
elle Situation und sprechen im Zusammenhang 
damit vom „Lehrer-Hopping“. Die Lehrer unter-
richten in ihrer Förderschule und müssen dann an 
eine andere Schule fahren, um dort fünf Stunden 
Unterricht zu erteilen. Danach geht es weiter zur 
nächsten Schule, um dort ebenfalls wieder fünf 
Unterrichtsstunden abzuhalten. Ich möchte nur 
einmal daran erinnern, dass dies nicht nur viel 
Zeit, sondern auch erhebliche finanzielle Mittel 
kostet. Diese Situation ist weder für die Förder-
schullehrkräfte noch für die betroffenen Kinder 
sinnvoll. 

Wir sagen: Die sonderpädagogische Förderkom-
petenz gehört an alle Schulen! Die Lehrkräfte sol-
len dort im Lehrerkollegium verankert werden. Sie 
sollen die Besonderheiten der sonderpädagogi-
schen Unterstützung allen Lehrkräften nahebrin-
gen. Es darf nicht wieder nur so ein Hin und Her 
geben, das nur zu einer Unzufriedenheit auf allen 
Ebenen führt.  

Hier ist vonseiten der CDU-Fraktion gesagt wor-
den, dass sich nur wenige Eltern für eine inklusive 
Schule interessieren würden. Wir haben aufgrund 
unserer Beratungstätigkeit jedoch die gegenteili-
ge Erfahrung gemacht. Die Eltern sind der Mei-
nung, dass ihre Kinder in der gleichen Gemein-
schaft verbleiben sollten wie ihre Freundinnen 
und Freunde. Wir meinen, dass der Zulauf in 
Richtung inklusive Schulen ansteigen wird. 

Frau Feickert: Der freie Elternwille steht bei uns 
an oberster Stelle. Deshalb sind wir mit dem In-
halt des § 59 nicht einverstanden. Das Gleiche 
gilt für den § 61. Auch wir halten die Verweisung 
an eine Förderschule für eine absolut diskriminie-
rende und inakzeptable Sanktionsmaßnahme. 
Deshalb muss diese Vorschrift gestrichen wer-
den. 

Was in dem Gesetzentwurf unseres Erachtens 
nicht geregelt wird, ist der Übergang in die beruf-
liche Bildung. Das liegt aber sicherlich in der Na-
tur der Sache. Wir machen das inzwischen seit 
zwölf Jahren. Die Kinder befinden sich jetzt in der 
Endphase des Sekundarbereichs I. Das Thema 
„Übergang in den Beruf bzw. die Berufsbildung“ 
ist von großer Bedeutung. Wir gehen nicht so 
ganz konform mit dem Gesetzentwurf der Koaliti-
onsfraktionen, nach dem die berufsbildenden 
Schulen erst ab 2018 mit ins Boot genommen 
werden sollen. Unserer Meinung nach müssen 
die berufsbildenden Schulen schon sehr viel frü-
her mit berücksichtigt werden. In Niedersachsen 

gibt es inzwischen genügend integrative Maß-
nahmen, bei denen die Eltern vor ähnlichen Prob-
lemen stehen. Wir bitten Sie, schon vom nächs-
ten Schuljahr an, entsprechende Wege zu ermög-
lichen, damit die betreffenden Kinder auch wei-
terhin an berufsbildenden Schulen sonderpäda-
gogisch gefördert werden können. Ich meine da-
mit auch eine sonderpädagogische Unterstüt-
zung. Wir reden hier konkret über Kinder mit geis-
tiger Behinderung, die am Gymnasium integrativ 
unterrichtet werden. Für die ist nach Klasse 10 
auf jeden Fall eine Unterstützung im Bereich Le-
sen, Schreiben und Rechnen durch einen Son-
derpädagogen an einer berufsbildenden Schule 
absolut erforderlich.  

Frau Sommer: Ich möchte noch ein paar Beispie-
le anführen; denn es hakt immer wieder an der 
gleichen Stelle. Sie haben gesagt, dass die Eltern 
inklusive Schulen nicht wünschten und ihre Kin-
der weiterhin an die Förderschulen geben wollten. 
Ich hatte neulich Kontakt zu Eltern, deren Kinder 
an einer Grundschule integrativ betreut wurden. 
Inzwischen ist die eine Mutter aber alleinerzie-
hend, und für sie ist es mit einem enormen Auf-
wand verbunden, wenn ihr Kind integrativ be-
schult wird.  

Oder auch die Qualitätsunterschiede. Als mein 
Kind noch klein war, wurde mir gesagt: Die Ta-
gesbildungsstätte macht nur drei Wochen im Jahr 
Urlaub. Dort wird dein Kind optimal betreut. - Das 
ist ein großer Vorteil gegenüber einer Förderschu-
le. Mein Kind wird inzwischen an einer Realschule 
integrativ beschult. Dort ist am Montag die erste 
Stunde frei, und am Dienstag sind die ersten bei-
den Stunden frei. Ich bin auch noch berufstätig. 
Ich muss unheimlich viel organisieren. Klar, wenn 
es darum geht, entscheide ich mich für die För-
derschule, die rund um die Uhr betreut. Ich wün-
sche mir Inklusion. Aber wenn man dieses Sys-
tem so schlecht ausstattet, dann ist ganz klar, 
was die Eltern wünschen. Die wünschen eine ver-
nünftige Betreuung für ihre Kinder. 

Frau Feickert: Ich möchte darlegen, warum wir 
inklusiv sein wollen und welche Vorteile die inklu-
sive Erziehung hat: Meine Tochter hat seit Geburt 
Trisomie 21. Im letzten Jahr ist sie erheblich er-
krankt; sie war nahezu hirntot. Zehn Monate lang 
befand sie sich in einer Rehabilitationseinrich-
tung. Ein normales Aufwachsen durfte meine 
Tochter bis zu ihrer Erkrankung erfahren. Im NRZ 
in Bremen kam sie mit beeinträchtigten Kindern 
zusammen. In letzter Konsequenz war sie unter 
diesen neu erkrankten Kindern aber stets ein 
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Exot. Sie hat durch diese Einrichtung wieder ins 
Leben zurückgefunden. Die Unterstützung, die ihr 
durch ihre gesunden Klassenkameraden im Sys-
tem Schule zuteil wurde, war erheblich. Sie geht 
inzwischen wieder an das Werner-von-Siemens-
Gymnasium in Bad Harzburg und wird dort sechs 
Stunden unterrichtet. Inzwischen ist sie schon 
wieder ganz nah an dem Level, den sie vor ihrer 
Erkrankung hatte. Das ist möglich, weil sie inte-
grativ aufwachsen durfte. Diese Kinder sind nicht 
nur am Vormittag in der Schule gemeinsam, son-
dern sie können darüber hinaus auch am norma-
len Leben teilhaben. Für uns ist ganz wesentlich, 
dass Menschen mit Handicaps die Möglichkeit 
bekommen, in unserer Gesellschaft normal zu le-
ben, wie auch wir es tun können. 

Hehlgans: Ich möchte das noch einmal un-
terstreichen. Ich weiß nicht, ob ich dieses Beispiel 
hier schon vor drei Jahren gebracht habe. Meine 
Tochter ist sowohl geistig als auch körperbehin-
dert und überwiegend auf einen Rollstuhl ange-
wiesen. Angesichts der Diskussion darüber, dass 
Förderschulen wegen ihrer Ausstattung von Vor-
teil seien, möchte ich fragen: Was hat meine 
Tochter davon, wenn sie in einer Förderschule 
optimal unterrichtet wird, anschließend aber mit 
dem Bus nach Hause fahren muss, zu dem es 
keinen Zugang gibt, und sie darüber hinaus nicht 
über die Bordsteinkanten kommt? - Das hilft ihr 
nicht. Sie wäre ihr Leben lang auf diesen soge-
nannten Schonraum angewiesen. Das kann aber 
nicht unsere gesellschaftliche Aufgabe sein. Des-
halb ist für mich sehr wichtig, noch einmal zu sa-
gen: Es geht hier nicht nur um unsere beeinträch-
tigten Kinder mit Unterstützungsbedarf, die geför-
dert oder gebildet werden sollen, sondern es geht 
auch um die Regelschülerinnen und -schüler, die 
in ihrem späteren Berufsleben Entscheidungen 
treffen müssen. Wenn die sensibilisiert werden, 
dann werden die bei ihrer nächsten Teambespre-
chung gleich danach fragen, ob ein Gebärden-
dolmetscher benötigt wird oder nicht. Wenn ich 
nie jemandem begegne, der gebärdet, dann frage 
ich mich: Woher soll ich das kennen? - Durch den 
Prozess der inklusiven Schule werden wir hoffent-
lich auch eine Entwicklung in Richtung inklusive 
Gesellschaft bekommen. Insofern noch einmal: 
Wir würden uns hier eine klare Zielrichtung wün-
schen. 

Abg. Frauke Heiligenstadt (SPD): Nur einen 
kleinen Hinweis oder einen Dank an Sie; denn 
Sie haben sich sehr viel Mühe gegeben mit der 
Gegenüberstellung der einzelnen Gesetzentwür-
fe. Sie haben sogar darauf hingewiesen, was Sie 

von dem einen Gesetzentwurf in den anderen 
übernehmen würden. Das ist für uns eine gute 
Diskussionsgrundlage, um vielleicht doch noch zu 
einem gemeinsamen Gesetzentwurf zu kommen. 
Dafür herzlichen Dank.  

 

Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Be-
hinderung, 

Landesverband Niedersachsen e. V. 
(Vorlage 4) 

Röhr: Herr Vorsitzender! Meine Damen und Her-
ren! Sie haben unsere schriftliche Stellungnahme 
bekommen, sodass ich mich jetzt nicht mehr sehr 
tief in das Thema hineinbegeben muss. Ich werde 
nachher noch zwei kurze Hinweise auf Paragra-
fen geben. Grundsätzlich können wir sagen, dass 
wir den vorliegenden Gesetzentwurf als einen 
Schritt in Richtung Inklusion begrüßen, als einen 
ersten Schritt, insofern er denn richtig ausgestal-
tet wird. Hier sehen wir aber Probleme. Von vie-
len Rednerinnen und Rednern, die vor mir ge-
sprochen haben, ist das auch schon so beschrie-
ben worden.  

An dieser Stelle möchte ich ansetzen. Wir sind 
der Auffassung, dass die Entwicklung eines inklu-
siven Schulsystem und damit auch die erfolgrei-
che Umsetzung jeglicher Gesetzgebung nur dann 
gelingen können, wenn zeitgleich - das hätte 
schon vor zehn Jahren passieren müssen - die 
Lehrerstudiengänge reformiert werden. Behinder-
tenspezifische Grundlagen und sonderpädagogi-
sche Bedarfe müssen in alle Lehramtsstudien-
gänge einfließen; egal, wo. Wenn wir das nicht 
schnellstmöglich parallel hinbekommen, wird je-
des Gesetz unabhängig von seiner Ausgestaltung 
zum Scheitern verurteilt sein, weil es Stückwerk 
bleibt. 

Darüber hinaus sind wir der Auffassung, dass es 
auch weiterhin spezialisierte Fachlehrer geben 
muss. Wir haben das auch schon von anderen 
Verbänden so gehört. Auch zukünftig werden 
Lehrer grundständig ausgebildet. Für spezifische 
Fachfragen werden aber auch weiterhin Spezia-
listen benötigt. Wir plädieren dafür, dass die 
Lehrkräfte auch weiterhin entsprechend ausgebil-
det werden.  

Der vorliegende Gesetzentwurf beinhaltet aus un-
serer Sicht ferner nicht hinreichend die Möglich-
keit, dass die Lehrkräfte, die an Grund- und 
Hauptschulen, aber auch an anderen Schulen tä-
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tig sind, aus- und weitergebildet werden. Hierfür 
reichen die im Etat vorgesehenen 900 000 Euro 
unseres Erachtens nicht aus, sondern es muss 
wesentlich mehr Geld zur Verfügung gestellt wer-
den, und außerdem müssen Mittel grundständiger 
gewährt werden. 

Wir schließen uns auch der Forderung der Leh-
rerverbände an, die gesagt haben: Wenn es zur 
Inklusion kommt, dann muss es auch multiprofes-
sionelle Teams geben. - Das heißt: Nicht nur Leh-
rer und Förderschullehrer, sondern auch Heiler-
ziehungspfleger und Sonderpädagogen müssen 
einbezogen und entsprechend fortgebildet wer-
den. 

Was wir noch für sehr schwach halten - auch mit 
Blick auf die Zukunft -, ist die sonderpädagogi-
sche Grundversorgung. Wir sind ganz eindeutig 
der Auffassung, dass zwei Stunden nicht ausrei-
chen, auch dann nicht, wenn für ein Kind mit geis-
tiger Behinderung noch fünf Stunden hinzukom-
men. Auch das dürfte nur ein Tropfen auf den 
heißen Stein sein. 

Ich möchte ein Beispiel anführen, das uns einmal 
ein ehemaliger Professor von der Universität Ol-
denburg vorgetragen hat. Er sagte: Wenn sich 
Schulen in sozialen Brennpunkten befinden und 
dort Kinder mit Behinderungen beschult werden 
sollen, dann ist das mit der vorgesehenen Stun-
denzahl nicht machbar, sondern dort muss eine 
ständige, flexibel einsetzbare und individuell ges-
taltete Lehrerversorgung gewährleistet sein. 

Sie sollten noch einmal grundsätzlich darüber 
nachdenken, ob das, was jetzt im Schulgesetz 
vorgesehne ist, ausreichen wird. Wir halten es 
nicht für ausreichend. In Zukunft werden grundle-
gende Veränderungen stattfinden, sodass wir an 
dieser Stelle sehr wohl sagen können, dass es 
sich hier um einen Prozess handelt, der nicht von 
heute auf morgen umgesetzt werden kann. Wir 
gehen nicht davon aus, dass die Bedingungen al-
len Schülerinnen und Schülern sowie allen Schu-
len schon im nächsten Schuljahr gerecht werden 
können. Wir hätten kein Problem damit, wenn es 
so richtig erst im Jahr 2013 losgehen würde. Wir 
als Lebenshilfe sehen das als einen Prozess an, 
der sich über mehrere Jahre hinweg erstrecken 
muss. 

Damit komme ich auf einen Punkt zu sprechen, 
den wir für ganz wichtig halten, nämlich auf die 
Stärkung des Elternwillens. Der Elternwille wird 
gestärkt. Diese Absicht unterstützen wir. Wir ha-

ben aber Probleme mit dem, was auch durch die 
Schulbehörde möglich ist. Wir halten den Eltern-
willen für wirklich wichtig, weil Eltern auf mittlere 
Sicht die Möglichkeit haben werden, ihre Kinder 
an einem Förderzentrum beschulen zu lassen. 
Diese Möglichkeit halten wir insofern für wichtig, 
als wir in Niedersachsen auch Tagesbildungsstät-
ten haben. Wir sind dafür dankbar, dass die im 
Niedersächsischen Schulgesetz ausdrücklich er-
wähnt werden. Das heißt, dass die Beschulung 
auch dort stattfinden kann. 

Die Lebenshilfe macht sich mit anderen Verbän-
den auf den Weg, die Tagesbildungsstätten in 
Schulen in freier Trägerschaft umzuwandeln. Wir 
stehen mit dem Kultusministerium, aber auch mit 
dem Sozialministerium in Gesprächen, und wir 
hoffen, dass wir sie in absehbarer Zeit so ab-
schließen, dass Förderschulen in freier Träger-
schaft der Lebenshilfe auf einem hohen Niveau 
eingerichtet werden können. Wir als Verband ha-
ben uns vorgenommen: Wenn das gelingt, dann 
wollen wir mit der inklusiven Beschulung sofort ab 
Klasse 1 beginnen. 

Es ist wichtig, im Gesetz die Regelungen für För-
derschulen in freier Trägerschaft zu erweitern, 
damit auch hier eine Refinanzierung stattfinden 
kann, wenn unsere Lehrer dann also auch an 
Grund- und Hauptschulen beratend oder unter-
stützend tätig sind. Das ist bisher nicht gesche-
hen. 

Jetzt noch ein Wort zu den Vorschriften, die wir 
für problematisch halten: Auf jeden Fall können 
wir uns nicht mit § 59 Abs. 5 einverstanden erklä-
ren. Sie sollten diese wirklich problematische Re-
gelung aus dem Gesetzentwurf herausnehmen; 
denn diese Vorschrift lässt es zu, dass Problem-
fälle ganz einfach an Förderzentren abgeschoben 
werden. Stattdessen aber sollten vor Ort inklusive 
Bedingungen geschaffen werden. 

Auch § 61 Abs. 4 Satz 2 sollte unseres Erachtens 
gestrichen werden; denn es kann nicht sein, dass 
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogi-
schem Unterstützungsbedarf so diskriminiert wer-
den, wie es mit diesem Absatz möglich sein soll. 
Wenn Sie sich einmal ansehen, welche schreckli-
chen Vorkommnisse es an den Schulen in der 
Vergangenheit gegeben hat, dann werden Sie 
feststellen, dass diese Vorkommnisse mit Sicher-
heit nicht auf Schülerinnen und Schüler mit son-
derpädagogischem Unterstützungsbedarf zurück-
gehen. Es waren zum Teil sehr intelligente und 
völlig unauffällige Schüler, die diese Taten be-
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gangen haben. Insofern passt diese Vorschrift 
überhaupt nicht in ein modernes Schulgesetz. 

Wir möchten abschließend noch eine Befürchtung 
äußern. Ich habe am Anfang gesagt: Wir unter-
stützen als mittelfristigen Weg die Entwicklung hin 
zu Förderzentren, die sich dann aber auch zu ei-
ner inklusiven Schule weiterentwickeln müssen. 
Wir haben nach wie vor Angst, dass Förderschu-
len zu Restschulen werden, auf die Schülerinnen 
und Schüler mit sehr hohem Unterstützungsbe-
darf oder auch unbequeme Schülerinnen und 
Schüler, die sehr auffällig sind, verwiesen wer-
den. An dieser Stelle müssen Sie durch entspre-
chende Ausführungsbestimmungen einen Riegel 
davorschieben.  

 

Sozialverband Deutschland e. V. (SoVD), 
Landesverband Niedersachsen 

(Vorlage 21) 

Jaensch: Herr Vorsitzender! Meine Damen und 
Herren! Wir können heute fast ein Jubiläum be-
gehen; denn inzwischen wird seit nahezu drei 
Jahren an der gesamten Angelegenheit „Inklusi-
on“ herumgedoktert. Das ist der Sache aber nicht 
gerade dienlich. Wir wollen heute nicht auf die 
Gesetzentwürfe und Anträge der Oppositionsfrak-
tionen eingehen, die die ganze Sache mit beglei-
ten. Nichtsdestotrotz ist es aber gut, dass zu-
nächst einmal überhaupt ein Gesetzentwurf vor-
gelegt worden ist. Wir meinen, dass dieser Ge-
setzentwurf unter dem Gesichtspunkt „sonderpä-
dagogische Unterstützung“ durchaus ein wichtiger 
Schritt auf dem Weg hin zur inklusiven Schule ist. 
Allerdings haben wir mit den §§ 59 und 61 unsere 
besonderen Probleme. Darauf komme ich aber 
gleich noch zu sprechen. 

Was uns ein bisschen befremdet, ist, dass in § 5 
das Förderschulsystem noch einmal ausdrücklich 
festgemacht wird. Wir halten das nicht für sinn-
voll. Wir als Sozialverband wollen hier nicht über 
finanztechnische Dinge reden, sondern in erster 
Linie über Inhalte. Fairerweise muss man sagen: 
Das Aufrechterhalten von Doppelstrukturen ist 
nicht gerade sinnvoll und könnte bei den Schul-
trägern möglicherweise dazu führen, dass nicht 
intensiv in das inklusive Schulsystem investiert, 
sondern gesagt wird: Na ja, wir haben noch ein 
paar Jahre Zeit. - Dann schleppt sich das so hin. 
Ich weiß aufgrund meiner langjährigen kommu-
nalpolitischen Tätigkeit, wie schnell solche 

Schlupflöcher und Ausweichmöglichkeiten bis 
zum Letzten ausgeschöpft werden.  

Wichtig aus unserer Sicht ist: Das Schulsystem 
muss strukturell verändert werden. Die Förder-
schulen müssen schrittweise abgebaut werden. 
Nicht von heute auf morgen, aber doch innerhalb 
eines erkennbaren Zeitfensters. Außerdem muss 
darüber nachgedacht werden, inwieweit auch die 
Tagesbildungsstätten inklusiv arbeiten können. 
Auf jeden Fall aber sollten sie hinsichtlich ihrer 
Funktion einmal überdacht werden.  

Was uns vielmehr stört, ist - jetzt werde ich etwas 
freundschaftlicher -: Fangt mit der Inklusion nicht 
erst in zwei Jahren an. Die Zielsetzung sollte sein, 
mit ihr schon mit Beginn des Schuljahres 
2012/2013 anzufangen. Natürlich haben wir Ver-
ständnis dafür, wenn Sie sagen, dass Sie nicht 
mit der heißen Nadel an die Sache herangehen 
wollen. Aber auch ich bin inzwischen mehr als 30 
Jahre im Schuldienst tätig und kann nur sagen: 
Wir haben noch nie irgendein Gesetz, eine Ver-
ordnung oder einen Erlass bekommen, 
das/die/der von vornherein zu 100 % in Ordnung 
war. Immer musste sich noch etwas zurechtru-
ckeln. Dann wurde es korrigiert und verabschie-
det.  

Damit man sehen kann, an welchen Stellen es 
hakt, muss begonnen werden. Ich habe Herrn Mi-
nister Dr. Althusmann im vergangenen Jahr in 
Celle gesagt: Mann muss einfach einmal zu Potte 
kommen. - Inzwischen ist jedoch schon wieder 
eine ganz Zeit ins Land gegangen. Hoffentlich 
kommen wir langsam zu Potte. Ich wünsche dies 
uns allen. Begonnen werden muss also schon im 
Jahr 2012, und mit den Jahrgängen ab Klasse 5 
sollte im Jahr 2013 angefangen werden. Das soll-
te dann aber der späteste Zeitpunkt sein. 

Bevor ich mich den §§ 59 und 61 zuwende, 
möchte ich noch kurz auf den § 4 eingehen: Wir 
begrüßen, dass Inklusion als Begriff auftaucht. 
Wir finden es auch gut, dass der Haushaltsvorbe-
halt aus dem Gesetzestext herausgenommen 
worden ist. Wir begrüßen darüber hinaus, dass 
ein gleichberechtigter Zugang zur Regelschule 
und Barrierefreiheit in weitestem Sinne ermöglicht 
werden sollen. Schließlich begrüßen wir, dass 
auch an individuellen sonderpädagogischen Un-
terstützungsbedarf gedacht wird. Wir hatten aber 
schon im Vorfeld immer gefragt: Wer begutachtet 
eigentlich? - Die begutachtenden Personen dür-
fen keine institutionellen Interessen haben, die 
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möglicherweise dem Besitzstand der eigenen In-
stitution dienen. Dann ist Beratung nicht objektiv. 

Angesichts des Begriffes „Inklusion“ in § 4 erwar-
ten wir nachfolgende gesetzliche Regelungen, Er-
lasse und Verordnungen, die das Ganze etwas 
präzisieren. Wir hoffen, dass die Interessenver-
bände gehört werden, sodass der eine oder an-
dere Rat unsererseits noch einfließen kann. 

Nun zu § 59: Überweisung an andere Schulfor-
men, das Recht auf freie Schulwahl und Eltern-
wahlrecht. Darüber brauchen wir hier, glaube ich, 
aber nicht weiter zu diskutieren; denn hierzu ist 
bereits alles gesagt worden. Ein klares Bekennt-
nis zur inklusiven Schule müsste man haben. Au-
ßerdem muss sichergestellt sein, dass nicht ge-
gen den Willen der Eltern etwas bestimmt werden 
kann, wenn man den Elternwillen schon so be-
sonders betont und heraushebt. Es kann auch 
nicht sein, dass mit Blick auf die Überweisung an 
eine andere Schulform - vom Gesetz her ist hier 
an eine Schulform gleicher Art gedacht - plötzlich 
gesagt wird: Na ja, für bestimmte Personengrup-
pen sehen wir einen Verweis an eine andere 
Schulform vor. - Das kann nicht nachvollzogen 
werden.  

Jetzt einige Anmerkungen zu § 61: Überweisung 
an eine Förderschule als Ordnungsmaßnahme. - 
Schlimmer kann es eigentlich nicht mehr kom-
men. Dieser Paragraf müsste - um es einmal vor-
sichtig zu sagen - ganz diskret überarbeitet wer-
den, damit es nicht zu irgendwelchen Diskriminie-
rungen kommt. Es darf nicht sein, dass behinde-
rungsspezifische Verhaltensweisen von Kindern 
dazu herangezogen werden, sie als unerwünscht 
und schwierig zu bezeichnen und zu sagen: Na 
ja, dann gibt es ja die Möglichkeit des Abschu-
lens, und dann kommen sie an eine Förderschule. 
- Das ist in § 60 als Ordnungsmaßnahme nicht 
vorgesehen. Die Rede ist immer nur von einer 
gleichartigen oder gleichwertigen Schule im Sinne 
des Bildungsganges. Plötzlich aber wird gesagt: 
Als Ordnungsmaßnahme kommt auch eine Über-
weisung an eine Förderschule in Betracht. - Wo 
steht das eigentlich? - Das ist keine zwingende 
Konsequenz, und auch formal ist das nicht vorge-
sehen. Also weg damit! - Auch andere Dinge in 
den Formulierungen müssten noch klargestellt 
und präzisiert werden. 

Abschließend zu § 183 c - Übergangsvorschriften. 
Ich sagte es eben schon: Beginnen Sie mit der 
Inklusion im Jahr 2012. 2013 sollte mit den wei-
terführenden Bildungsgängen begonnen werden. 

Wir kalkulieren zehn Jahre für eine Bildungsbio-
grafie ein. Und noch einmal wieder ein Jahr. Dann 
sind es schon vier Jahre seit dem Zeitpunkt, seit-
dem hier im Landtag die ersten Initiativen hierzu 
ergriffen worden sind. Ich halte das nicht für ver-
tretbar. Die meisten von uns werden es gar nicht 
mehr erleben, wenn der erste Bildungsgang nach 
intensiver Gesetzesberatung durchgeht.  

Hier klang eben schon an: Die Bildungsbiografien 
enden ja nicht nach zehn Jahren. Wir haben ja 
auch noch einen berufsbildenden Bereich. Ich 
selbst bin an einer berufsbildenden Schule tätig 
und weiß daher, dass dort noch alles offen ist. Bei 
uns gibt es aber schon Bemühungen in Richtung 
eines integrativen Wirkens. Es wird aber nicht al-
les gesetzlich abgefedert oder durch Erlasse ge-
stützt. Auch das muss bedacht werden. Die Kin-
der werden schneller groß, als man vermutet. Der 
Bildungsbereich muss also rechtzeitig mit bedacht 
werden. Aus unserer Sicht besteht hier dringen-
der Handlungsbedarf. 

Inhaltlichen Fragen wie z. B. der, welcher Lehrer 
mit welchem Aufwand und mit wie vielen Stunden 
an unterschiedlichen Schulen tätig sein muss, 
wollen wir uns hier nicht stellen; denn das ist mei-
nes Erachtens Sache von Erlassen und Verord-
nungen. Ich möchte hier nicht zum Nestbe-
schmutzer werden. Wir haben eine recht große 
Schule mit fast 3 800 Schülerinnen und Schülern. 
Wir haben zwei Standorte. Wir sind seit zehn Jah-
ren eine permanente Baustelle. Den Kollegen 
wird einfach zugemutet, zwischen Schulstandor-
ten zu pendeln. In städtischen Bereichen darf 
dies nicht als Erschwernis angesehen werden. Ich 
mute meinen Kollegen so etwas einfach zu; das 
ist berufsimmanent.  

Zu Artikel 3: Überprüfung des Gesetzes. - Woher 
hier das Jahr 2018 kommt, wissen auch wir nicht 
so genau. Was soll eigentlich überprüft werden? 
Soll überprüft werden, welche finanziellen Aus-
wirkungen das Gesetz hat, oder soll überprüft, 
welche Effizienz dieses Gesetz hat? - Eines muss 
aber sicher sein: Ab 2018 darf es keine Über-
gangsregeln mehr geben, und dann müssen wir 
das Ziel erreicht haben. In diesem Sinne appellie-
ren wir an alle politisch Verantwortlichen, die In-
klusion ernsthaft und mit Bedacht auf den Weg zu 
bringen. Wir setzen auch auf unsere Beteiligung 
an der Erarbeitung der untergesetzlichen Rege-
lungen. In diesem Sinne bitten wir um ein zügiges 
Inkraftsetzen des vorliegenden Gesetzentwurfs, 
der noch einige Haken und Ösen hat. Wir müssen 
einfach anfangen. 
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Abg. Ina Korter (GRÜNE): Da Sie in Ihren schrift-
lichen Ausführungen darauf hingewiesen haben, 
dass die Rahmenbedingungen stimmen müssten, 
frage ich Sie, wie Sie sich die Klassengrößen und 
die Stundenzuweisungen vorstellen.  

Jaensch: Ich habe es eben schon gesagt: Die 
Feinarbeiten und die Details müssen dem indivi-
duellen Bedarf geschuldet sein. Ich möchte nicht 
so weit gehen und behaupten, dass wir das in ei-
ner vernünftigen Größenordnung sehen. Ich ap-
pelliere hier daran, dass Entscheidungen getrof-
fen werden mögen, die den individuellen Förder-
bedarf vernünftig berücksichtigen. Jetzt schon zu 
sagen, dass es zwei oder drei Stunden sind, und 
diese Stundenzahl fortzuschreiben, hielten wir für 
nicht vernünftig; denn hinterher kann sich durch-
aus herausstellen: Das mag vielleicht ein Mittel-
wert sein, im Einzelfall ist dieser Wert aber nicht 
hilfreich. - Meines Erachtens sollten hier eher all-
gemeine Formulierungen wie „Reduzieren der 
Schülerzahlen pro Klasse“ verwendet werden. 
Viele Dinge, die jetzt wieder betont werden, sind 
eigentlich selbstverständlich und bedürfen keiner 
weiteren Erläuterung.  

Nichtsdestotrotz muss es offensichtlich so erfol-
gen. Natürlich gehört dazu, dass wir die Kollegien 
in diesem Bereich parallel fort- und weiterbilden. 
Das gilt auch für die Berufsbildungsgänge an den 
Hochschulen, die um sonderpädagogische Fach-
kenntnisse erweitert werden müssen. Bei uns in 
den berufsbildenden Schulen ist es in Einzelfällen 
bereits so, dass einige Kollegen als Zweitfach 
„Sonderpädagogik“ belegt haben und Jugendliche 
betreuen, die zu inkludieren sind. Das ist bei uns 
schon selbstverständlich. Es geht aber nur um 
Einzelpersonen. Unserers Erachtens muss die 
Ausbildung hier durchgängig erweitert werden. Zu 
diesem Zweck muss mit den Hochschulen und 
den Universitäten intensiver kooperiert werden. 
Das setzt natürlich entsprechende Mittel voraus. 
Man kann nicht einfach nur sagen: Gut, das ma-
chen wir so. - Nein, nein, es muss auch irgendwo 
finanziell unterfüttert werden. Von daher steht hier 
das Parlament in der Pflicht, über die Haushalte 
ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung zu 
stellen.  

 

Sozialverband VdK Deutschland 
(Vorlage 8) 

Wachtendorf: Herr Vorsitzender! Meine Damen 
und Herren! Ich bin in der glücklichen, vielleicht 

aber auch unglücklichen Situation, dass viele mei-
ner Vorrednerinnen und Vorredner all das, was 
ich jetzt noch sagen wollte, bereits vorweggenom-
men haben. Angesichts der vorangeschrittenen 
Zeit und des Wetters möchte ich mich deshalb 
ganz kurzfassen.  

In unserer schriftlichen Stellungnahme haben wir 
schwerpunktmäßig die §§ 59 Abs. 5 und 61 
Abs. 4 kritisiert. Zu diesen Vorschriften ist von 
meinen Vorrednern bereits genug gesagt worden, 
sodass ich hier nur auf die bisher gegen den Ge-
setzestext vorgebrachten Argumente verweisen 
möchte.  

Grundsätzlich begrüßen wir, dass die inklusive 
Schule nun auch in Niedersachsen auf den Weg 
gebracht wird. Nach unserer Auffassung sollte mit 
der inklusiven Erziehung so schnell wie möglich 
begonnen werden. Dabei sollte aber stets darauf 
geachtet werden, dass im Mittelpunkt nicht das 
System steht, sondern das Wohl jedes einzelnen 
Kindes. Es darf nicht überstürzt gehandelt wer-
den, nur weil man das Ziel der inklusiven Schule 
möglichst schnell verwirklichen möchte.  

Alles andere ist hier bereits von meinen Vorred-
nerinnen und Vorrednern gesagt worden. Von 
daher möchte ich an dieser Stelle schließen.  

 

Blinden- und Sehbehindertenverband 
Niedersachsen e. V 

(Vorlage 28) 

Lange: Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten 
Damen und Herren Abgeordneten! Die Diskussi-
on über die Einführung der inklusiven Schule be-
grüßen wir uneingeschränkt. Wir sind besonders 
froh darüber, dass an diesem Thema ein großes 
politisches Interesse besteht, was für mich daran 
deutlich wird, dass inzwischen vier Fraktionen des 
Niedersächsischen Landtags entsprechende Ge-
setzentwürfe vorgelegt haben. In unserer Stel-
lungnahme möchten wir uns allerdings nur mit 
dem Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen be-
fassen. 

Die gesamte Diskussion über die inklusive Schule 
wird nach unserer Auffassung vor dem Hinter-
grund der UN-Behindertenrechtskonvention ge-
führt, darf aber nicht für sich allein gesehen wer-
den. Insgesamt geht es darum, eine Gesellschaft 
zu schaffen, die ein hohes Maß an Barrierefreiheit 
nicht nur für behinderte Menschen, sondern für al-
le Menschen sicherstellt. Außerdem muss die 
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Diskussion unter dem Aspekt der Selbstbestim-
mung und der möglichst weitgehenden Teilhabe 
behinderter Menschen gesehen werden. 

Wir begrüßen ausdrücklich die klare Linie, die in 
§ 4 des Gesetzentwurfs aufgezeigt wird. Wir be-
tonen hierbei, dass die Beurteilung des individuel-
len sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs 
am Einzelfall vorgenommen werden muss. Das 
Gesetz ist die eine Seite, viel entscheidender 
aber sind meines Erachtens die Rahmenbedin-
gungen, über die wir sprechen müssen, wenn es 
um Erlasse und Verordnungen geht, die noch 
vorzulegen sind. 

Auch ich kann mich im Grunde genommen kurz-
fassen: § 14 hat für uns eine ganz besondere Be-
deutung, weil wir uns mit dem Wahlrecht, das den 
Eltern eingeräumt wird, einverstanden erklären. 
Wir meinen, dass bei vielen Eltern angesichts der 
Veränderungen im Schulsystem noch große 
Ängste bestehen. Ich glaube allerdings, dass es 
vielen Eltern aufgrund des ihnen eingeräumten 
Wahlrechts leichterfallen wird, sich zu entschei-
den. Dann steht nämlich kein Zwang mehr dahin-
ter, sondern sie können sehr genau schauen, 
welche Systematik zur Entscheidung ansteht. 
Genauso wichtig ist für uns aber auch, dass die 
Eltern die Chance bekommen müssen, sich wei-
testgehend unabhängig beraten zu lassen. Das 
heißt: Es darf in erster Linie nicht eine institutio-
nelle Beratung geben, sondern die Beratung 
muss als separates System angeboten werden 
und dazu dienen, dass die Eltern die Entschei-
dung zum Wohle ihres Kindes leichter treffen 
können.  

Zu den §§ 59 und 61 ist schon viel gesagt wor-
den. Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle 
kurzfassen. Ich schließe mich insbesondere den 
Ausführungen meines Vorredners an. Gerade 
§ 61 veranlasst mich zu der Frage, ob nicht gera-
de durch ihn behinderte Menschen diskriminiert 
würden, wenn er in der vorliegenden Fassung 
verabschiedet würde. Wir bitten darum, diese 
beiden Paragrafen entsprechend nachzubessern. 
Behinderungen dürfen nicht als Begründung für 
eine Überweisung von einer Schulform an eine 
andere Schulform herangezogen werden. Dass 
es möglich sein soll, behinderte Kinder wieder an 
Förderschulen zu schicken, geht meines Erach-
tens einen Schritt zu weit und ist einfach un-
menschlich.  

Zu § 183 c: Hier bereitet uns die Einführung der 
sogenannten Schwerpunktschulen besondere 

Sorgen. Die Gruppe der blinden und der sehbe-
hinderten Menschen ist eher klein. Wir gehen da-
von aus, dass unter den Begrifflichkeiten „sehbe-
hindert“ und „blind“ auch taubblinde Schülerinnen 
und Schüler, mehrfachbehinderte Blinde und seh-
behinderte Schülerinnen und Schüler sowie blin-
de und sehbehinderte Schülerinnen und Schüler 
zusammengefasst werden. Für den Bereich der 
taubblinden oder mehrfachbehinderten Schüle-
rinnen und Schüler wird es - davon sind wir fest 
überzeugt - auch weiterhin spezielle Angebote 
geben müssen. Insofern sprechen wir uns letzt-
endlich auch für den Fortbestand der vorhande-
nen Förderschulen Sehen oder der Förderschu-
len für taubblinde Kinder aus. Die Eltern müssen 
für diese Kinder ebenfalls gleichwertige Rahmen-
bedingungen vorfinden.  

Im Bereich der sonderpädagogischen Versorgung 
ist es letztendlich so, dass wir aufgrund der klei-
nen Zahl dieses Personenkreises Angst haben, 
dass sich die sonderpädagogischen Rahmenbe-
dingungen nicht entsprechend weiterentwickeln 
können. Darüber hinaus haben wir Sorgen bezüg-
lich der Frage, wie es mit der Ausbildung von 
Blinden- und Sehbehindertenpädagogen in Ham-
burg weitergehen soll bzw. welche Wege Nieder-
sachsen einschlagen will. Von daher gibt es gute 
Gründe dafür zu sagen: Wir brauchen weiterhin 
eine Förderschule Sehen; sie muss sich aller-
dings hin zu einem Kompetenzzentrum verän-
dern. So muss etwa die Medienversorgung blin-
der und sehbehinderter Schülerinnen und Schüler 
in der Inklusion sichergestellt werden. Auch die 
Frühförderung in Spezialeinrichtungen für blinde 
und sehbehinderte Kinder muss gewährleistet 
sein. Darüber hinaus muss klar sein, dass die 
Fortbildungsangebote für Blinden- und Sehbehin-
dertenpädagogen an irgendeiner Stelle geplant 
und begleitet werden müssen. 

Darüber hinaus muss das Kompetenzzentrum 
Sehen die Beschulung derjenigen Schülerinnen 
und Schüler sicherstellen, deren Eltern sich nicht 
für eine inklusive Beschulung entschieden haben. 
Das gilt in erster Linie für den Bereich der mehr-
fachbehinderten blinden und sehbehinderten 
Schülerinnen und Schüler, aber auch für diejeni-
gen blinden und sehbehinderten Schülerinnen 
und Schüler, die aus dem familiären oder ande-
ren Gründen den unter Umständen „sichereren“ 
Weg der Förderschule gewählt haben. 

Jetzt zu den Rahmenbedingungen: Wir haben 
uns am Anfang schwergetan zu sagen: Kann man 
das, was im Gesetz steht, uneingeschränkt positiv 
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sehen? - Die Richtung ist allemal stimmig. Auf der 
anderen Seite aber fehlen zahlreiche Informatio-
nen, die meines Erachtens jedoch notwendig 
sind, wenn man beurteilen können will, ob wir 
wirklich auf dem Weg sind. Welche Rahmenbe-
dingungen finden Eltern und Kinder künftig dann 
vor, wenn sie sich für die Inklusion entscheiden? - 
Wir hatten erfreulicherweise verschiedentlich Ge-
legenheit, mit dem Kultusminister selbst, aber 
auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seines 
Hauses über genau diese Rahmenbedingungen 
zu sprechen. Wenn diese Dinge tatsächlich so 
eintreffen, wie es geplant ist, dann muss ich sa-
gen: Niedersachsen ist auf einem guten Weg, die 
Inklusion erfolgreich umzusetzen.  

Ich bin davon überzeugt, dass der vorliegende 
Gesetzentwurf geeignet ist, die inklusive Schule 
einzuführen, auch wenn das Elternwahlrecht nicht 
die reine Lehre ist. Ich glaube jedoch, dass es 
notwendig ist, den Eltern die Angst vor den Ver-
änderungen zu nehmen, die auf sie und ihre Kin-
der in der Schule in Zukunft zukommen werden. 
Wir unterstützen diesen Weg. Ich möchte Ihnen 
ausdrücklich versichern, dass unser Verband be-
reit ist, die jeweils politisch Verantwortlichen auf 
diesem Weg konstruktiv, aber auch kritisch zu 
begleiten. Wir sind ferner bereit, mitzuarbeiten, 
wenn es darum geht, die Teilhabe und die 
Selbstbestimmung behinderter Menschen zu för-
dern.  

Eine kurze Ergänzung noch: Unseres Erachtens 
muss mit der Inklusion schon im Jahr 2012 be-
gonnen werden. Die Eltern warten inzwischen seit 
mehreren Jahren auf klare rechtliche Verhältnis-
se. Mir ist völlig klar, wie es zu diesem Lösungs-
ansatz gekommen ist, die Einführung der Inklusi-
on schon ab 2012 auf freiwilliger Basis zu ermög-
lichen. Das beruhigt sicherlich die eine oder ande-
re Kommune. Ich bin allerdings der Auffassung, 
dass wir hier eher klare rechtliche Verhältnisse 
brauchen; denn jedes Jahr, in dem wir den Eltern 
und ihren Kindern klare rechtliche Rahmenbedin-
gungen vorenthalten, wird in den einzelnen 
Schullaufbahnen unter Umständen ein verlorenes 
Jahr sein. Wir appellieren deshalb an Sie, den 
Mut zu haben und schon 2012 mit der Einführung 
der inklusiven Schule in Niedersachsen zu begin-
nen. 

 

Verband Sonderpädagogik 

Fricke: Herr Vorsitzender! Meine Damen und 
Herren! Sie werden von uns noch eine Art Reader 
bekommen, der nicht nur unsere Stellungnahme 
enthält, sondern vier weitere Papiere zu Berei-
chen, die wir mit Blick auf die Gelingensbedin-
gungen für ganz zentral halten.  

Unser Verband plädiert für eine möglichst breite 
parlamentarische Basis bei der Verabschiedung 
des Gesetzes zur inklusiven Bildung. Deshalb ist 
es gut, dass wir alle Gesetzentwürfe vorliegen 
haben. Wir haben in unserer Stellungnahme die-
jenigen Punkte vorangestellt, von denen wir den-
ken, dass sie eine Konsensbasis bilden, oder ei-
ne Problembeschreibung, die für alle Fraktionen 
bei der Einrichtung der inklusiven Bildung von 
Bedeutung sein wird.  

Unser Verband begrüßt die Formulierung des § 4 
ausdrücklich; denn mit diesem Paragrafen wird 
deutlich, dass es um einen Umbau der Schule 
geht, nicht mehr aber nur um individuelle Unter-
stützungsbedarfe, die auch individuell in ein be-
stehendes System integriert werden müssen. In 
der Tat stehen wir hier vor einem Paradigmen-
wechsel. Es ist gut, dass das in § 4 auch so deut-
lich zum Ausdruck gebracht wird. Wenn die nie-
dersächsischen Schulen inklusive Schulen wer-
den sollen, brauchen sie dabei Unterstützung. 

Klärungsbedarf besteht z. B. im Hinblick auf die 
Aufgabenverteilung zwischen dem Land und den 
Schulträgern. Es besteht Klärungsbedarf hinsicht-
lich der gesellschaftlichen Einbettung der Vernet-
zung mit Jugend- und Sozialämtern, und es be-
steht Unterstützungsbedarf bei der Schulentwick-
lung. Das geht über die momentane Qualifizie-
rung von Tandems hinaus. Diese Unterstützung 
hat ja eine klare unterrichtliche Ausrichtung. „In-
klusive Schule“ in § 4 bedeutet aber auch einen 
Schulentwicklungsprozess, der ebenfalls begleitet 
und unterstützt werden muss. 

Ich möchte jetzt noch einen Punkt unterstreichen, 
den eben auch Herr Lange schon betont hat: Die 
untergesetzlichen Regelungen werden für das 
Gelingen der Inklusion von entscheidender Be-
deutung sein. Nach allen Erfahrungen in den 
Bundesländern, in denen es Probleme und 
Schwierigkeiten gegeben hat, kann man sagen, 
dass es die untergesetzlichen Regelungen sind, 
die letztendlich den Prozess steuern.  
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Hierzu möchte ich anmerken, dass wir in Nieder-
sachsen einen Erlass über die Mobilen Dienste 
benötigen. Ein solcher Erlass fehlt bislang. Wir 
brauchen ihn jedoch, weil das sonderpädagogi-
sche bzw. pädagogische Instrumentarium von 
äußerster Heterogenität ist. Wir haben im Bereich 
der Mobilen Dienste Unklarheiten bezüglich der 
verschiedenen Förderschwerpunkte. Wir haben 
einige Dinge überhaupt nicht erfasst. Dies gilt 
z. B. für den Bereich der Beratungs- und Unter-
stützungssysteme im Bereich Emotionale und 
Soziale Entwicklung. Diese Dinge werden zu 
Recht als sehr wesentlich angeführt; erlassmäßig 
sind sie in Niedersachsen bisher aber nirgendwo 
fixiert worden. Insofern haben wir in diesem Bun-
desland auch eine unglaubliche Fülle an Formen. 
Hier bedarf es einer Vereinheitlichung.  

Ich bin sehr dankbar dafür, dass hier auch das 
Thema „Autismus“ mehrfach angesprochen wor-
den ist. Auch mit Blick auf dieses Thema gibt es 
hier in Niedersachsen aber sehr unterschiedliche 
Modalitäten. Auch das muss über Erlasse gere-
gelt werden. Auch hier könnte man über die Mobi-
len Dienste handeln. Auch der Bereich der unter-
stützen Kommunikation, den Frau Professor Dr. 
Erdelyi gleich noch näher erläutern wird, ist hier-
bei von großer Bedeutung.  

Bezüglich des Starts der Inklusion nehmen wir ei-
ne sehr klare Position ein. Aus unserer Sicht gibt 
es keinen sachlich nachvollziehbaren Grund da-
für, weshalb mit der Inklusion nicht schon 2012 
begonnen werden sollte. Mir erschließt sich auch 
nicht, warum von einer Planungsvorgabe abgewi-
chen worden ist, die eigentlich landesweit kon-
sensfähig war. Wir, aber auch die meisten Schu-
len sind davon ausgegangen, dass die Planungs-
vorgaben so umgesetzt werden. Aus unserer 
Sicht gibt es keinen nachvollziehbaren Grund für 
ein Abweichen davon. Wir plädieren dafür, schon 
im Jahr 2012 mit der Inklusion zu beginnen. Die 
Übergangslösungen können unter Umständen zu 
argen Verzerrungen führen. Wenn z. B. benach-
barte Schulträger unterschiedlich verfahren, re-
den wir von wenigen Kilometern, die die Kinder in 
die eine oder andere Art unterteilen. Das ist eine 
Regelung, die aus unserer Sicht keine wirkliche 
Lösung darstellt.  

Jetzt möchte ich über die Einbeziehungen derje-
nigen Förderschwerpunkte sprechen, die momen-
tan von der sonderpädagogischen Grundversor-
gung mit erfasst werden. Vonseiten der GEW ist 
gesagt worden, das fiele hinter die Grundversor-
gung zurück. Das ist auch eine andere Denkwei-

se als die Grundversorgung. Es wird gesagt: Der 
Förderschwerpunkt Lernen bleibt als derjenige 
Schwerpunkt übrig, dessen Einführung in der in-
klusiven Bildung im Grundschulbereich dazu 
führt, dass die entsprechende Förderschule auf-
gehoben wird. Bei allen anderen Förderschwer-
punkten ist das aber nicht so. Damit haben wir 
uns faktisch von den regionalen Konzepten ver-
abschiedet, die das als Einheit gesehen haben.  

Uns ist nicht ganz klar, warum jetzt von diesem 
Erfolg versprechenden Weg abgewichen wird. Wir 
wissen, dass es nie eine universitäre Evaluation 
gegeben hat. Deshalb haben wir jetzt keine verifi-
zierbaren Daten und Erfahrungen, sondern wir 
sprechen etwas episodenhaft darüber, wie man 
das empfindet oder welche Meinung man dazu 
hat. Auch wir können nicht anders vorgehen. 
Aber die Rückmeldungen, die wir bekommen, 
sind hinsichtlich des Bereiches Lernen positiv. Sie 
sind auch für die Bereiche Sprache und Sprechen 
positiv. Schwierigkeiten werden uns hingegen 
immer wieder für die Bereiche Emotionale und 
Soziale Entwicklung gemeldet. Auf diesen 
Schwerpunkt möchte ich nachher noch einmal 
gesondert eingehen.  

Wenn man davon abweicht und sagt, wir nehmen 
jetzt nur noch den Förderschwerpunkt Lernen, 
dann ist das wenig konsequent. Man verabschie-
det sich damit von der Grundversorgung. Man 
konzipiert jetzt etwas, was es bisher noch nie ge-
geben hat. Im Grunde genommen hat man eine 
isolierte Lösung hergestellt. Konsequenter wäre 
es dann, auch im Primarbereich kontinuierlich das 
Elternwahlrecht zur Grundlage zu machen. Das 
wäre jedenfalls konsequenter, als nur zu sagen: 
Wir nehmen lediglich einen Förderschwerpunkt, 
und der führt dann zu einer strukturellen Verände-
rung. - Wenn man das macht, kann man ebenso 
gut auch sagen: Wir nehmen das Elternwahlrecht 
als Grundlage für die Gestaltung des sonderpä-
dagogischen und des allgemeinen pädagogi-
schen Angebotes. - In diesem Fall hätte man das 
Wahlrecht schon in der Grundschule, in der Pri-
marstufe etabliert. Aufgrund der vorgesehenen 
Gesetzesänderung ist aber keine Schlüssigkeit 
mehr gegeben. Aus diesem Grunde müsste über 
Alternativen nachgedacht werden.  

Ich habe über den Förderschwerpunkt Emotionale 
und Soziale Entwicklung gesprochen. Ich habe 
darüber gesprochen, dass die erfolgreichen Bera-
tungs- und Unterstützungssysteme momentan 
keine Erlassgrundlage haben. Sie sind auch nicht 
überall eingeführt worden. Um diesen wichtigen 
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Förderschwerpunkt in die inklusive Bildung integ-
rieren zu können, ist es aus unserer Sicht erfor-
derlich, ein Dreisäulenmodell zu fahren. Es ist zu 
klären, was in der sonderpädagogischen Grund-
versorgung für den Bereich Emotionale und Sozi-
ale Entwicklung zu leisten ist; präventiv und bei 
festgestelltem sonderpädagogischem Förderbe-
darf. Darüber hinaus ist zu klären, wann die Bera-
tungs- und Unterstützungssysteme bei eingeführ-
ter Grundversorgung wirksam und tätig werden 
können. Außerdem ist darüber nachzudenken, 
welche temporären schulischen Angebote wir im 
sonderpädagogischen Bereich darüber hinaus 
vorhalten müssen, immer mit dem Ziel, dass die 
zuständige Schule die allgemeine Schule bleibt.  

Wir brauchen hier ein Höchstmaß an Flexibilität. 
Diejenigen, die dort arbeiten, haben uns im Grun-
de genommen eine Fülle von Hinweisen gege-
ben, die wir in unser Papier mit aufgenommen 
haben. Also: Veränderung der curricularen Vor-
gaben und der Stundentafeln, ferner die Möglich-
keit von Werkstattunterricht und die Möglichkeit 
von Unterricht, der an kommunale Angebote an-
geknüpft. - All diese Maßnahmen sind - das sage 
ich einmal vorweg - besser als § 59. - Dazu kom-
me ich aber gleich noch einmal an anderer Stelle.  

Die Frage der Ressourcen ist zu Recht als ent-
scheidend bezeichnet worden. Mit dem Argument 
der Ressourcen kann man integrative oder inklu-
sive Settings so aushöhlen, dass sie finanziell 
nicht mehr darstellbar sind. Das weiß ich. Es gibt 
bestimmte Forderungen zu Ressourcen, für die 
man sicherlich viel Beifall bekommt: Durchgängi-
ge Doppelbesetzung, Sonderpädagogen, wissen-
schaftliche Begleitung. - All das ist wünschens-
wert, aber nicht realisierbar. Wenn wir aber sa-
gen, dass das, was in Niedersachsen in der 
Grundversorgung derzeit angeboten wird, nicht 
ausreicht, dann kann man sich auf das Gutachten 
der Professoren Klemm und Preuss-Lausitz für 
die Nordrhein-Westfälische Landesregierung stüt-
zen. Das sind zwei dezidierte Inklusionsbefürwor-
ter, die für Nordrhein-Westfalen errechnet haben, 
welche Ressourcen benötigt werden. Dort wird 
anders gerechnet als in Niedersachsen. Nieder-
sachsen hat sich bei der Bemessung der Grund-
versorgung an der Stundentafel der Förderschu-
len orientiert. Diese Stundentafel ist aber schon 
seit Jahren nicht mehr angepasst worden und 
stellt deshalb nur eine Orientierung auf niedrigem 
Niveau dar. In Nordrhein-Westfalen hingegen sind 
die Schülerinnen und Schüler mit festgestelltem 
sonderpädagogischem Förderbedarf hochge-
rechnet worden. Auf dieser Basis sind Stunden-

zuweisungen vorgenommen worden. Die Zuwei-
sungen liegen bei drei Stunden pro Klasse - ana-
log zu unserer Grundversorgung - und bei 
3,7 Lehrerstunden. Die 0,7 Stunden sind für be-
stimmte Tätigkeiten wie Beratung, Gespräche und 
anderes mehr, aber auch für Entlastungstatbe-
stände vorgesehen. Das ist etwas, was in Nieder-
sachsen immer gefordert wurde, aber noch nie 
gemacht worden ist. Ich finde es legitim, sich hier 
an dem, was der Nordrhein-Westfälische Landtag 
berät, zu orientieren.  

Darüber hinaus sieht Nordrhein-Westfalen - mei-
nes Erachtens sehr praxisnah - eine Zuweisung 
von Stunden an Regionen und von Stunden an 
Schulen vor. Über die Regionen gibt es ein Steu-
erungsinstrument insofern, als Stunden etwa für 
Brennpunktschulen flexibel eingesetzt werden 
können. Uns wird immer wieder gesagt, dass dies 
von großer Bedeutung und von großer Wichtigkeit 
sei. 

Wenn wir über Ressourcen sprechen, muss auch 
über die Leitungszeiten von Förderzentren ge-
sprochen werden. Ich finde es sehr wichtig, dass 
diese Leitungszeiten im Zusammenhang mit der 
aktuellen Arbeitszeitregelung für Schulleitungen 
geregelt und nicht mit dem Hinweis darauf ver-
schoben werden, man brauche zunächst einmal 
ein Gesetz. Die Schulleitungen machen diese Ar-
beit bereits seit zehn Jahren. Wenn sie jetzt er-
fahren, dass sie einen Ausgleich erst dann be-
kommen, wenn das Gesetz verabschiedet worden 
ist, dann wird das mancher nicht gerade als Wert-
schätzung seiner Tätigkeit empfinden.  

Ferner müssen auch mit Blick auf die Pädagogi-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Vorga-
ben des Zuweisungserlasses aus dem Jahr 2003 
erweitert werden. Wir brauchen hier ganz eindeu-
tig ein höheres Stundenkontingent für die Zu-
sammenarbeitstätigkeiten dieser Gruppen, die für 
den inklusiven Prozess sehr wichtig sind.  

Ich bitte den Niedersächsischen Landtag, all das, 
was wir momentan im Bereich der Einzelfälle, der 
Integrationshilfe und anderem mehr erleben, sehr 
ernst zu nehmen. In Niedersachsen hat sich an 
den Schulen ein dauerhafter Billiglohnsektor ent-
wickelt. Dort wird zum Teil unter Bedingungen 
gearbeitet, die nur sehr schwer zu legitimieren 
sind. Niedersachsen stützt sich fest auf diesen 
Personenkreis. Hier gibt es Landesaufgaben, die 
nicht mehr vom Land wahrgenommen werden, 
und darüber hinaus fehlt eine Vernetzung zwi-
schen dem Kultusministerium und dem Sozialmi-
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nisterium. Eine solche Vernetzung aber ist not-
wendig, wenn man feststellen will, in welcher 
Weise die Zuständigkeiten vor Ort geregelt wer-
den. Die Verunsicherung der Schulträger ist groß. 
Die Behandlung in den Regionen ist höchst un-
terschiedlich. Die Eltern müssen sich Unterstüt-
zung gelegentlich wirklich erkämpfen. Es wäre 
gut, wenn man hier Planbarkeit und Verlässlich-
keit hineinbringen würde.  

Ich komme jetzt zu § 183, also zu den Schwer-
punktschulen: Die Schwerpunktschulen werden 
sicherlich etwas sein, was wir in Niedersachsen 
beobachten müssen. Die Schulträger haben be-
reits angefragt, ob das nicht auf Dauer gemacht 
werden könnte. Im Gutachten für Nordrhein-
Westfalen wird ernsthaft darüber gesprochen, 
welche pädagogischen Vorteile Schwerpunkt-
schulen bieten. Wenn man eine Frist bis 2018 
einräumt, wäre es wichtig, vor Ort zu evaluieren, 
wie sich diese Schwerpunktschulen entwickeln. 
Sind sie gewollt, dann werden sie angenommen. 
Oder sind sie nur ein Übergangsphänomen bis zu 
dem Zeitpunkt, bis zu dem sich die ganze Region 
entsprechend entwickelt hat? - In dem Gutachten 
für den Nordrhein-Westfälischen Landtag ist 
durchaus auch von pädagogischen Überlegungen 
die Rede, die bei der Auswertung betrachtet wer-
den könnten.  

Was den § 59 angeht, kann ich mich meinen Vor-
rednern anschließen. Unser Verband lehnt den 
§ 59 in der vorliegenden Fassung ab. Aus unse-
rer Sicht gibt es keine Instanz, die in der Lage wä-
re, zu entscheiden, ob ein Kind inklusionsfähig ist 
oder nicht. Auch entsprechende Kriterien für eine 
solche Entscheidung fehlen bisher. Letztendlich 
geht es darum. Unser Weg wäre der der intensi-
ven Beratung. Die Beratungskompetenz der För-
derzentren müsste gestärkt werden. Die Eltern 
müssten in ihren Überlegungen begleitet werden. 
Es darf aber keine administrative Entscheidung 
auf vager Basis herbeigeführt werden. 

Über § 61 ist alles gesagt worden. Ordnungs-
maßnahmen aufgrund einer vorliegenden Behin-
derung dürfen noch nicht einmal auch nur im An-
satz angedacht werden. Der Begriff der Diskrimi-
nierung ist hier schon mehrfach gefallen. Ich 
möchte ihn vorsichtig verwenden. Unter konzepti-
onellen Gesichtspunkten wäre es sehr unglück-
lich, wenn man an dieser Stelle aufgrund einer 
Ordnungsmaßnahme eine sonderpädagogische 
Förderung an einer Förderschule vorsehen wür-
de. Das Signal wäre falsch. Wenn Sie solche 
Probleme haben, dann müssen sie erzieherisch-

pädagogisch und flexibel gelöst werden. An die-
ser Stelle halte ich eine Ordnungsmaßnahme für 
nicht akzeptabel.  

Frau Prof. Dr. Erdelyi: Ich möchte auf § 162 in 
Verbindung mit § 154 eingehen. Hier geht es um 
die Möglichkeit der Erfüllung der Schulpflicht in 
einer Tagesbildungsstätte und demgegenüber um 
das Recht auf Bildung auf der Grundlage gleicher 
Bildungschancen. Ich sehe hier einen Wider-
spruch. Wenn ich gleiche Bildungschancen ernst 
nehme, bedeutet das, dass jedes Kind das glei-
che Recht auf den Besuch einer unter staatlicher 
Aufsicht stehenden Schule hat. Außerdem hat es 
das gleiche Recht auf akademisch ausgebildete 
Lehrkräfte.  

Auch wenn es so sicherlich nicht beabsichtigt ist, 
so beobachte ich dennoch je nach Standort, dass 
die Tagesbildungsstätten zum Teil zu einer Selek-
tion schwerstbehinderter Schülerinnen und Schü-
ler führen. Damit jetzt keine Missverständnisse 
auftauchen: Mir geht es nicht darum, die Arbeit 
der Tagesbildungsstätten zu diskreditieren oder 
die Abschaffung dieser Einrichtungen zu fordern. 
Ich kenne einige Tagesbildungsstätten und auch 
einige Schulen aus dem Förderbereich GE per-
sönlich. Überall gibt es sehr gut arbeitende Ein-
richtungen. Andere könnten sich aber noch ein 
bisschen mehr bemühen. Das ist für mich jedoch 
nicht das entscheidende Kriterium. Entscheidend 
ist für mich vielmehr die Chancengleichheit.  

Meines Erachtens ist es schlichtweg eine nationa-
le Peinlichkeit, dass es Niedersachsen immer 
noch nicht geschafft hat, diese Umwandlung zu 
vollziehen, die in anderen Bundesländern zum 
Teil schon vor 20 Jahren stattgefunden hat. Die 
Modelle liegen doch auch hier in Niedersachsen 
vor. Man kann die Trägerschaften zur Sicherung 
des Tagesstättenpersonals, der Gebäude und 
auch der vorhandenen Strukturen sicherlich auf-
rechterhalten. Vonseiten des Staates muss aber 
entsprechendes Lehrpersonal zugewiesen wer-
den, und außerdem müssen die dort tätigen Heil-
pädagogen nachqualifiziert werden. Man kann 
nicht sagen: Wir schicken alle heim. - Das sind 
Personen, die über viele Jahre hinweg Erfahrun-
gen gesammelt haben und sehr gut arbeiten. Sie 
müssen aber entsprechend qualifiziert werden.  

Von daher würde ich sogar noch einen Schritt 
weitergehen als Herr Röhr und sagen: § 162 
reicht meiner Ansicht nicht aus, sondern die Um-
wandlung der Tagesbildungsstätten in Schulen 
sollte schon auf Gesetzesebene formuliert wer-



16. WP Kultusausschuss - 98. - öffentliche - Sitzung am 16. Dezember 2011 Seite 43 von 55 

den. Die einzelnen Schritte können dann hinge-
gen auf untergesetzlicher Ebene geregelt werden.  

Damit bin ich auch schon bei der Ausbildung an-
gelangt: Im Moment nimmt der Bedarf an Son-
derpädagogen stetig zu. An den Universitäten 
melden sich für diesen Bereich auch genügend 
Bewerberinnen und Bewerber. Ich habe mir die 
aktuellen Zahlen von Oldenburg noch einmal an-
geschaut, die mit denen von Hannover vergleich-
bar sind. Wir hatten in diesem Sommer 1 551 
Studienbewerberinnen und -bewerber auf 133 
Studienplätze. Unsere Lehrkapazitäten sind bis 
an die Obergrenze ausgeschöpft. Der Wunsch 
nach Ausweitung der Kapazitäten steht den aktu-
ellen Regelungen völlig entgegen. Zum einen dür-
fen Lehrer nicht mehr abgeordnet werden - wenn, 
dann maximal nur noch mit einer halben Stelle. 
Wir können immer wieder sehr froh sein, dass es 
uns gelingt, überhaupt noch Lehrkräfte zu finden, 
die über ausreichende Qualifikationen, Kenntnis-
se und Erfahrungen verfügen, die sie an Studie-
rende weitergeben können. Wir dürfen die Zahl 
unserer Lehrkräfte schlicht und ergreifend nicht 
aufstocken - das ist ein harter Kampf -, obwohl sie 
gebraucht werden und andere nicht so schnell zu 
finden sind. 

Ein anderes Problem ist, dass das Wissen-
schaftsministerium in diesem Jahr angewiesen 
hat, das Gehalt für wissenschaftliche Mitarbeiter 
um zwei Stufen von TV-L 13 auf TV-L 11 abzu-
senken. Auch hier finden aktuell die ersten harten 
Kämpfe statt. Auf dem Konto macht das je nach 
Gehaltsstufe einen Unterschied von bis zu 500 
Euro aus. Wie sollen wir jetzt noch qualifiziertes 
Lehrpersonal finden? - Die Leute verdienen an 
den Schulen mehr als an der Universität. Das 
kann nicht sein. Vor diesem Hintergrund haben 
wir Probleme, Lehrpersonal zu finden. Die Kapa-
zitäten sind eng.  

Gleichzeitig sollen wir für die Regelstudiengänge 
Module für die inklusive Bildung entwickeln. Wir 
haben dafür aber keine Kapazitäten. Deshalb be-
steht hier ein dringender Handlungsbedarf.  

Wenn man die Umwandlung der Tagesbildungs-
stätten angeht, werden noch einmal zusätzliche 
Lehrkräfte im Förderbereich Geistige Entwicklung 
benötigt. Im Moment haben wir 81 GE-Schulen 
und 43 Tagesbildungsstätten. Aber nur in Olden-
burg werden Absolventen für den Förderschwer-
punkt Geistige Entwicklung ausgebildet. Wir ha-
ben etwa 70 Absolventen pro Jahr, die diesen 
Förderschwerpunkt anwählen. Also auch hier gibt 

es eine deutliche Diskrepanz. Schließlich brau-
chen wir zusätzliche Nach- und Weiterqualifizie-
rungsangebote. Aber auch dafür fehlen die erfor-
derlichen Kapazitäten.  

Jetzt noch einige Anmerkungen zu einem völlig 
anderen Punkt, nämlich zur unterstützten Kom-
munikation, die ich hier im Bereich der Mobilen 
Dienste verordnen möchte. Ausführliche Informa-
tionen werden Sie von uns noch schriftlich be-
kommen. Deshalb jetzt nur ganz kurz zu der Fra-
ge, worum es hier eigentlich geht. - Wir sprechen 
von Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonven-
tion. Die meisten lesen nur den Artikel 24 Abs. 1: 
Gemeinsamer Unterricht, gemeinsame Bildung. - 
Lesen Sie bitte aber auch die folgenden Absätze 
3 und 4. Dort heißt es eindeutig, dass die Perso-
nen, die nicht oder nur äußerst eingeschränkt 
lautsprachlich kommunizieren können, ein An-
recht auf Unterstützung in der Kommunikation, 
ein Anrecht auf aus- und fortgebildete Fachleute 
haben. Hier geht es vorrangig um Schülerinnen 
und Schüler mit motorischen oder geistigen Be-
einträchtigungen oder auch um autistische Schü-
lerinnen und Schüler, die Sprache vielfach hören, 
aber nicht sprechen können. Das sind nicht so 
wenige, wie man immer wieder meint. Es wird 
stets gesagt: Na ja, diese drei Leute, die kriegen 
wir auch noch mit. 

Bundesweit können an den Schulen für körperli-
che und motorische Entwicklung 20 % der Schü-
lerinnen und Schüler nicht oder nicht ausreichend 
sprechen. Im GE-Bereich schwankt der Anteil 
dieses Personenkreises zwischen 30 und 50 %. 
In Niedersachsen sind es an den KME-Schulen 
hingegen nur 6 %. Deshalb frage ich mich: Wo 
sind die Schülerinnen und Schüler? - Offenbar 
findet in Niedersachsen im Gegensatz zu den 
meisten anderen Bundesländern eine Verschie-
bung dergestalt statt, dass die, die nicht sprechen 
können, als geistig behindert eingestuft werden. 
Auch das ist ein Unding.  

Von daher wünschen wir uns, dass dieser empi-
risch erhobene Unterstützungs- und Beratungs-
bedarf - wir haben unsere Kolleginnen und Kolle-
gen in Niedersachsen flächendeckend befragt - 
erfüllt wird; denn diejenigen, die sich jetzt in der 
Ausbildung befinden, bekommen dies grundstän-
dig. Aber all diejenigen, die vor fünf oder mehr 
Jahren studiert haben, haben das nicht gelernt, 
obwohl die entsprechenden Methoden bereits seit 
20 Jahren bekannt sind und auch evaluiert wor-
den sind. Hier wäre der Mobile Dienst meines Er-
achtens eine gute Möglichkeit. Außerdem sollten 
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die Förderzentren als Beratungszentren bzw. 
Kompetenzzentren ausgebaut werden. Dann 
könnte eine flächendeckende Anbindung ge-
schaffen werden.  

 

Landesarbeitsgemeinschaft der Freien 
Wohlfahrtspflege Niedersachsen 

(Vorlage 18) 

Dr. Künkel: Herr Vorsitzender! Meine Damen und 
Herren! Vorab möchte ich sagen, dass die Freie 
Wohlfahrtspflege den Gesetzentwurf von seinem 
Ansatz her ausgesprochen begrüßt. Es ist zu hof-
fen, dass das Land Niedersachsen die Aufgabe, 
die es sich damit stellt, auch meistern wird; denn 
das, was mit Inklusion verbunden ist, stellt eine 
erhebliche Herausforderung dar, und zwar nicht 
nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch mit Blick 
auf die Aufnahme in den Köpfen.  

Ich beziehe mich auf die Drs. 16/2702. Ich werde 
mich dabei nur auf Einzelheiten beschränken und 
nicht unsere gesamte Stellungnahme durchge-
hen. Sie werden unsere Stellungnahme sicherlich 
schon gelesen haben oder aber erst noch zur 
Kenntnis nehmen. 

Eine Durchführungsverordnung zum Gesetzent-
wurf kann noch nicht vorliegen; das ist relativ klar. 
Hinsichtlich des Inklusionsgedankens muss man 
sich klarmachen, was das de facto bedeutet. Das 
bedeutet, dass man für jede Schülerin und jeden 
Schüler einen individuellen Bildungs- und Ent-
wicklungsplan erarbeiten und vorlegen muss. Ge-
nau dies bedeutet eine enorme Herausforderung 
an die Interdisziplinarität aller, die in der Schule 
tätig sind. Das heißt, dass man in Schulklassen 
mit einer Lehrkraft nicht mehr auskommen kann, 
sondern insbesondere zur Inklusion derer mit ei-
nem besonderen Unterstützungsbedarf andere 
pädagogische und therapeutische Fachkräfte he-
ranziehen muss, die während der Unterrichtsdau-
er anwesend sein müssen. Das ist eine Konse-
quenz, die wir aufgrund der Fachlichkeit als ge-
geben ansehen. Das wird sicherlich sofort auch 
Auswirkungen auf die Klassengrößen und auf die 
Kooperation mit den Eltern haben. Das im Einzel-
nen durchzudeklinieren, wird allerdings Aufgabe 
einer noch zu erarbeitenden Durchführungsver-
ordnung sein. Man muss sich aber darüber im 
Klaren sein, was das im Einzelnen bedeutet.  

Was uns bislang nicht ganz klar ist, ist Folgendes: 
Sind in diesen Gesetzentwurf auch die Förder-

schulen in freier Trägerschaft insoweit mit aufge-
nommen, dass auch sie Förderzentren werden 
können? - Das haben wir nicht finden können. 
Deshalb unsere Nachfrage. 

Jetzt noch zu einigen Einzelheiten, die auch 
schon von anderer Seite sicherlich angesprochen 
worden sind:  

In § 4 ist der Bezug auf § 61 Abs. 4 des Schulge-
setzes zu streichen, da hierdurch eine Regelung 
geschaffen wird, die einer Gleichbehandlung aller 
Schüler entgegenwirkt. Darüber besteht hier of-
fenbar Konsens, sodass ich dieses Thema nicht 
weiter vertiefen muss.  

§ 59 ist hier ebenfalls schon mehrfach angespro-
chen worden. Auch diese Vorschrift widerspricht 
in der vorliegenden Fassung dem Gleichheits-
grundsatz des Artikels 3 Grundgesetz. Hier soll 
das Wohl des einzelnen Kindes in den Blick ge-
nommen werden. Deshalb dürfen an dieser Stelle 
keine Sonderregelungen für Menschen mit Be-
hinderungen oder besonderem Unterstützungs-
bedarf geschaffen werden, sondern jedes einzel-
ne Kind muss in den Blick genommen werden. 
Deshalb schlagen wir vor, dass geeignete Instru-
mente und Verfahren entwickelt und bereitgestellt 
werden mögen, die jenseits der Lehrkräfte dar-
über entscheiden, in welcher Weise Kindes- und 
Elternwille sowie Lehrervorschlag zu berücksich-
tigen sind, damit hier einvernehmliche Regelun-
gen getroffen werden können und Willkürent-
scheidungen bzw. ablehnenden Entscheidungen 
entgegengewirkt werden kann. 

Ein letzter Punkt: Wir würden es ausgesprochen 
begrüßen, wenn die Evaluation nicht erst 2018, 
sondern angesichts der Komplexität der Angele-
genheit sofort beginnen würde. Das halten wir 
angesichts des Änderungsbedarfs, der mit dem 
Inklusionsgedanken verbunden ist, für unabding-
bar. Es sollte nicht darauf gewartet werden, bis 
Fehler gemacht werden, die nicht schon im lau-
fenden Prozess korrigiert werden könnten.  

 

Aktionsbündnis - Eine Schule für Alle 
(Vorlage 26) 

Frau Lübbers: Herr Vorsitzender! Meine Damen 
und Herren! So kurz wie meine Vorredner kann 
ich es nicht machen. Ich bitte dafür um Nachsicht. 
- Selbstkritisch möchte ich vorab anmerken, dass 
unsere Stellungnahme auch nach gründlichstem 
Durchlesen immer noch einige Fehler bezüglich 
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der Begrifflichkeiten und auch Tippfehler enthält. 
Gott sei Dank ist uns aber nicht das passiert, was 
den Regierungsfraktionen in deren Gesetzentwurf 
passiert ist. Dort ist die falsche Pluralform des 
Wortes „Wort“ verwendet worden. Ich gebe zu, es 
ist schwierig. Der Plural von „Wort“ ist nicht „Wor-
te“, sondern „Wörter“. - Okay. Aus Zeitgründen 
begrenzen wir uns auf die Drs. 16/4137, also auf 
den Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen. Zu 
dem Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen haben wir uns früher schon einmal geäu-
ßert. 

Wir freuen uns darüber, dass Artikel 24 der 
UN-Behindertenrechtskonvention nun auch in 
Niedersachsen zumindest ansatzweise umgesetzt 
werden soll. Wir begrüßen ferner, dass besagtem 
Gesetzentwurf die Originalfassung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention zugrunde gelegt worden 
ist und man nicht diese falsche Übersetzung - das 
ist ein Wort, das ich nicht mehr nenne -, sondern 
das Wort „Inklusion“ übernommen hat. Schließlich 
freuen wir uns darüber, dass die Formulierung 
„sonderpädagogischer Förderbedarf“ durch die 
Formulierung „Bedarf an sonderpädagogischer 
Unterstützung“ ersetzt worden ist. Das lässt er-
kennen, dass das Menschenrecht der Kinder an 
erster Stelle stehen soll.  

Eine „bessere Förderung“ in einer Sondereinrich-
tung wie einer Förderschule bedeutet derzeit häu-
fig, dass Schülerinnen und Schüler aus ihrem üb-
lichen sozialen Umfeld herausgenommen werden 
und in der Regel unnatürlich lange An- und Ab-
fahrtzeiten in Kauf nehmen müssen. Ich glaube, 
manch ein berufstätiger Mensch hat nicht so ei-
nen langen Arbeitstag wie manches Kind, das 
heutzutage an eine Förderschule „gekarrt“ wird, 
sage ich einmal so. Auch in den Fahrzeugen, in 
denen sie transportiert werden, möchte ich nicht 
länger als fünf Minuten sitzen.  

Dadurch haben die Kinder kaum die Möglichkeit, 
den Alltag mit der Familie und mit Freunden aus 
ihrem Wohnumfeld zu erleben. Eine gleichberech-
tigte Teilhabe ist damit von vornherein ausge-
schlossen. Hier sei zum wiederholten Male er-
wähnt, dass die Chancen der Förderschulabgän-
gerinnen und -abgänger auf dem Arbeitsmarkt 
nicht gut sind. Diese ausgrenzenden Bildungsan-
gebote legen daher keine Grundlage für die Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben als Erwachse-
ne. Angesichts der Schlagwörter „Fachkräfte-
mangel“ und „erfolgloser Schulbesuch“ denke ich, 
dass gut daran getan würde, wenn der Bildung 

insgesamt ein anderer Stellenwert eingeräumt 
würde. 

Wir begrüßen ferner, dass die Landesregierung 
für die Übergangszeit mehr Personal zur Verfü-
gung stellen möchte. Das im Entwurf beabsichtig-
te Festhalten an den Förderschulen bedeutet al-
lerdings, dass es auf lange Zeit weiter Doppel-
strukturen geben wird, wodurch viele Ressourcen 
im alten System gebunden werden, die an ande-
rer Stelle zur Umsetzung des Menschenrechts auf 
gemeinsame Beschulung dringend fehlen. Gera-
de weil wir in Niedersachsen keine Neuverschul-
dung mehr eingehen sollten, ist diese Entschei-
dung sehr fragwürdig.  

Wir bestreiten dabei nicht, dass es in seltenen 
Einzelfällen kurzfristige und kurzzeitige Alternati-
ven zu einer gemeinsamen Beschulung in großen 
Klassenverbänden geben muss. Dafür sind aller-
dings keine kompletten anderen Bildungsorte nö-
tig, sondern geschultes Personal, welches die 
Schülerinnen und Schüler, die Eltern und den 
Lehrkörper in der Regelschule unterstützt, damit 
es nicht zur Demotivation oder Eskalation kommt. 

Ich möchte nun auf einzelne Paragrafen des Nie-
dersächsischen Schulgesetzes eingehen. Auch 
wenn ich bislang noch nicht so viel dazu gehört 
habe, so gehe ich davon aus, dass § 4 von allen 
Seiten begrüßt wird. Auch wir begrüßen diese 
Vorschrift. Die klare Feststellung in Absatz 1, 
dass die öffentlichen Schulen inklusive Schulen 
sind, die allen Schülerinnen und Schülern einen 
barrierefreien und gleichberechtigten Zugang er-
möglichen, halten wir für unabdingbar und mei-
nen, dass dies eine wesentliche Voraussetzung 
auf dem Weg zur Erreichung des Ziels aus Arti-
kel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention ist. 
Wir als Juristen haben gelernt, dass man nicht 
immer nur einen Absatz lesen soll, sondern die 
ganze Vorschrift, nach Möglichkeit auch noch im 
Zusammenhang mit den Artikeln bzw. Paragrafen 
davor und danach. Von daher gehen wir davon 
aus, dass sich der Kultusausschuss und das Par-
lament insgesamt nicht nur den Absatz 1 des Ar-
tikels 24 zu Gemüte geführt haben.  

Wenn die Landesregierung die inklusive Bildung 
tatsächlich will, müssten konsequenterweise alle 
Ersatzschulen und auch alle Förderschulen als 
exklusive Schulen untersagt werden. Konsequen-
terweise müsste dann § 14 entfallen. Das aber 
scheint nicht gewollt zu sein.  
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Positiv anzumerken ist, dass das gemeinsame 
Lernen von allen Kindern und Jugendlichen nicht 
mehr davon abhängig gemacht wird, wie die or-
ganisatorischen, personellen und sächlichen Ge-
gebenheiten sind. So noch § 4 in der geltenden 
Fassung. 

Unverständlich ist aber, warum in dieser Vor-
schrift nicht die Bestimmungen zur Feststellung 
des Bedarfs an sonderpädagogischer Unterstüt-
zung geregelt worden sind. Aus unserer Sicht ge-
hört dies dringend in den Zusammenhang des § 4 
und darf nicht unkonkret bleiben. Eine Streichung 
des Artikels 2 ist nur sinnvoll, wenn bereits in § 4 
klar wird, wer die Feststellung des Bedarfs an 
sonderpädagogischer Unterstützung durchführt 
und auch beziffert, wie hoch dieser ist. Die bisher 
geltenden Regelungen gingen nicht auf den indi-
viduellen Bedarf ein, sondern vergaben je nach 
Behinderungsart pauschale Stundensätze, die für 
manche Schülerinnen und Schüler zu hoch, für 
andere Schülerinnen und Schüler aber auch zu 
niedrig waren. Schulen bekommen aus unserer 
Sicht keine pauschalierten Menschen in ihre 
Klassen, sondern Kinder mit konkretem Unter-
stützungsbedarf, die man nach Möglichkeit nicht 
in Schubladen stecken sollte. 

§ 4 ist deshalb um eine Bestimmung zur individu-
ellen Bedarfsfeststellung zu ergänzen. Bei der 
Feststellung hat der individuelle Förderbedarf 
maßgebend zu sein. Wir sind der Meinung, dass 
die Bedarfsfeststellung in derjenigen Schule er-
folgen muss, in der das Kind angemeldet wird. 
Dies vor dem Hintergrund, dass die Pädagogin-
nen und Pädagogen an der Schule den Bedarf 
vor Ort am besten einschätzen und auf aktuelle 
Entwicklungen zeitnah reagieren können. Auch 
deshalb ist es wichtig, alle Schulen mit einem 
Pool an sonderpädagogischen Fachkräften aus-
zustatten, die unabhängig von der Anzahl der be-
reits unterrichteten Schülerinnen und Schüler mit 
sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf tätig 
sind. Dies darf nicht nur für Grundschulen gelten, 
sondern muss auch in weiterführenden Schulen 
eingerichtet werden. Die der Schule zur Verfü-
gung gestellten sonderpädagogischen Fachkräfte 
müssen neben dem individuellen Bedarf der Kin-
der mit sonderpädagogischem Unterstützungsbe-
darf auch die Prävention und die Diagnostik aller 
Schülerinnen und Schüler ermöglichen. Die nach 
individueller Bedarfsfeststellung zugewiesenen 
Stunden können daher nicht dafür herhalten, die 
Diagnostik oder die Unterstützungsbedarfe ande-
rer Kinder abdecken zu müssen.  

Was den individuellen Unterstützungsbedarf an-
geht, soll der Minister in einem Radiointerview 
gesagt haben, dass man von zwei bis fünf Stun-
den ausgehen müsse. Ich weiß allerdings nicht, 
innerhalb welchen Zeitraums. Diese Aussage wi-
derspricht jedoch ganz eindeutig unserer Auffas-
sung, dass es einen individuellen Unterstüt-
zungsbedarf geben muss und dass nicht mit pau-
schalen Bedarfen gerechnet werden darf. 

Da § 14 nicht gestrichen, sondern nur geändert 
werden soll, haben wir auch hierzu einige Anmer-
kungen: Zweifel an einem ernsthaften Bemühen 
der Landesregierung zur Einführung der inklusi-
ven Schule in Niedersachsen kommen angesichts 
der Neuregelung des § 14 auf. Nicht nur aus 
Sicht steuerzahlender Bürgerinnen und Bürger ist 
nicht nachvollziehbar, aus welchem Grund die 
Strukturen der Förderschulen langfristig beibehal-
ten werden sollen. Eine von den Regierungsfrak-
tionen gewollte Festschreibung der teuren Dop-
pelstrukturen wird dadurch deutlich, dass ausge-
rechnet die Förderschulen zugleich Sonderpäda-
gogische Förderzentren werden sollen.  

Insbesondere die Neufassung in § 14 Abs. 3 
Satz 2 ist insoweit wirklichkeitsfremd und verlangt 
von Förderlehrerinnen und -lehrern in Sachverhal-
ten Unterstützung und Beratung, die sie bisher 
selbst nicht in der Praxis erleben, nämlich im täg-
lichen gemeinsamen Unterricht. Zum Erreichen 
des Ziels einer inklusiven Schule ist es unbedingt 
erforderlich, dass die sonderpädagogischen 
Fachkräfte auch dienstrechtlich an die Regelschu-
len angebunden sind, um dort mit allen anderen 
Fachkräften ein Team bilden und eine kontinuier-
liche Unterstützung für alle Beteiligten bieten zu 
können. Wenn Förderschulen Förderzentren wer-
den, sehen wir hier eine Kollision zwischen den 
Eigeninteressen der Förderschulen und dem In-
klusionsansatz. Die Entscheidung über den „bes-
ten Förderort für das Kind“ kann so schnell zur 
Entscheidung über den besten Arbeitsort der 
Lehrkräfte werden.  

Nun zu § 23 Abs. 3 - Streichung der Integrations-
klassen: Grundsätzlich kann auf die Einrichtung 
von Integrationsklassen verzichtet werden, wenn 
allen Schülerinnen und Schülern die Ressourcen 
zur Verfügung stehen, die ihr individueller Förder-
bedarf benötigt. Da allerdings noch unklar ist, ob 
mit dem gemeinsamen Unterricht teilweise für die 
Grundschulen 2012 oder alle zusammen 2013 
begonnen werden soll, ist die Regelung entspre-
chend anzupassen. Hier muss darauf geachtet 
werden, dass kein einziger Schülerjahrgang be-
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nachteiligt wird, weil die Integrationsklassen nicht 
mehr eingerichtet werden können, die anderen 
Unterstützungsmöglichkeiten aber erst ein Jahr 
später in Kraft treten.  

Zu § 59 haben hier schon sehr viele etliches ge-
sagt. Von daher werde ich diese Vorschrift über-
gehen.  

Was den § 60 angeht, so begrüßen wir dessen 
Streichung.  

Zu § 61: Die „Überweisung an eine Förderschule“ 
als Ordnungsmaßnahme für Schülerinnen und 
Schüler lehnen wir grundsätzlich ab.  

Zu § 141: Den vorgesehenen Änderungen könn-
ten wir unter der Voraussetzung zustimmen, dass 
die Einschränkung „in den Fällen der §§ 160 und 
161“ entfällt.  

Zu § 162 - Erfüllen der Schulpflicht: Hier unter-
stützen wir die Auffassung der Lebenshilfe, die 
bei vorherigen Anhörungen immer deutlich ge-
macht hat, dass auch Schülerinnen und Schüler, 
deren hoher Unterstützungsbedarf inklusive der 
räumlichen Bedingungen entsprechend gedeckt 
ist, in Regelschulen gehen können. Ich vermute, 
dass hierüber heute bereits gesprochen wurde. 
Die jetzigen Tagesbildungsstätten sollen keine 
Restschulden bleiben oder werden. Ich hoffe, 
dass darüber Konsens besteht. Aus unserer Sicht 
gibt es kein Kind, dem das Menschenrecht auf 
gemeinsamen Unterricht aufgrund seiner Behin-
derung versagt werden darf. Es gibt lediglich zu 
wenige Ressourcen oder nicht die richtigen Rah-
menbedingungen.  

Zu §  183 c - Übergangsvorschriften zur inklusi-
ven Schule: Wir erkennen an, dass es Regelun-
gen für eine Übergangszeit geben muss und die 
flächendeckende Einrichtung von inklusiven 
Schulen nur schrittweise erreicht werden kann.  

Problematisch ist allerdings, dass der einzelne 
Schulträger einen individuellen Anspruch auf ei-
nen inklusiven Schulbesuch in einer Regelschule 
direkt am Wohnort mit dem Verweis auf eine in 
zumutbarer Entfernung befindliche inklusive 
Schule verweigern kann. Wir fragen uns: Was ist 
„zumutbar“? Woran will man sich hier orientieren? 
Warum sollen behinderte und nicht behinderte 
Kinder ungleich behandelt werden? 

Mit dieser vagen Formulierung werden Eltern bis 
2018 wieder auf den Klageweg verwiesen. In 
Hannover haben wir gerade erlebt, dass der 

Schulträger beim Umbau einer seit Jahren inte-
grativ arbeitenden Grundschule auf den Einbau 
eines Aufzugs verzichtet hat, weil die Landes-
schulbehörde gesagt habe, die Stadt müsse nicht 
jede Schule barrierefrei machen. Damit haben wir 
unsere Schwierigkeiten. Hier müssen schon ab 
sofort alle Umbauten an Schulen die Barrierefrei-
heit berücksichtigen. Es geht uns aber nicht nur 
um die Kinder, sondern auch um deren Eltern, die 
zum Teil auch mobilitätseingeschränkt sind. Dar-
über hinaus kenne auch ich Lehrerinnen und Leh-
rer, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind. 
Auch deshalb wäre es gut, wenn Schulen grund-
sätzlich barrierefrei sind.  

Eine Bemerkung am Rande: Ich glaube, nicht nur 
in Hannover werden Schulen als Wahllokale bei 
Bundestags- Landtags- oder Kommunalwahlen 
genutzt. Ferner werden Schulräume zum Zweck 
der Erwachsenenbildung zur Verfügung gestellt. 
Würden Schulen grundsätzlich barrierefrei gestal-
tet, könnten auf diese Weise die Bedürfnisse vie-
ler Menschen „erschlagen“ werden; auch über 
den Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonven-
tion hinaus. 

Des Weiteren bleibt auch bei positiver Anwen-
dung des § 183 im Sinne der Schülerinnen und 
Schüler mit Behinderung noch das Problem der 
schon an Förderschulen lernenden Kinder, die 
ebenfalls seit 2009 ein individuelles Menschen-
recht auf gemeinsamen Unterricht haben. Wir ge-
hen nicht davon aus, dass alle Eltern von Förder-
schulkindern ihre Kinder auf eine Regelschule 
umschulen wollen, vor allem dann nicht, wenn die 
Schulzeit bald zu Ende ist. Aber die UN-Konven-
tion gilt grundsätzlich für alle Kinder und nicht nur 
für die, die erst nach 2005 geboren wurden. Des-
halb muss es im Einzelfall unter Erbringung der 
angemessenen Vorkehrungen auch jetzt schon 
möglich sein, jenseits der Einschulung und nach 
der 5. Klasse dieses Menschenrecht der Teilhabe 
ohne Aussonderung umzusetzen. Gleiches gilt 
auch für Schülerinnen und Schüler, bei denen ab 
2012 z. B. erst im 2. oder 7. Schuljahrgang ein 
sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt 
wird. Diesen darf nicht durch Verweis auf die 
Übergangszeit erklärt werden, sie seien zu früh 
geboren, weshalb sie leider noch zur Förderschu-
le müssten und ab 2013 oder 2018 wieder zu-
rückkommen könnten. Hierzu fehlen im Gesetz-
entwurf aus unserer Sicht klare Aussagen.  

Frau Lengert: Es wird sehr viel über das Schul-
gesetz diskutiert, was auch gut so ist. In gewisser 
Weise entsteht aber eine Lücke, die Sie als Mit-
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glieder des Kultusausschusses kennen sollten. 
Herr Dr. Althusmann hat im März verkündet, die 
Inklusion komme 2012. Ich kann Ihnen jetzt dar-
stellen, was daraus geworden ist. 

Ich selbst bin Mutter eines behinderten Kindes 
und als Lehrerin an einer Grundschule tätig. Ich 
bin Förderschullehrerin im Rahmen des Regiona-
len Integrationskonzeptes. Ich arbeite in der Bera-
tungsstelle von „Mittendrin Hannover“ ehrenamt-
lich und berate viele andere Eltern, aber auch 
Fachleute. Seit Frühjahr dieses Jahres bin ich für 
das Kultusministerium in der Qualifizierungsmaß-
nahme für Inklusion tätig. Ich glaube, ich tausche 
meine Rollen wie andere ihre Hüte.  

Überall wird deutlich, dass die Eltern, die Lehrer, 
die Weiterbildenden und auch die Schulleitungen 
äußerst verunsichert sind, weil sie nicht wissen, 
was nächstes Jahr sein wird. Bei aller Wertschät-
zung des Umstandes, dass jetzt endlich Bewe-
gung in die Sache kommt, müsste zu allererst 
aber die Frage geklärt werden: Wie sieht es 
nächstes Jahr aus, und wie erfahren das die ein-
zelnen Beteiligten? Woher wissen die Eltern, wie 
ihre Kinder nächstes Jahr beschult werden? Müs-
sen sie Integrationsanträge stellen oder nicht? 
Woher wissen die Lehrer, wie es nächstes Jahr 
geregelt wird? Woher wissen es die Schulleitun-
gen? - Ich habe das Ministerium und die Landes-
schulbehörde gebeten, von oben herab zu streu-
en, weil bislang alle Betroffenen hilflos und ver-
worren sind. Von daher läge es im Interesse aller 
Beteiligten, wenn diese Verwirrung nicht dazu 
führt, dass im nächsten Jahr bei der Landes-
schulbehörde zahlreiche Klagen eingereicht wer-
den, weil die Eltern nicht bereit sind, die Konse-
quenz dieses Tohuwabohus zu akzeptieren.  

Deshalb möchte ich Sie dringend darum bitten, 
sich doch dafür zu entscheiden, die vorgesehe-
nen Änderungen schon ab 2012 in Kraft zu set-
zen oder den Schulen und Eltern möglichst 
schnell Klarheit zu verschaffen. Ich habe auch 
schon mit einem Schulträger in Garbsen telefo-
niert, der ebenfalls nicht wusste, wie er vorgehen 
soll. Ich glaube, es gibt überall nur Verwirrung. 
Gleichzeitig sind alle Beteiligten jedoch bereit, die 
anstehenden Änderungen anzunehmen. Die Leu-
te müssen nur wissen, wie sie es machen sollen. 
Ich erlebe auf allen Seiten eine große Motivation.  

Ich lade Sie alle sehr herzlich ein, uns in der 
Burgstraße 7 zu besuchen. Dort könnten wir Ih-
nen erklären, worin der Beratungsbedarf der El-
tern besteht, der sicherlich auch in den nächsten 

Jahren noch sehr, sehr groß sein wird. Dann kön-
nen Sie sich ein bisschen besser in diese schwie-
rige Situation einfühlen. 

Frau Lübbers: Wir begrüßen die im Gespräch be-
findliche Entscheidung zur Reduzierung der Klas-
senstärke grundsätzlich. Eine pauschale Reduzie-
rung pro Kind mit Bedarf an sonderpädagogischer 
Unterstützung reicht unserer Erfahrung nach nicht 
aus. Auch hier gilt es, den individuellen Bedarf 
des Kindes sowie die Sozialstruktur in der jeweili-
gen Klasse zu berücksichtigen. Die zum Teil be-
stehenden Klassenstärken von mehr als 25 in der 
Sekundarstufe I dürfen nicht als Argument gegen 
einen gemeinsamen Unterricht herhalten. Je klei-
ner die Klassen, desto besser kann inklusiv be-
schult werden. 

Noch eine Anmerkung zum Thema „Lehrerfortbil-
dung“. Eine vorbereitende Fortbildung sehen wir 
als durchaus notwendig an. Sie sollte im Grund-
schulbereich zuerst gezielt dort stattfinden, wo 
Kinder mit Bedarf an sonderpädagogischer För-
derung angemeldet werden. Eine noch nicht er-
folgte Fortbildung darf aber kein Grund für eine 
Ablehnung der Aufnahme von Kindern mit Behin-
derung sein. In solchen Fällen muss flexibel nach 
anderen Möglichkeiten gesucht werden. 

Abschließend sei angemerkt, dass der vorliegen-
de Entwurf in die richtige Richtung weist, jedoch 
aus mehreren Gründen noch Widrigkeiten vor-
programmiert sind. Beispielhaft erwähnen möchte 
ich die vorgesehene Beibehaltung der schuli-
schen Doppelstrukturen ohne ausschließliche 
Beachtung des Menschenrechts des Kindes und 
des jeweiligen individuellen Unterstützungsbe-
darfs.  

Die Beteiligung von Menschen mit Behinderung 
und entsprechender Interessenvertretungen in 
den Schulgremien könnte auf dem Weg zur schu-
lischen Inklusion erhebliche Vorteile bringen und 
eine Unterstützung für alle Berufsgruppen inner-
halb der Bildung darstellen.  

Frau Groh: Das Problem von Kindern mit soge-
nanntem hohem Unterstützungsbedarf spielt 
manchmal eine Rolle. Häufig kann man sich nicht 
vorstellen, dass auch Kinder mit hohem Unter-
stützungsbedarf am Leben inklusiv teilnehmen 
können. Aus meiner fachlichen Sicht ist diese 
Sichtweise aber nicht richtig; denn für jedes Kind 
kann Inklusion hergestellt werden. Um es abzu-
kürzen, möchte ich auf einen Artikel hinweisen, 
auf den Sie sicherlich Zugriff haben. In Heft 12 
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der Zeitschrift für Heilpädagogik ist ein Artikel un-
ter der Überschrift „Bildungsprozesse bei Kindern 
mit schwerster Behinderung“ veröffentlicht wor-
den. Diese Bildungsprozesse sind an jedem Ort 
durchführbar, wenn man will und der Ort die er-
forderlichen Gegebenheiten bietet.  

Abg. Ina Korter (GRÜNE): Meiner Meinung nach 
ist es wichtig, dass hier noch einmal darauf hin-
gewiesen worden ist, welche Verwirrung aufgrund 
des Termins zur freiwilligen Einführung der Inklu-
sion entstanden ist. Es ist wichtig, dass auch das 
Kultusministerium und die Regierungsfraktionen 
dies mitkriegen. Vermutlich werden auch bei den 
Kollegen ständig die Telefone klingeln, und es 
wird immer wieder gefragt: Sollen wir noch ein In-
tegrationskonzept beantragen? Können wir das 
noch? Gibt es noch welche? - Bei mir gehen viele 
Anrufe ein, weil man nicht weiß, ob ein Integrati-
onskonzept beantragt werden darf oder nicht. Der 
Termin läuft zum 1. Februar ab. Ein entsprechen-
der Antrag kann nur einmal im Jahr gestellt wer-
den. Bei mir haben sich viele Eltern mit dem Hin-
weis darauf gemeldet, dass sie den Termin beim 
letzten Mal verpasst hätten. So kann es nicht 
sein. Deshalb besteht hier ein dringender Hand-
lungsbedarf.  

Nun noch eine Frage zu Ihren Ausführungen. Hier 
gibt es eine gewisse Diskrepanz. In Ihrer schriftli-
chen Stellungnahme haben Sie sich dafür ausge-
sprochen, dass alle Schulen unabhängig von den 
Förderschwerpunkten der Kinder ein Budget be-
kommen sollen, dann aber für die Feststellung 
des individuellen Förderbedarfs. Mir ist noch nicht 
so ganz klar, wie Sie sich das vorstellen. Ich kann 
mir das so vorstellen, dass alle inklusiven Schu-
len einen Sockelbetrag von drei Stunden pro 
Klasse bekommen sollen. Sollen sie, wenn sie 
zusätzliche Schwerpunkte benötigen, weil z. B. 
ein Kind körperliche Behinderungen hat, aus der 
Einzelintegration einen zusätzlichen Ansatz be-
kommen? 

Frau Lengert: Genau so ist es zu verstehen. Wir 
plädieren für eine Weiterführung der sonderpäda-
gogischen Grundversorgung, weil sie ein hohes 
Maß an präventiver Arbeit erfordert. Für viele 
Schulen in der pädagogischen Grundversorgung 
ist es jedoch ein Stolperstein, wenn sie Kinder mit 
den Förderbedarfen Lernen, Sprache sowie Sozi-
ale und Emotionale Entwicklung haben, dann 
aber keine Zusatzstunden bekommen könnten, 
obwohl sie einen intensiven Förderbedarf haben. 
In diesem Fall wäre eine Grundversorgung mit in-

dividuellem Bedarf zu kombinieren, wenn die 
Grundversorgung nicht ausreicht.  

 

Gemeinsam Leben - Gemeinsam Lernen, 
Landesarbeitsgemeinschaft  

Niedersachsen e. V 
(Vorlage 32) 

Frau Dr. Schöpf: Herr Vorsitzender! Meine Da-
men und Herren! Da hier schon vieles vorgetra-
gen worden ist, möchten auch wir Sie nicht allzu 
lange strapazieren. Vielem von dem, was hier ge-
sagt worden ist, können wir uns anschließen. Wir 
drei hier vorn haben behinderte Kinder und bli-
cken auf eine Zeit zurück - gestatten Sie mir diese 
kurze Anmerkung -, in der wir bereits Inklusion 
betrieben und Inklusion auch gelebt haben; denn 
unsere Kinder leben in unseren Familien. Für uns 
gibt es keine Probleme; denn wir wachsen mit 
den Aufgaben. Für uns ist es eine Selbstverständ-
lichkeit, Inklusion zu leben bzw. auch nach außen 
zu tragen. Wir haben keine Probleme damit, uns 
auch weiterhin damit auseinanderzusetzen. 

Meine Tochter leidet an einem Down-Syndrom 
und ist inzwischen 35 Jahre alt. Seit 25 Jahren 
bin ich in der LAG tätig und habe in dieser Zeit 
Höhen und Tiefen miterlebt, über die ich hier aber 
nicht berichten möchte. Ich möchte nur anmer-
ken: Wir haben eine gewisse Erfahrung, die wir 
Ihnen antragen wollen. 

Wir begrüßen sehr, dass wir heute hier sein dür-
fen und dass sich inzwischen auch schon etwas 
bewegt hat. Wir müssen bedenken, dass das De-
fizitdenken, das uns über Jahre hinweg beschäf-
tigt und uns immer wieder Stolpersteine in den 
Weg gelegt hat, endlich ein Ende hat. Von daher 
werden alle Menschen mit Behinderungen am 
gesellschaftlichen Leben teilhaben können. 

Ebenso begrüßen wir, dass das Landesparlament 
bereit ist, den Schritt „Integration“ in den Hinter-
grund zu stellen und einen Paradigmenwechsel 
von der Integration hin zur Inklusion zu vollziehen. 
Wir appellieren an das Landesparlament und alle 
anderen Beteiligten, dass diese Schritte so 
schnell wie möglich und vor allem flächendeckend 
umgesetzt werden mögen. Unsere Kinder und die 
Heranwachsenden warten nicht darauf, wie Sie 
sich entscheiden und was Sie weiterhin machen.  

Ich erinnere mich noch an die Entstehungsge-
schichte des § 4 mit seinem fürchterlichen Res-
sourcenvorbehalt. Wir freuen uns, dass Sie die-
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sen Vorbehalt endlich fallen lassen. Wir Eltern 
sind es leid, immer wieder die Rolle des Bittstel-
lers spielen zu müssen. Wir möchten gern gehört 
werden. Ganz besonders gilt dies für unsere Kin-
der.  

Alle Kinder müssen an einem gemeinsamen Un-
terricht teilnehmen können. Die Feststellung des 
individuellen Förderbedarfs ist eine Grundvoraus-
setzung für jeden Schüler mit Handicaps. Wer die 
Überprüfung vornehmen soll, ist hingegen eine 
Frage, die wir an Sie richten. 

Frau Kurtz: Diese Frage ist sehr berechtigt; denn 
wir Eltern von behinderten Kindern stehen nach 
wie vor vor der Situation, dass wir keine vernünf-
tigen Informationen bekommen. Wenn Sie ein 
Regelkind haben, finden Elternabende schon ein 
halbes Jahr vor Schulbeginn statt. Wenn Sie aber 
ein beeinträchtigtes Kind haben, dann laufen Sie 
den Informationen ständig hinterher. Eine ver-
nünftige Beratung der Eltern, der Kinder und der 
Schulen darüber, wie es weitergehen wird, ist von 
daher sehr wichtig. Darüber sollten Sie sich ganz 
eingehend Gedanken machen. Außerdem sollten 
Sie entsprechende Stützstellen schaffen. Wir ha-
ben die frühkindliche Bildung, die Kindergärten 
und die Schulen. Daran, wie es weitergehen soll, 
ist sicherlich noch zu arbeiten.  

Ferner wurde gesagt, dass der Unterstützungs-
bedarf wie bisher mit standardisierten Stunden-
zahlen laufen soll. Herr Dr. Althusmann hatte ja 
von zwei bis fünf Stunden gesprochen. Aufgrund 
meiner persönlichen Erfahrungen möchte ich 
hierzu Folgendes anmerken: Bei uns vor Ort im 
Grundschulbereich gibt es im Rahmen der päda-
gogischen Grundversorgung zwei Stunden pro 
Woche und Klasse. Das ist gut. Das war für viele 
Kinder sehr hilfreich und hat präventiv geholfen. 
Die schwereren Fälle hingegen sind über kurz 
oder lang an die Förderschulen überwiesen wor-
den, weil die Schulen die mit den betreffenden 
Kindern verbundenen Aufgaben nicht leisten 
konnten. Wir sind der Meinung, dass Kinder ent-
sprechend ihres aktuellen Förderbedarfs Unter-
richtsstunden oder eine zusätzliche Förderung er-
halten müssen. Das kann sich durchaus ändern; 
denn wenn sie gut gefördert werden, wird der Be-
darf künftig geringer sein.  

Frau Strake: Wir beziehen uns auf den Gesetz-
entwurf in der Drs. 16/4137. Dazu haben Sie un-
sere schriftliche Stellungnahme bekommen. Wir 
haben aber auch die anderen Anträge und Ge-
setzentwürfe gelesen. Dazu werden Sie noch ei-

ne separate Stellungnahme erhalten. Wir sind eh-
renamtlich tätig und haben manchmal nicht so viel 
Zeit zur Verfügung.  

Zu § 14 - Förderschule: Nachdem wir den Ge-
setzentwurf der Koalitionsfraktionen gelesen ha-
ben, muss ich sagen: So, wie Sie schreiben, und 
so, wie wir heute zeitweilig reden, denken wir 
nicht inklusiv. Das Ziel des Gesetzentwurfs ist ja 
die Umsetzung der Inklusion. Beschrieben wer-
den hier aber auch die Zwischenschritte. Trotz-
dem: Hauptziel ist die allgemeine Inklusion. Damit 
sind alle Kinder gemeint. Das ist durchaus mög-
lich.  

Wir haben heute auch etwas über Einschränkun-
gen gehört. Hier ist deutlich gemacht worden, wo 
Inklusion nicht möglich sein wird. Ich sage aber: 
Hier am Tisch sitzen 79 Jahre inklusives Famili-
enleben, und das zum Teil auch mit schwerst-
mehrfachbehinderten Kindern. Wir haben täglich 
mit Schulfragen und anderem mehr zu tun. Wir 
schaffen es tagtäglich, mit diesen Dimensionen 
zu leben und diese Dimensionen zu organisieren. 
Vorbehalte, die auch heute und gestern sehr oft 
vorgebracht worden sind, können aufgrund unse-
rer Erfahrungen gemeistert werden, wenn die 
Rahmenbedingungen stimmen. Auch wir mussten 
Rahmenbedingungen schaffen. Wir mussten dies 
ad hoc tun. Wir möchten aber nicht, dass das 
Schulgesetz ad hoc ohne irgendwelche Konzepte 
und Rahmenbedingungen geändert und in Kraft 
gesetzt wird; denn dann würde das Gesetz an die 
„Wand gefahren“. 

Was den Unterricht für alle Schülerinnen und 
Schüler angeht, kann ich ein Beispiel anführen: In 
der Integrationsklasse meines Sohnes gab es 
Schüler mit den unterschiedlichsten Behinderun-
gen. Mein Sohn selbst ist geistig behindert, 
Down-Syndrom, irreparabler Herzfehler, hoher 
Pflegebedarf. Es gab in seiner Klasse auch Schü-
ler, die ein gewisses Maß an üblicher Lernfähig-
keit und Leistungsfähigkeit erworben haben. Die-
se große Spanne musste tagtäglich irgendwie un-
ter einen Hut gebracht werden. Das war möglich.  

Ein Teil dieser Schüler ist später auf das Gymna-
sium gegangen und hat einen guten Abschluss 
erlangt. Ein Teil dieser Schüler bewältigt das Le-
ben auf andere Weise. Die Schüler mit dem För-
derschwerpunkt Lernen haben eine Berufsausbil-
dung abgeschlossen, was ganz wichtig ist, und 
sind in das alltägliche Leben integriert. Das kann 
inklusiver Unterricht bewirken. Von daher setzen 
wir hinter die Förderschulen ein großes Fragezei-
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chen. Wir sagen aufgrund unserer alltäglichen Er-
fahrung: Förderschulen so, wie sie im vorliegen-
den Gesetz angedacht sind, und so, wie sie wei-
terhin gefördert werden sollen, brauchen wir nicht, 
wenn es richtige Konzepte gibt und wenn die 
Rahmenbedingungen stimmen. 

Dazu ist noch Folgendes zu sagen: Sie planen 
den Fortbestand der Förderschulen. Stattdessen 
sollten Sie die Ressourcen der Förderschulen je-
doch in die Regelschulen geben. Auch die Aus-
bildung der Lehrkräfte sollte so gestaltet werden, 
dass Inklusion an den Regelschulen umgesetzt 
werden kann. Jetzt aber werden wir ein duales 
System haben. Das heißt: Ein Teil der Finanzen 
wird bei den Förderschulen bleiben. Die Regel-
schulen werden nur zum Teil und dann auch nicht 
ausreichend ausgestattet. Die Eltern sehen und 
merken, dass diese Schulen nichts für ihre Kinder 
sind, weil sie eben weder personell noch finanziell 
so ausgestattet werden, dass die Kinder dort gut 
betreut werden können. 

Frau Kurtz: Zu den Förderschulen noch Folgen-
des: In der schriftlichen Begründung zum Gesetz-
entwurf der Koalitionsfraktionen wird ausgeführt, 
dass ein Großteil der Eltern seine geistig oder 
mehrfachkörperbehinderten Kinder exklusiv be-
schulen lassen wolle. Sie haben auch Zahlen ge-
nannt. Mit Blick auf die geistig behinderten Kinder 
war die Rede von 100. Diese Zahl kann ich keiner 
Weise nachvollziehen. 

Bei uns in der Gemeinde gibt es einen Verein, der 
sich seit vielen Jahren darum bemüht, die Integra-
tionsklassen hinzubekommen. Die gab es einmal 
von 1990 bis 1994. Dann wurden sie jedoch wie-
der eingestellt. Bei uns haben sich viele Eltern in-
tegrative Maßnahmen für ihre Kinder gewünscht. 
Wir konnten es nie selbst beantragen. Es musste 
beantragt werden. Es wurde jedoch abgewehrt. 
Ich könnte Ihnen viele Namen von Mitgliedern aus 
unserem Verein nennen. Die Familie B. hat da-
mals bis zum Bundesverwaltungsgericht geklagt. 
Sie ist jedoch gescheitert. Sie wollte, dass ihr 
Kind integrativ unterrichtet wird.  

Auch ich selbst - meine Tochter ist inzwischen 15 
Jahre alt - hatte den Wunsch, unser Kind integra-
tiv beschulen zu lassen. Wir haben Kooperatio-
nen beantragt. Aber auch uns wurde unser 
Wunsch verwehrt. Hier jetzt irgendwelche Zahlen 
zu nennen und davon auszugehen, dass die 
meisten Eltern keine integrative Beschulung woll-
ten, geht an der Sache vorbei. Die von Ihnen ge-
nannten Zahlen kann ich nicht nachvollziehen.  

Ich habe in der Gesetzesvorlage der Koalitions-
fraktionen gelesen, dass nach dem Willen der El-
tern auch viele mehrfachkörperbehinderte Kinder 
exklusiv zu unterrichten seien. Ja, wo sollen die 
betreffenden Eltern ihre Kinder heute denn hin-
geben? - Sie geben den Schulträgern bis 2018 
Zeit, die Schulen barrierefrei zu gestalten. Die 
meisten Regelschulen haben heute keine Mög-
lichkeit, mehrfachkörperbehinderte Kinder men-
schenwürdig zu beschulen.  

Damit komme ich auf einen Punkt zu sprechen, 
der heute ebenfalls schon mehrfach erwähnt wor-
den ist, nämlich auf das Wahlrecht, das die Eltern 
haben sollen. - Vielen Dank, ich möchte kein 
Wahlrecht. Ich möchte eine gute Schule für mein 
Kind. Das muss ich Ihnen als Elternvertreterin sa-
gen. Ich bin auch Kreiselternratsvorsitzende und 
weiß von daher, wovon ich spreche. Ich kenne 
viele unterschiedliche Meinungen hierzu. Wenn 
ich schon ein Wahlrecht bekomme, dann möchte 
ich von jetzt an zwischen einer guten Regelschule 
und einem guten Förderschwerpunkt wählen 
können. Es kann nicht angehen, dass den Eltern 
jahrelang dieser Kampf aufgebürdet wird, und 
jetzt soll ich als Elternteil entscheiden. Ich habe 
ein Kind. Ich habe das Recht auf Inklusion. Ich 
möchte, dass mein Kind, auch wenn es mehr-
fachbehindert ist, inklusiv unterrichtet wird. Ich 
gehe zur Regelschule nebenan, und dort sagt die 
Schulleitung: Leute, es ist ganz schön, dass ihr 
das wollt. Wir gönnen es euch auch. Aber wie sol-
len wir es hier hinkriegen? - Ich habe kein Wahl-
recht. Ich habe keinen Nutzen, wenn ich ein 
mehrfachkörperbehindertes Kind habe und dieses 
Kind in eine Schule kommt, die nicht entspre-
chend darauf ausgerichtet ist. Das ist einfach so. 
Dann hat das Wahlrecht keinen Sinn.  

Ich möchte noch auf einen weiteren Punkt hin-
weisen; denn es wird ja immer wieder gesagt: Die 
Förderschulen sollen bestehen bleiben. - Ich weiß 
aus vielen Gesprächen mit Eltern, deren Kinder in 
Förderschulen betreut werden, dass sie Angst 
haben. Die Eltern haben Angst. Das wurde hier 
schon gesagt. Sie müssen mitgenommen werden. 
Ich frage mich: Warum haben die Eltern Angst? 
Was wurde denen erzählt, sodass sie jetzt Angst 
bekommen haben? - Wir haben eine ganz große 
Chance. Jetzt aber hinzugehen, den Leuten 
Angst zu machen und zu sagen, dass sie aufpas-
sen und ihr Kind aus dem Schonraum bzw. aus 
der Kleinlerngruppe herausnehmen müssten, weil 
diese Gruppen für die betreffenden Kinder 
schlecht wären, halte ich für in höchstem Maße 
kontraproduktiv.  
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Frau Strake: Zu § 23 - Streichung der Integrati-
onsklassen. - Wir sind der Meinung, dass wir kei-
ne Integrationsklassen brauchen, wenn ein gutes 
inklusives Regelschulsystem vorgehalten wird. 
Wir brauchen aber so lange eine Übergangslö-
sung, solange es kein inklusives Regelschulsys-
tem gibt. Das heißt: Zumindest in dieser Über-
gangszeit müsste es möglich sein, Integrations-
klassen einzurichten. Es kann doch nicht sein, 
dass ein inklusives Schulsystem weit hinter die 
Bedingungen der bestehenden Integrationsklas-
sen zurückfällt. 

Ich möchte in dem Zusammenhang an die regio-
nalen Integrationskonzepte erinnern. Die aktuel-
len Bedingungen sind für die Schülerinnen und 
Schüler mit den Förderschwerpunkten Lernen, 
Sprache sowie Soziale und Emotionale Entwick-
lung ganz akzeptabel umsetzbar. Das neue Ge-
setz fällt aber dahinter zurück bzw. fallen die 
Schülerinnen aus dem Lernschwerpunkt Emotio-
nale und Soziale Entwicklung heraus. Das ist für 
uns so nicht akzeptabel.  

§ 59 bereitet uns ganz große Bauchschmerzen, 
und wir möchten gern, dass er gestrichen wird. 
Wir denken hier an die Kinder. Gestern wurde oft 
gesagt, dass die Förderschulen stigmatisiert wür-
den. Das ist richtig, aber auch die Kinder werden 
doppelt stigmatisiert. Sie werden doch von der 
Gesellschaft stigmatisiert, weil sie Behinderungen 
haben. Sie werden abgeschoben und aussortiert. 
Das ist doch die Realität. Jetzt sollen sie doppelt 
stigmatisiert werden. Das heißt: Wieder zurück an 
die Förderschulen.  

Stellen Sie sich einmal Folgendes vor: Sie arbei-
ten und sind behindert. Man sagt Ihnen: Sie 
schaffen es nicht. Zurück mit ihnen irgendwohin. - 
Ich glaube, das würden auch Sie nicht akzeptie-
ren. Hier geht es um Mitmenschlichkeit, um 
Gleichwertigkeit und um eine Respektierung des 
Persönlichkeitsrechts. Ein Kind mit Behinderung 
darf nicht an eine Förderschule zurücküberwiesen 
werden, wo es mehrfach stigmatisiert wird. Die 
Schulen werden ein Sammelbecken von ganz 
schwierigen Situationen. Ich spreche jetzt ganz 
bewusst nicht von Kindern. Wenn die Rahmenbe-
dingungen stimmen, wenn genügend Personal 
vorhanden ist, wenn die Ausstattung ausreicht, 
dann lassen sich die Probleme lösen. Sie machen 
es uns ja täglich vor. Von daher ist dieser Para-
graf einfach nicht akzeptabel.  

Ich möchte Ihnen noch eines ans Herz legen: Ei-
ne Förderschule ist kein Schon- oder Schutz-

raum. Ich weiß nicht, woher diese Illusion kommt. 
Sie ist ein Lernort wie jeder andere auch. Hinter 
verschlossenen Türen tut sich eine Unmenge, 
und niemand spricht darüber. Die behinderten 
Kinder - vor allem diejenigen, die sich nicht artiku-
lieren können - können sich häufig nicht darüber 
beklagen, wie mit Ihnen umgegangen wird. Hier 
besteht wirklich ein großer Nachholbedarf. Also: 
Die Förderschule ist kein Schon- oder Schutz-
raum, sondern ein ganz normaler alltäglicher  
Lernort. 

Nun zu § 61: - Ordnungsmaßnahmen. - Diese 
Vorschrift ist aus unserer Sicht inakzeptabel. Wir 
möchten, dass sie gestrichen wird.  

§ 162 - Erhalt der Tagesbildungsstätten. - Hierzu 
möchte ich noch Folgendes anmerken: Wenn Sie 
Förderschulen als Rücküberweisungsort vorse-
hen, dann kann an diesem Ort soziale Kompe-
tenz nur noch sehr schlecht gelernt werden. Kin-
der lernen sehr viel voneinander und miteinander. 
Wo sollen denn Sprechen und richtiges Verhalten 
gelernt werden? Wo habe ich vorbildliche Mit-
schülerinnen und Mitschüler, wenn täglich 
Schwierigkeiten entstehen, die auch aufgrund der 
Bedingungen geschaffen worden sind? - Sie 
müssen diese Schulen sehr, sehr gut ausstatten, 
damit das täglich klappt.  

Frau Kurtz: Auch ich möchte noch etwas zu 
§ 162 sagen: Sie wollen weiterhin zulassen, dass 
Kinder mit dem Förderschwerpunkt Geistige Ent-
wicklung ihrer Schulpflicht in Tagesbildungsstät-
ten nachkommen. Dies entspricht in keiner Art 
und Weise dem Inklusionsgedanken; denn dort 
findet Betreuung statt. Dort findet Therapie statt. 
Dort werden die Kinder in den Ferien betreut. All 
das ist gut, hat aber nichts mit der Beschulung zu 
tun. Auch Tagesbildungsstätten sind teilstationäre 
Einrichtungen und unterliegen der Aufsicht des 
Sozialministeriums, nicht aber der Schulaufsicht. 
Da sie nicht lernzielgleich unterrichten dürfen, 
sind sie überhaupt nicht in der Lage, in irgendei-
ner Form inklusiv zu arbeiten. Es ist eine Illusion, 
zu glauben, dass eine Tagesbildungsstätte inklu-
siv arbeiten kann, auch wenn es jetzt versucht 
wird.  

In meinem Heimatlandkreis gibt es nicht viele 
Möglichkeiten des gemeinsamen Lernens. Wir 
haben einige wenige Kooperationsklassen. Das 
wird jetzt von der Tagesbildungsstätte übernom-
men. Schönen Dank. Ich weiß nicht, wie das in-
klusiv in einer Grundschule mit einer Tagesbil-
dungsstätte funktionieren soll. Das hat mit „ge-
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meinsam“ nichts zu tun. Das ist ein richtiger 
Rückschritt. 

Ich möchte noch auf einen weiteren Punkt bezüg-
lich der Tagesbildungsstätten hinweisen, nämlich 
auf das Elternrecht. Wir in Niedersachsen haben 
eines der weitestgehenden Elternrechte, wofür wir 
dankbar sind. Wir nutzen dieses Recht so gut wie 
möglich aus. Das kann ich Ihnen versichern. Und 
das ist auch gut so. Wir haben gemeinsam mit 
den Schulen eine Erziehungspflicht. Wenn ich 
mein Kind an eine Tagesbildungsstätte überwei-
se, gebe ich dieses Recht ab. Das einzige Recht, 
das ich dann noch habe, ist, dass ich einer Rück-
nahme zustimmen kann. Es gibt keine Schulauf-
sicht und keine Personen, zu der bzw. zu denen 
ich hingehen kann, wenn es dort nicht so läuft, 
wie es soll.  

An dieser Stelle werden die Rechte der Eltern in 
großem Maße beschnitten. Man möge mir jetzt 
bitte nicht mit dem Vorschlag kommen, ich sollte 
mein Kind an eine Förderschule geben. Wenn ich 
in einem Landkreis lebe, in dem es keine Förder-
schule Geistige Entwicklung gibt, muss ich mein 
Kind auf einen langen Schulweg schicken, was 
ich als Elternteil aber nicht verantworten könnte.  

Von daher müssen die Tagesbildungsstätten 
schnellstmöglich die Möglichkeit bekommen, sich 
als Träger einer inklusiven Schule - - - Ich möchte 
keine Förderschulen mehr; denn das wäre ein 
Rückschritt. Das wären sehr gute Orte, von denen 
aus Inklusion betrieben werden könnte. Es kann 
aber nicht sein, dass die Tagesbildungsstätten 
weiterhin Bestand haben.  

Frau Dr. Schöpf: Ich möchte noch eine kurze 
Schlussbemerkung machen. - Wir bedanken uns 
dafür, dass Sie uns zugehört haben. Ich habe den 
Eindruck, dass Sie auf einem guten Weg sind, die 
Inklusion umzusetzen. Vor allem aber stehen Sie 
dazu, dass Inklusion machbar ist. Das war früher 
eine große Frage. Die Schritte, die dazu notwen-
dig sind, möchte ich noch einmal kurz zusammen-
fassen, um Sie Ihnen ins Gedächtnis zurückzuru-
fen.  

Wir stehen zwar noch am Anfang, und wir haben 
auch unsere Vorbehalte. Eltern sind über inklusi-
ven Unterricht immer noch zu wenig informiert. 
Die Eltern stehen jedoch am Anfang der Kette. 
Wenn sie ihr Kind in das Berufsleben entlassen 
möchten, wird ihnen ein kalter Wind entgegenwe-
hen. Sie werden erschüttert sein, wenn sie hören, 
was sich da noch an Meinungen und Vorurteilen 

hält. Wir benötigen ein neues Arbeitsverständnis 
zwischen den Lehrenden der Regel- und Förder-
schulen. Austausch, Zusammenarbeit und Ver-
ständnis sind mehr denn je gefragt. Schulische 
und außerschulische Teamarbeit wird grundsätz-
lich notwendig sein. Unterricht muss sich am 
Schüler orientieren, nicht der Schüler am Schul-
system ausrichten. Das ist ein ganz wesentlicher 
Punkt.  

Ein anderer Zugang zum Kind und individuelle 
Unterstützung sind ab nun gefragt. Lehrende mit 
Beeinträchtigungen und Lehrende mit Hochbega-
bungen lernen zusammen. Neben Leistung ist 
zukünftig soziale Kompetenz gleichwertig anzu-
streben. Wenn ein Vergleich nicht möglich ist, ha-
ben alle unsere Bemühungen keinen Sinn. Dann 
können wir wieder die Schonräume aufmachen 
und haben auch wieder das Kästchendenken. 

Förderschulen ändern ihr Aufgabenfeld, öffnen 
sich für alle Schüler. Ein großer Schritt.  

Der Einsatz einer fachübergreifenden Ressour-
cenausstattung wird notwendig. Leistungsbewer-
tung muss sich durch den gemeinsamen Unter-
richt verändern. Inklusion muss in Niedersachsen 
flächendeckend umgesetzt werden.  

Unsere dringende Bitte: So schnell wie möglich. 
Die Kinder warten nicht darauf, wie wir entschei-
den.  

Deshalb noch eine letzte Bitte an Sie: Vor Ihnen 
sitzen drei Elternteile, die inzwischen 79 Jahre In-
tegrations- bzw. Inklusionserfahrung haben. Falls 
Sie unsere Kompetenzen brauchen - ich glaube, 
auf Dauer brauchen Sie sie -, sind wir gern bereit, 
Gespräche mit Ihnen zu führen. Wir sind weiterhin 
offen für jede Mitarbeit. 

Frau Strake: Ich habe noch einen Nachsatz. Sie 
sind die Entscheidungsträger. Wir haben Ihnen 
heute eine Menge erzählt. Ich weiß gar nicht, ob 
all das in Ihren Köpfen bleiben kann. Vieles von 
dem, was hier gesagt worden ist, ist dort in die-
sem Schriftstück wiederzufinden. Da Sie die Ent-
scheidungsträger sind, lese ich Ihnen das einmal 
vor: Die größten Menschen sind jene, die anderen 
Hoffnung geben können. - Ich hoffe auf Sie; wir 
hoffen auf Sie.  
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Niedersächsischer Integrationsrat  
c/o BildungsvereinSoziales Lernen und  

Kommunikation e. V. 
(Vorlage 38) 

Frau Obajska: Herr Vorsitzender! Meine Damen 
und Herren! Die Behindertenrechtskonvention der 
Vereinten Nationen ist in Deutschland 2008 in 
Kraft getreten. Um dieses Recht in die Praxis um-
zusetzen, soll das Schulsystem in Niedersachsen 
so reformiert werden, dass inklusive Bildung und 
Erziehung ermöglicht werden.  

Inklusion bedeutet: keine Ausgrenzung, keine 
Segregation, stattdessen aber permanente Chan-
cengleichheit. - Daher erfüllen die geplanten Maß-
nahmen aus der Sicht des Niedersächsischen In-
tegrationsrates nur einen Teil des inklusiven Ge-
dankens; denn die Segregation auf die noch be-
stehenden Förderschulen bleibt und wird fortge-
setzt, wenn auch mit einer geänderten Ausrich-
tung.  

In der Gänze begrüßt der Niedersächsische In-
tegrationsrat die Pläne des Niedersächsischen 
Landtages zur Einführung der inklusiven Bildung 
in der Hoffnung ,dass das neue Gesetz auch den 
Migrantenkindern zugutekommt, die wegen ihrer 
sehr oft fehlenden Kenntnisse der deutschen 
Sprache und häufig gegen den Willen ihrer Eltern 
in Förderschulen untergebracht werden. Viele der 
Erziehungsberechtigten wurden in der Vergan-
genheit nicht ausreichend über die sonderpäda-
gogische Beschulung ihrer Kinder aufgeklärt.  

Daher ist es wichtig, dass die Eltern mit und ohne 
Migrationshintergrund in den Entscheidungspro-
zess einbezogen werden. Der Niedersächsische 
Integrationsrat begrüßt die Stärkung der Rechte 
der Erziehungsberechtigten. Er empfiehlt eine 
verstärkte Elternarbeit, um die Eltern nicht aus-
schließlich nur in die Entscheidung über die schu-
lische Unterbringung ihrer Kinder einzubeziehen, 
sondern auch den gesamten schulischen Pro-
zess. Aus der Sicht des Niedersächsischen Integ-
rationsrates sollte in die zukünftigen Überlegun-
gen zur Neugestaltung der Elternarbeit das durch 
die migrantischen Landesorganisationen gegrün-
dete Elternnetzwerk einbezogen werden.  

Die neu zu erschaffenden didaktisch-methodi-
schen Lernkonzepte müssen in größerem Um-
fang die Heterogenität der Schüler berücksichti-
gen. Der Niedersächsische Integrationsrat plä-
diert dafür, die Heterogenität als Ressource an-
zusehen, aber ohne Verallgemeinerung des indi-

viduellen Bedarfs der Kinder und der Jugendli-
chen. Daher begrüßen wir den Ausbau der indivi-
duellen Förderung und individuell angepasster 
Maßnahmen - und das nicht nur für Kinder und 
Jugendliche mit Behinderungen.  

Der Niedersächsische Integrationsrat regt an, in 
das neue Prozedere zur Feststellung des Bedarfs 
sonderpädagogischer Unterstützung die beson-
deren Lebenslagen, Biografien und die Mehr-
sprachigkeit der Kinder mit Migrationshintergrund 
einfließen zu lassen, damit das Verfahren migra-
tionssensibler als bisher durchgeführt werden 
kann. Auch hier sollte Individualität vor den stan-
dardisierten Verfahren stehen. 

Um migrationssensibel und interkulturell kompe-
tent zu agieren und zu entscheiden, bedarf es ei-
ner Reihe von Änderungen bei der Fachkräfte-
ausbildung. Wir plädieren dafür, dass solche 
Themen wie interkulturelle Kompetenz, Rolle der 
Mehrsprachigkeit, Zweitspracherwerb oder Migra-
tion und Identitätsarbeit zu Pflichtthemen und -
fächern aller pädagogischen Studien- und Ausbil-
dungsgänge werden. Alle an den Schulen tätigen 
Fachkräfte sollen über interkulturelle Kompeten-
zen verfügen und sie im Unterricht sowie im schu-
lischen Alltag leben. 

Der Niedersächsische Integrationsrat hat sich seit 
Jahren dafür ausgesprochen, dass die Lehrer-
ausbildung den Herausforderungen unserer viel-
fältigen Gesellschaft angepasst wird, damit die 
Lehrerschaft während ihrer Ausbildung diejenigen 
Kompetenzen erwirbt, die für eine erfolgreiche in-
klusive Bildung und Erziehung notwendig sind.  

Die Mitarbeit der bestehenden Förderschulen und 
Bildungszentren mit den neu gebildeten inklusi-
ven Schulen ist unbedingt zu fördern.  

Andererseits muss die Öffentlichkeit über die Zie-
le und Vorteile der inklusiven Bildung und Erzie-
hung informiert werden; und zwar insbesondere 
dann, wenn die Einführung des Gesetzes mit 
Kosten verbunden sein sollte. 

Wie Sie sehen, haben wir die einzelnen Paragra-
fen nicht analysiert und miteinander verglichen. 
Wir bevorzugen keinen der drei vorliegenden Ge-
setzentwürfe. Wir sind keine Spezialisten in Sa-
chen Sonderpädagogik. Uns geht es einzig und 
allein um die Kinder mit Migrationshintergrund, 
die manchmal darunter leiden, dass ihre sprachli-
chen Unzulänglichkeiten als Behinderung ange-
sehen werden. Die Eltern mit Migrationshin-
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tergrund bzw. die Migranten hören auch jetzt im-
mer noch sehr häufig von den Lehrern, dass ihre 
Kinder Schwierigkeiten in der Schule hätten, weil 
zu Hause kein Deutsch gesprochen werde. Häu-
fig ist es so, dass die Eltern gar kein Deutsch 
können. Von daher sind die Äußerungen der 
Schulen ein Skandal und beweisen nur, dass die 
Lehrer wirklich schlecht auf einen Unterricht in 
Klassen vorbereitet sind, in denen mehr als 50 % 
der Kinder aus Migrationskreisen stammen.  

Damit schloss der Ausschuss die Anhörung ab. 

Vorsitzender Abg. Claus Peter Poppe (SPD) 
stellte fest, dass der Ausschuss damit einverstan-
den ist, dass die Niederschriften nach ihrer Billi-
gung durch den Ausschuss den angehörten Ver-
bänden, Organisationen und Einrichtungen zur 
Verfügung gestellt werden.  

 

*** 
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